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Auftrag 

Der Deutsche Bundestag hat am 7. November 1975 
(Drucksache 7/4164) die Bundesregierung aufgefor-
dert, in zweijährigem Abstand - jeweils zum 31. De-
zember - einen Unfallverhütungsbericht Straßenver

-

kehr vorzulegen. 

In seiner Sitzung vom 23. Juni 1976 (Drucksache 
7/5318) hat er die Bundesregierung ersucht, erstmals 
zum 31. Dezember 1977 einen Soll-Ist-Vergleich über 
die Weiterentwicklung des Rettungswesens beizufü-
gen. 

Mit Schreiben vom 13. November 1986 hat der Vor-
sitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen 
Bundestages mitgeteilt, daß alle Fraktionen der An-
regung des Bundesministers für Verkehr zugestimmt 
haben, den Bericht künftig zum 30. April des auf das 
2. Berichtsjahr folgenden Jahres vorzulegen. 

Das Bundesverkehrsministerium legt hiermit den Un-
fallverhütungsbericht Straßenverkehr 1994/95 und 
die Übersicht über den Entwicklungsstand des Ret-
tungswesens vor. 

Wesentliches im Überblick 

Die Qualität des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist 
von der Funktionsfähigkeit vieler Faktoren abhän-
gig. Dazu zählt maßgeblich die sichere und umwelt-
gerechte Bewältigung der wachsenden Verkehrs-
ströme in Deutschland als dem Transitland Nr. 1 in 
Europa. Es gilt also, in der Verkehrspolitik die natür-
lichen Lebensgrundlagen zu bewahren, die Sicher-
heit auf den Straßen zu gewährleisten, die Mobilität 
für alle Bürger und die Sicherung des Wohlstands 
durch ein leistungsfähiges Verkehrssystem zu er-
möglichen. 

Der vorliegende Bericht enthält Angaben darüber, 
was die Bundesregierung gemeinsam mit anderen 
gesellschaftlichen Kräften getan hat, um mehr Si-
cherheit auf deutschen Straßen zu erreichen. Das Zu-
sammenwirken von Ministe rien, Behörden und Ver-
kehrssicherheitsorganisationen bei der Ersten Inter-
disziplinären Fachkonferenz zum Thema der jungen 
Fahrer im Dezember 1994 in Köln ist nur ein Beispiel 
für eine zielgerichtete Politik, Verkehrssicherheits-
probleme von mehreren Seiten angemessenen Lö-
sungen zuzuführen. Die Bundesregierung unter-
streicht damit ihre Auffassung, daß die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit eine ständige, von allen Par-
teien und gesellschaftlichen Kräften gemeinsam zu 
tragende Aufgabe ist, die mit wissenschaftlich abge-
sicherten Maßnahmen kontinuierlich durchgeführt 
werden muß. Dabei setzt sie in erster Linie auf Eigen

- 

und Mitverantwortung des Bürgers und nicht auf 
staatliche Bevormundung. 

Mobilität auf hohem Sicherheitsniveau fördert die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands. 
Die 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit - davon 
7 Aus- und Neubauprojekte von Bundesautobahnen 
- sind nicht nur für weiteres Wirtschaftswachstum 
und die Fortsetzung des Aufschwungs in den neuen 
Bundesländern von Bedeutung, sie tragen auch we-
sentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im 

stark angestiegenen Straßenverkehr der neuen Bun-
desländer bei. 

Im Jahre 1995 wurden im gesamten Bundesgebiet 
2,24 Mio. (-1,3 % im Vergleich zum Vorjahr) Straßen-
verkehrsunfälle von der Polizei aufgenommen, dar-
unter waren 1,85 Mio. Sachschadensunfälle. Gegen-
über 1994 nahm die Zahl der Unfälle mit Personen-
schaden um 0,8 % auf 389 449 ab. Die Zahl der Ver-
letzten sank um 0,7 % auf 513 057, die Zahl der Getö-
teten um 3,4 % auf 9 485. 

In den alten Bundesländern ist 1995 im Vergleich 
zum Vorjahr die Zahl der polizeilich erfaßten Unfälle 
um 2,1 % auf 1,70 Mio. gesunken. Die Zahl der Un-
fälle mit Personenschaden sank um 1,5 % auf 
309 652. Verletzt wurden 409 457 Personen (- 1,4 %). 
Seit Einführung der Statistik im Jahre 1953 war die 
Zahl der Verkehrstoten mit 6 561 noch nie so niedrig 
wie 1995. Damit wird das bisher niedrigste Ergebnis 
des Vorjahres (1994: 6 800) erneut um 3,5 % unter-
schritten. 

Der Bestand an Kraftfahrzeugen (ohne motorisierte 
Zweiräder) erhöhte sich gleichzeitig in den alten 
Bundesländern von 37 Mio. in 1994 auf 37,5 Mio. in 
1995, darunter waren 33,5 Mio. Pkw (1994: 33,1 
Mio.). 

In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin 
(Ost) registrierte die Polizei 1995 insgesamt 542 591 
Straßenverkehrsunfälle, das sind 1,3 % mehr als im 
Vorjahr. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden 
hatte von 1990 auf 1991 um rund 30 % und 1992 noch 
einmal um 10 % zugenommen. Im Jahre 1995 ist sie 
um 1,8 %, auf 79 797 angestiegen. Die Zahl der Ver-
letzten wuchs 1995 um 2,4 % auf 103 600 an. Die Zahl 
der Verkehrstoten ist nach 1994 (- 0,3 %) auch 1995 
weiter zurückgegangen. 1995 wurden insgesamt 
2 924 Menschen auf den Straßen der neuen Bundes- 
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länder einschließlich Berlin(Ost) tödlich verletzt, das 
waren 3,0 % weniger als 1994. 

Je 100 000 Einwohner starben in den neuen Bundes-
ländern einschließlich Berlin(Ost) dennoch auch 1995 
fast doppelt so viele Menschen im Straßenverkehr 
wie in den alten Bundesländern. Die Maßnahmen 
des BMV im Berichtszeitraum waren deshalb an den 
besonderen Problemstellungen orientiert, die sich 
aus der Vereinigung Deutschlands und der Öffnung 
der Grenzen zu den östlichen Nachbarländern erge-
ben. 

Neben den nationalen spielen die europaorientierten 
Problemstellungen eine stetig wachsende Bedeu-
tung. Die europäische Integration führt zu abge-
stimmten Maßnahmefeldern, insbesondere bei tech-
nischen Normen, die bei ihrer Umsetzung umf assen

-

der  wirken, als dies eine nationale Einzelmaßnahme 
jemals könnte. Transeuropäische Verkehrswegenet-
ze, Telematik, europäische Forschung sind weitere 
Beispiele sinnvoller Zusammenarbeit, ebenso wie die 
aktive Mitarbeit deutscher Fachleute in den europä-
ischen Gremien, Arbeitsgruppen und Ausschüssen 
im Sinne der Verkehrssicherheit, deren Ergebnisse 
die Erfolge der Integration in Europa voranbringen. 

Die mittelfristige Finanzplanung sah im BMV-Haus-
halt für Aufgaben der Verkehrserziehung und Ver-
kehrsaufklärung in den Jahren 1994 und 1995 zu-
nächst deutlich reduzierte Ansätze vor. Allerdings 
konnten durch Mittelumschichtungen innerhalb der 
Titel des BMV 1994 schließlich doch noch 25 Mio. 
und 1995 23,5 Mio. DM in die Verkehrssicherheitsar-
beit fließen. Von diesen Finanzmitteln des BMV gin-
gen wesentliche Anteile in die Förderung von Maß-
nahmen des Deutschen Verkehrsicherheitsrates 
(DVR), der Deutschen Verkehrswacht (DVW), ande-
rer verkehrssicherheitsrelevanter Organisationen so-
wie für die BMV/DVR Verkehrssicherheitskampagne 
„Rücksicht kommt an", die in beiden Berichtsjahren 
die jungen Fahrerinnen und Fahrer zwischen 18 und 
25 Jahren zum Schwerpunkt ihrer Aktionen gemacht 
hatte. 

Dem BMV verblieben für eigene Maßnahmen 1994 
rund 5,5 Mio. DM und 1995 rund 3 Mio. DM. Diese 
Maßnahmen konzentrierten sich überwiegend auf 
die Zielgruppe „Kinder" und deren Eltern. Deshalb 
wurden in besonders öffentlichkeitswirksamen, be-
reits etablierten Fernsehserien, wie beispielsweise 
Sesamstraße, deren bekannte Inhalte mit Themen 
zur Verkehrssicherheit von Kindern verknüpft. Allein 
aus Mitteln des BMV flossen in den beiden Berichts-
jahren weit über 3 Mio. DM in Kooperationen zu 
Fernsehsendungen für und mit Kindern. Wegen der 
beobachteten Nachlässigkeit bei der Sicherung von 
Kindern im Pkw veranlaßte das BMV eine Anzeigen-
serie in Tageszeitungen und TV-Beiträge mit Infor-
mationen über die richtige Benutzung von Kinder-
rückhalteeinrichtungen. 

Die zur Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse ein-
gesetzten Verkehrsmittel sind in bezug auf ihre Ver-
kehrsleistungen mit unterschiedlichen Risiken be-
haftet, in Verkehrsunfälle verwickelt zu werden. In-
dividuelle Verkehrsmittel (Pkw, Motorrad, Fahrrad 
etc.) sind in der Regel größeren Risiken ausgesetzt, 

als dies bei öffentlichen Verkehrsmitteln der Fall ist. 
Jede Veränderung der Verkehrsmittelnutzungsstruk-
tur im Sinne einer Unfallrisikoverminderung fördert 
also die Verkehrssicherheitssituation. Bundesfinanz-
hilfen für den ÖPNV nach dem Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz (GVFG) in Höhe von jährlich 6,28 
Mrd. DM (1994/95), im Rahmen „erfolgswirksamer 
Leistungen" (z. B. Ausgleichsleistungen des Bundes 
für nicht kostendeckend zu betreibenden Personen-
nahverkehr) von 7,4 Mrd. DM (1994) und 7,7 Mrd. 
DM (1995) dienen also mittelbar auch der Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit. 

Entsprechendes gilt für die Förderung des kombi-
nierten Verkehrs, in den beispielsweise bis zum Jah-
re 2012 insgesamt 4,1 Mrd. DM für den Aus- und 
Neubau von Umschlaganlagen (Terminals) in 44 
Standorträumen der Bundesrepublik an Bundesfi-
nanzmitteln fließen sollen. 1995 haben der Transport 
von rd. 30 Mio. t im kombinierten Verkehr z. B. ca. 2 
Mio. Lkw-Fahrten über lange Distanzen, auch zum 
Vorteil der Straßenverkehrssicherheit, entbehrlich 
gemacht. Bis 2010 soll sich dieser Wert bis auf 
10 Mio. eingesparter Lkw-Fahrten erhöhen. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Ver-
besserung des Verkehrsflusses auf dem Straßennetz 
der Bundesrepublik werden verstärkt verkehrsab-
hängige Verkehrsbeeinflussungssysteme eingesetzt. 
Mit Wechselverkehrszeichen werden die Kraftfahrer 
auf überlasteten oder unfallgefährdeten Abschnitten 
von Bundesautobahnen bei Bedarf entsprechend den 
aktuellen Verkehrs- und Witterungsverhältnissen (et-
wa bei Stau und Nebel) vor Unfallgefahren gewarnt. 
Ebenso lassen sich verkehrssituationsgerechte 
Höchstgeschwindigkeiten anordnen oder bei Bedarf 
Fahrstreifen sperren. Die Zahl der Unfälle auf diesen 
Streckenabschnitten konnte seit Inbetriebnahme der 
Anlagen um bis zu 20-30 %, die Zahl der Unfälle mit 
Personenschäden zwischen 20 und 50 % gesenkt 
werden. 

Die nationalen und internationalen Vorschriften hin-
sichtlich des Umweltschutzes und der aktiven Sicher-
heit von Kraftfahrzeugen sind in den letzten Jahren 
wesentlich verschärft worden. Bereits im Jahre 1994 
hat die Bundesregierung durchgesetzt, daß in 
Deutschland als erstem Land in Europa für den Lkw 
eine emissionsbezogene Kfz-Steuer eingeführt wur-
de. Diese orientiert sich an den EG-Schadstoffgrenz-
werten Euro I und Euro II und entfaltet einen starken 
Anreiz zur Herstellung und Anschaffung möglichst 
geräusch- und schadstoffarmer Lkw. Ab 1997 wird 
ebenso für den Pkw eine emissionsbezogene Kfz

- 

Steuer gelten. Der damit ausgelöste Anreiz, mög-
lichst moderne Fahrzeuge im Straßenverkehr einzu-
setzen, erhöht gleichzeitig den technischen Ver-
kehrssicherheitsstandard der Kfz. 

Der Verkehrssicherheit dient neben einer modernen 
Fahrzeugflotte auch die Kontrolle der im Verkehr be-
findlichen Verkehrsmittel und deren Einsatz (Lenk

- 

und Ruhezeiten). Seit 1. Januar 1994 ist das Bundes-
amt für Güterverkehr (BAG) befugt, außer Lkw - auf 
Antrag des jeweiligen Landes - auch Kraftomnibusse 
zur Überwachung der Fahrpersonalvorschriften an-
zuhalten. So wurden 1995 von den 555 000 kontrol- 
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lierten Lkw 109 000 beanstandet (19,6%), von den 
13 700 Bussen 1 800 beanstandet (13%). 

Die Bundesregierung ist an einer weiteren Verbesse-
rung der Sicherheit im Reisebusverkehr interessiert . 
Neben Unfallursachenanalysen und Verbesserungs

-

vorschlägen zur Sicherheit im Reisebusverkehr for-
dert die Bundesregierung in der EU seit Jahren eine 
Änderung der maßgeblichen EG-Richtlinien, um u.a. 
auch eine EU-weite Ausrüstungspflicht für Reise-
busse mit Sicherheitsgurten zu erreichen. Im Ap ril 
1996 ist die Richtlinienänderung endlich erfolgt. Da-
nach müssen Reisebusse ab 3,5 t zulässiges Gesamt-
gewicht ab Oktober 1997 und kleinere Reisebusse ab 
Oktober 1999 mindestens mit Beckengurten auf allen 
Sitzplätzen ausgerüstet werden. 

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der 
Bundesländer sowohl im Bereich der Daseinsfürsorge 
als auch der Gefahrenabwehr. Er hat sich in Deutsch-
land in den letzten Jahrzehnten zu einem national 
und international anerkannten System entwickelt. 

Neben den ambulanten und klinischen Einrichtun-
gen im Gesundheitswesen ist er flächendeckend or-
ganisiert. Im Berichtszeitraum 1994/95 gab es jähr-
lich rd. 398 000 Notfalleinsätze des öffentlichen Ret-
tungsdienstes zu Verkehrsunfällen. Das ist mit einem 
Anteil von knapp 12 % am Gesamteinsatz öffentli-
cher Rettungsdienste im Gesundheitsdienst der nied-
rigste Wert seit 1985. 

Die Eintreffzeiten für das erste Rettungsmittel bei 
Verkehrsunfällen haben sich im Mittelwert von 
8,8 Minuten (1992/93) auf 7,4 Minuten (1994/95) wei-
ter verbessert. 94,3% der öffentlichen Rettungsdien-
ste erreichten den Verkehrsunfallort innerhalb von 
15 Minuten. Auch dieser Wert konnte um 4,4 Pro-
zentpunkte im bereits genannten Vergleichszeitraum 
verbessert werden. Diese Verbesserungen in der pro-
fessionellen Unfallversorgung, Kapazitätsprobleme 
und erhebliche Zusatzkosten lassen nach Auffassung 
des Bundesverkehrsministeriums keine verpflichten-
den Maßnahmen über die Freiwilligkeit zur Nach-
schulung in Erster Hilfe angezeigt erscheinen. 

1. Ausgangslage 

Die Qualität des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist 
von der Funktionsfähigkeit vieler Faktoren abhängig. 
Dazu zählt maßgeblich die sichere und umweltge-
rechte Bewältigung der wachsenden Verkehrsströme 
in Deutschland als dem Transitland Nr. 1 in Europa. 
Es gilt also, in der Verkehrspolitik die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu bewahren, die Sicherheit auf den 
Straßen zu gewährleisten, die Mobilität für alle Bürger 
und die Sicherung des Wohlstands durch ein lei-
stungsfähiges Verkehrssystem zu ermöglichen. 

Ausgehend vom Verkehrssicherheitsprogramm 1984, 
das den Anforderungen entsprechend weiterhin fle

-

xibel angepaßt wird, enthält der vorliegende Bericht 

Angaben darüber, was die Bundesregierung gemein-
sam mit anderen gesellschaftlichen Kräften getan 
hat, um mehr Sicherheit auf deutschen Straßen zu er-
reichen. 

Die Bundesregierung sieht sich dabei in ihrer Auffas-
sung bestätigt, daß die Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit eine ständige, von allen Parteien und gesell-
schaftlichen Kräften gemeinsam zu tragende Aufga-
be ist, die mit wissenschaftlich abgesicherten Maß-
nahmen kontinuierlich durchgeführt werden muß. 
Dabei setzt die Bundesregierung in erster Linie auf 
Eigen- und Mitverantwortung des Bürgers und nicht 
auf staatliche Bevormundung. 

2. Ziele und Aufgaben der Verkehrssicherheitspolitik 

Die Förderung der Verkehrssicherheit auf Deutsch-
lands Straßen ist ein wichtiges verkehrspolitisches 
Ziel der Bundesregierung, das mit anderen Aufga-
benbereichen eng verknüpft ist. Deshalb fallen die 
Aktivitäten im Berichtszeitraum in die Zuständigkeit 
und Verantwortung mehrerer Politikbereiche. 

So unterstützt beispielsweise der Bundesverkehrswe-
geplan 1992 - ein Investitionsrahmenplan bis zum 
Jahr 2012, in dem nach dem Kostenstand des Jahres 
1991 die beabsichtigten Aus- und Neubaumaßnah-
men sowie die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen 
für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes enthalten 
sind - auch wirtschaftspolitische Ziele. Für die Bun

-

desfernstraßen sind rd. 210 Mrd. DM und für die um-
weltfreundlichen Verkehrsträger Schiene und Bun-
deswasserstraßen sind rd. 214 Mrd. DM bzw. rd. 30 
Mrd. DM vorgesehen. Die Beiträge dieser Investitio-
nen zur Verkehrssicherheit sind ein Bewertungskri-
terium für die geforderte gesamtwirtschaftliche Be-
wertung dieser Infrastrukturprojekte. Mobilität auf 
hohem Sicherheitsniveau fördert die wi rtschaftliche 
Leistungsfähigkeit Deutschlands. Für weiteres Wirt-
schaftswachstum und die Fortsetzung des Auf-
schwungs in den neuen Bundesländern sind die 17 
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit - davon 7 Aus-
und Neubauprojekte von Bundesautobahnen - von 
besonderer Bedeutung. Sie tragen entscheidend zur 
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Verbesserung der Verkehrssicherheit im stark ange-
stiegenen Straßenverkehr der neuen Bundesländer 
bei. Bis Ende 1995 wurden fast 15 Mrd. DM inve-
stiert; das sind über 20 % der Gesamtinvestitionen 
von 67,5 Mrd. DM. Die Bewältigung des wachsenden 
Verkehrs in Ost-West - bzw. West-Ost-Richtung ist 
sowohl unter wirtschaftlichen, aber auch unter Stra-
ßenverkehrssicherheitsaspekten eine wichtige Auf-
gabe, zu deren Lösung moderne Straßen beitragen. 

Wachsende Mobilität gilt es umweltverträglich zu ge-
stalten. Durch entsprechende gleichzeitige Entwick-
lung und Nutzung von Technik und Organisation im 
Sinne der Verkehrssicherheit fördert Verkehrssicher-
heitspolitik auch Ziele der Umweltpolitik. Natürlich 
dient ein Mehr an Verkehrssicherheit unmittelbar 
auch der Gesundheitspolitik. 

Einige Beispiele: 

Durch die von der Bundesregierung eingeleitete be-
vorzugte Stärkung der Verkehrsträger Schiene und 
Wasserstraße werden langfristig die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, daß Verkehrsströme verlagert 
werden können. Durch den Einsatz moderner Tech-
nologien, z. B. zur intelligenten Nutzung vorhande-
ner Straßennetze, werden Staus mit ihren ökologi-
schen Folgen verringert. Technische Verbesserungen 
und konsequente Überwachung reduzieren Schad-
stoffemissionen und erhöhen die Verkehrssicherheit 
der Fahrzeuge. Europaweite administrative Regelun-
gen fördern die Umsetzung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Straßenverkehrssicherheit nachhaltig. 

Verkehrssicherheitsarbeit erzeugt Wirkung, wenn sie 
gemeinsame Ziele verfolgt, aber an verschiedensten 
Stellen ansetzt. Die Aktivitäten staatlicher Organe, 
von Privaten und gemeinnützigen Vereinigungen 
sind entsprechend zu koordinieren. Dies geschieht 
insbesondere in Bund/Länder-Fachausschüssen, dem 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e. V. und der Deut-
schen Verkehrswacht e. V. Schließlich kommt es dar-
auf an, dem einzelnen, vor allem dem motorisierten 
Verkehrsteilnehmer, die Verantwortung aufzuzeigen, 
die er für sich und andere in der alltäglichen Ver-
kehrswirklichkeit zu übernehmen hat. Das Verhalten 
im Straßenverkehr ist auch soziales Verhalten im 
Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwor-
tung, zwischen Selbstbestimmung und Beachtung 

der Normen für den Umgang miteinander. Somit för-
dert die Verkehrssicherheitspolitik auch Ziele der So-
zialpolitik. Ziel ist die Stärkung der Bürger in ihrer 
Eigenverantwortung und Rücksichtnahme mit Hilfe 
geeigneter Maßnahmen, um so die durch Personen-
und Sachschäden bedingten sozialen Folgekosten zu 
reduzieren, die allein bei den polizeilich gemeldeten 
Straßenverkehrsunfällen fast 50 Mrd. DM jährlich 
betragen. 

Tagtäglich wird in Kindergärten und Schulen, von 
Lehrern und Polizeibeamten, von Notärzten und Ret-
tungsfachpersonal, von Fahrlehrern und den Arbei-
tern im Betriebsdienst auf den Straßen und von vie-
len anderen in den Ländern und im kommunalen Be-
reich Verkehrssicherheitsarbeit geleistet. Diese Ar-
beit verdient Lob, Dank und Anerkennung. 

Die europäische Integration führt zu abgestimmten 
Maßnahmefeldern, insbesondere bei technischen 
Normen, die bei ihrer Umsetzung umfassender wir-
ken, als dies jemals eine nationale Einzelmaßnahme 
könnte. Es gilt, die Technik zu verbessern und euro-
paweit zu harmonisieren. Die aktive Mitarbeit deut-
scher Fachleute in den europäischen Gremien, Ar-
beitsgruppen und Ausschüssen im Sinne der Ver-
kehrssicherheit fördert damit auch Ziele der Europa-
politik. 

Die Anpassung der unterschiedlichen Bedingungen 
in Deutschland nach der Wiedervereinigung geht 
voran und zeigt stetige Erfolge, die sich auch in 
den Unfallstatistiken widerspiegeln. Investitionen in 
Infrastruktur, Technik, Verkehrserziehung, -ausbil-
dung und -aufklärung fördern neben den Zielen der 
Verkehrssicherheit gleichzeitig die Annäherung der 
Lebensverhältnisse innerhalb eines gemeinsamen 
Lebensraums. Auf vielen Teilgebieten sind die Unter-
schiede zwischen neuen und alten Ländern so gering 
geworden, daß sie nur noch als regionale Verschie-
denheiten betrachtet werden können, wie sie auch 
zwischen Norden und Süden oder zwischen Flächen-
ländern und Ballungsgebieten in Deutschland im 
Rahmen statistischer Analysen bestehen. 

Bei allen Bemühungen um die Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit sind drei grundsätzliche Einflußfak-
toren zu unterscheiden, die man mit den Begriffen 
MENSCH-FAHRZEUG-STRASSE bezeichnen kann. 

Die Aufgabe der klassischen Felder Verkehrserzie-
hung, -aufklärung und -ausbildung im Rahmen der 
Verkehrssicherheitsarbeit ist die positive Beeinflus-
sung des Verhaltens der am Straßenverkehr teilneh-
menden Menschen. Unerläßlich ist eine zielgerich-
tete, anwendungsbezogene Verkehrsforschung und 
Politikberatung durch die Wissenschaft. Hinzukom-
men müssen wirksame Verkehrsüberwachung und 
konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen. Un-
fallschwerpunkte sind zu identifizieren und durch 
bauliche Maßnahmen zu entschärfen. 
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3. Unfälle im Straßenverkehr 

3.1 Die langfristige Entwicklung 
der Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 

Eine Beschreibung des Unfallgeschehens, die sich 
ausschließlich auf den Berichtszeitraum beschränkte, 
wäre wenig aussagefähig. Die Unfallentwicklung 
muß vielmehr innerhalb eines umfassenderen Be-
trachtungsrahmens dargestellt werden. Wesentliche 
Grundlage dafür ist die amtliche Straßenverkehrs-
unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes in 
Wiesbaden. Die folgenden Statistiken entsprechen 

dem Stand 4. April 1996. Zu diesem Zeitpunkt liegen 
für das Berichtsjahr 1995 noch keine endgültigen, 
sondern überwiegend vorläufige Zahlen vor. Der Be-
richtslegungstermin 30. Ap ril 1996 ermöglicht keine 
andere Lösung. 

Die alten Bundesländer 

Von 1947 bis 1995 wurden in den alten Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland insgesamt 585 619 
Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr tödlich 
verletzt. Die Entwicklung des Unfallgeschehens auf 

Abbildung 1 
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den Straßen war allerdings keineswegs linear mit der 
Zunahme der Kraftfahrzeuge oder der Gesamtfahr-
leistung auf den Straßen verbunden. Das Risiko, bei 
einem Straßenverkehrsunfall getötet zu werden, war 
in den fünfziger oder sechziger Jahren viel höher als 
heute. 1970 gab es in den alten Ländern etwa 17 Mio. 
Fahrzeuge, die insgesamt 250 Mrd. Kilometer fuhren, 
wobei insgesamt 19 193 Menschen getötet wurden. 

Bis 1995 hat sich die Anzahl der Kraftfahrzeuge im 
Vergleich zu 1970 mehr als verdoppelt, die Fahrlei-
stungen sind um 101% gestiegen. Die Anzahl der 
Getöteten im Straßenverkehr ist dagegen auf die 
Zahl von 6 560 zurückgegangen. 1995 starben auf 
den Straßen der alten Länder weniger Menschen als 
1953. Besonders deutlich wird der Rückgang der 
schweren Verkehrsunfälle bei Kindern. 1970 starben 

im Straßenverkehr insgesamt 2 167 Kinder (15,4 Ge-
tötete pro 100 000 Kinder), 1994 waren es 301 (2,9 
Getötete pro 100 000 Kinder). 

Die neuen Bundesländer 

Die politische, wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung in der ehemaligen DDR hatte selbstverständlich 
einen starken Einfluß auf die Motorisierung, auf 
Struktur und Bestand von Fahrzeugen, auf Fahr-
leistungen, Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 
sowie auf andere Faktoren, die für das Sicherheits-
niveau auf den Straßen von Bedeutung sind. Der 
Motorisierungsgrad lag noch bis zum Jahre 1989 
knapp unter demjenigen von Irland oder Po rtugal. 
Innerhalb eines Jahres hat dann in den neuen Län- 
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dern der Pkw-Bestand um 24 % zugenommen (1989), 
im Jahr danach noch einmal um 17 % (1990). Nir-
gends hat es jemals eine solche sprunghafte Zu-
nahme an Fahrzeugen gegeben. Das Straßennetz 
und mit ihm die gesamte Infrastruktur des Straßen-
wesens waren diesem Motorisierungsschub, der mit 
einer erheblichen Zunahme der Fahrleistungen ver-
bunden war, nicht gewachsen. Während in den west-
europäischen Staaten und in den alten Bundeslän-
dern etwa im Jahre 1970 der Höhepunkt der Unfall-
belastung erreicht war, stieg in der ehemaligen DDR 
die Zahl der Verkehrstoten erst im Jahre 1978 auf ihr 
Maximum. In diesem Jahr wurden 2 641 Menschen 
im Straßenverkehr der DDR tödlich verletzt. Von die-
sem Jahr an ging die Zahl der Getöteten zunächst 
zurück. Im Jahre 1987 war dann mit 1 531 Getöteten 
ein „unterer Wendepunkt" erreicht. Die Zahl der bei 
Verkehrsunfällen Getöteten begann dann wiederum 

zu steigen, geradezu sprunghaft nach der Vereini-
gung der beiden Teile Deutschlands. Im Jahre 1991 
kamen in den neuen Ländern 3 759 Menschen im 
Straßenverkehr zu Tode. Innerhalb von vier Jahren 
erhöhte sich damit die Zahl der Verkehrsopfer in die-
sen Ländern um das Zweieinhalbfache. Erst seit 1992 
gibt es eine Abnahme. Alles spricht dafür, daß im Be-
richtszeitraum in den neuen Ländern eine Trendwen-
de stattgefunden hat. Zwar nahm die Zahl der Un-
fälle noch einmal zu. Die schweren Unfälle, bei de-
nen Menschen getötet wurden, nahmen aber deut-
lich ab. 

Tabelle 1 

Verkehrsunfälle 1994 und 1995 im Überblick 

1994 1995 
Veränderung 

absolut % 

Gesamtes Bundesgebiet 

Polizeilich erfaßte Unfälle insgesamt   2 270 818 2 240 473 -30 345 -1,3 
davon mit 

Personenschaden   392 754 389 449 - 3 305 -0,8 
Sachschaden   1 878 064 1 851 024 -27 040 -1,4 

Verunglückte insgesamt   526 229 522 542 - 3 687 -0,7 
davon 

Getötete   9 814 9 485 -  329 -3,4 
Verletzte   516 415 513 057 - 3 358 -0,7 

Alte Bundesländer 

Polizeilich erfaßte Unfälle insgesamt   1 735 072 1 697 882 -37 190 -2,1 
davon mit 

Personenschaden   314 381 309 652 - 4 729 -1,5 
Sachschaden   1 420 691 1 388 230 -32 461 -2,3 

Verunglückte insgesamt   422 069 416 018 - 6 051 -1,4 
davon 

Getötete   6 800 6 561 -  239 -3,5 
Verletzte   415 269 409 457 - 5 812 -1,4 

Neue Bundesländer (einschließlich Berlin [Ost]) 

Polizeilich erfaßte Unfälle insgesamt   535 746 542 591 + 6 845 +1,3 
davon mit 

Personenschaden   78 373 79 797 + 1 424 +1,8 
Sachschaden   457 373 462 794 + 5 421 +1,2 

Verunglückte insgesamt   104 160 106 524 + 2 364 +2,3 
davon 

Getötete   3 014 2 924 -  90 -3,0 
Verletzte   101 146 103 600 + 2 454 +2,4 

1995: vorläufige Zahlen 



Drucksache 13/4826  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

3.2 Die Entwicklung im Berichtszeitraum 

3.2.1 Generelle Unfallentwicklung 

Im Berichtszeitraum ist die Verkehrsunfallent-
wicklung im gesamten Bundesgebiet leicht rück-
läufig. Dies ist auf Rückgänge der Unfallzahlen in 
den alten Bundesländern zurückzuführen. In den 
neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) 
nahm die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt 
noch zu. Die Zunahme ist aber nicht mehr so stark 
wie in den Vorjahren. Die Anzahl der Verkehrsto-
ten ist in den neuen Bundesländern einschließlich 
Berlin (Ost) in geringerem Umfang zurückgegan-
gen als in den alten Bundesländern. 

Im Jahre 1995 wurden im gesamten Bundesgebiet 
2,24 Mio. (-1,3 % im Vergleich zum Vorjahr) Straßen-
verkehrsunfälle von der Polizei aufgenommen, dar-
unter waren 1,85 Mio. Sachschadensunfälle. Gegen-
über 1994 nahm die Zahl der Unfälle mit Personen

-

schaden um 0,8 % auf 389 449 ab. Die Zahl der Ver-
letzten sank um 0,7 % auf 513 057, die Zahl der Getö-
teten um 3,4 % auf 9 485. 

In den alten Bundesländern ist 1995 im Vergleich 
zum Vorjahr die Zahl der polizeilich erfaßten Un-
fälle um 2,1 % auf 1,70 Mio. gesunken. Die Zahl der 
Unfälle mit Personenschaden sank um 1,5 % auf 
309 652. Verletzt wurden 409 457 Personen (-1,4 %). 
Seit Einführung der Statistik im Jahre 1953 war die 
Zahl der Verkehrstoten mit 6 561 noch nie so niedrig 
wie 1995. Damit wird das bisher günstigste Jahres-
ergebnis (1994: 6 800) um 239 Getötete oder 3,5 % 
noch einmal unterschritten. 

Der Bestand an Kraftfahrzeugen (ohne motorisierte 
Zweiräder) erhöhte sich in den alten Bundesländern 
von 37 Mio. in 1994 auf 37,5 Mio. in 1995, darunter 
waren 33,5 Mio. Pkw (1994: 33,1 Mio.). 1995 standen 
den Verkehrsteilnehmern in den alten Ländern 9 251 
km Autobahnen und 30.143 km Bundesstraßen zur 
Verfügung. 

Tabelle 2 

Getötete pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern 

Getötete pro 100 000 Einwohner 
Land 

1991 1992 1993 1994 1995 

Mecklenburg-Vorpommern   32,7 32,0 30,1 29,0 27,3 
Brandenburg   36,3 34,4 31,8 31,6 30,1 
Sachsen   18,3 14,0 13,4 15,0 14,2 
Sachsen-Anhalt   24,5 23,3 19,1 20,5 19,8 
Thüringen   21,1 18,6 16,7 14,2 16,3 
Berlin (Ost)   7,6 5,8 5,6 4,6 4,2 

Neue Länder   23,6 21,2 19,3 19,3 18,8 

Baden-Württemberg   11,5 11,1 10,7 10,4 9,4 
Bayern   16,8 15,6 14,6 14,1 13,4 
Berlin (West)   4,7 5,0 4,1 4,1 4,1 
Bremen   4,1 4,4 3,6 5,1 5,3 
Hamburg   5,4 4,5 4,4 3,2 2,7 
Hessen   12,9 12,5 11,1 10,8 10,4 
Niedersachsen   15;8 15,5 14,3 14,0 13,9 

Nordrhein-Westfalen   8,1 7,8 7,5 7,6 7,6 

Rheinland-Pfalz   12,3 12,1 12,5 11,6 10,7 

Saarland   8,5 7,2 7,7 8,5 6,1 

Schleswig-Holstein   13,3 12,0 11,0 10,5 9,9 

Alte Länder   11,8 11,3 10,6 10,3 9,9 

1995: vorläufige Zahlen 
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Abbildung 3 

Straßenverkehrsunfälle 1994 
Getötete je 1 Mio. Einwohner nach Bundesländern 
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In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin 
(Ost) registrierte die Polizei 1995 insgesamt 542 591 
Straßenverkehrsunfälle, das sind 1,3 % mehr als im 
Vorjahr. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden 
hatte von 1990 auf 1991 um rund 30 % und 1992 noch 
einmal um 10 % zugenommen. Im Jahre 1995 ist sie 
um 1,8 %, auf 79 797 angestiegen. Die Zahl der Ver-
letzten wuchs 1995 um 2,4 % auf 103 600 an. Die Zahl 
der Verkehrstoten ist nach 1994 (-0,3 %) auch 1995 
weiter zurückgegangen. 1995 wurden insgesamt 
2 924 Menschen auf den Straßen der neuen Bundes-
länder einschließlich Berlin(Ost) tödlich verletzt, das 
waren 3,0 % weniger als 1994. 

Je 100 000 Einwohner starben in den neuen Bundes-
ländern einschließlich Berlin(Ost) dennoch auch 1995 
fast doppelt so viele Menschen im Straßenverkehr 
wie im früheren Bundesgebiet. 

Der Kfz-Bestand betrug Mitte des Jahres 1995 in den 
neuen Bundesländern einschließlich Berlin(Ost) etwa 
8 Mio. Fahrzeuge (ohne motorisierte Zweiräder); da

-

von 6,9 Mio. Pkw. Somit ist die Pkw-Verfügbarkeit in 
den neuen Bundesländern einschließlich Berlin(Ost) 
mit 443 Pkw je 1000 Einwohner noch immer deutlich 
geringer als in den alten Bundesländern mit 508 Pkw 
je 1000 Einwohner und entspricht damit etwa der 
Motorisierung von 1986 in den alten Bundesländern. 

Die Länge der Autobahnen betrug 1995 in den neuen 
Bundesländern einschließlich Berlin(Ost) 1892 km 
und die der Bundesstraßen 11627 km. 

3.2.2 Differenzierte Betrachtungen zum Unfallgeschehen 

Im gesamten Bundesgebiet ereigneten sich 1994 fast 
zwei Drittel (248 995) der Unfälle mit Personenscha-
den auf den Straßen innerhalb von Ortschaften (im 
Jahre 1993: 242 974). Auf den Außerortsstraßen ohne 
Autobahnen wurden 29,8% (117 210) und auf den 
Autobahnen 6,8 % (26.549) aller Unfälle mit Perso-
nenschaden gezählt. Im Vergleich zum Jahr 1993 ha-
ben sich diese Anteile praktisch nicht verändert. 

Abbildung 4 

Unfälle mit Personenschaden nach Ortslage 
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Abbildung 5 

Getötete Verkehrsteilnehmer nach Ortslage in den alten Bundesländern 

Der Anteil der innerorts Getöteten lag 1994 in den 
neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) mit 
29,5 % deutlich über dem Anteilswert in den alten 
Bundesländern (25,1 %). Bei Getöteten auf Landstra-
ßen gab es mit 62,1 % in den alten Bundesländern 
und 62,7 % in den neuen Bundesländern einschließ-
lich Berlin(Ost) keinen Unterschied. 

Die Unfallschwere, die sich als Verhältnis der Anzahl 
von Getöteten zur Zahl der Unfälle mit Personen-
schaden ausdrücken läßt, ist auf den Landstraßen 
und auf den Autobahnen wegen der höheren Fahr-
geschwindigkeiten höher als auf den Innerortsstra-
ßen. Im Jahre 1994 wurden auf den Landstraßen der 
neuen Bundesländer 76,9 Menschen pro 1 000 Un-
fälle mit Personenschaden getötet (1993: 74/1 000); in 
den alten Bundesländern lag diese Rate mit 45,6 Ge-
töteten pro 1 000 Unfälle mit Personenschaden erheb-
lich darunter (1993: 46/1 000). Obwohl auf den Auto-
bahnen der neuen Bundesländer seit 1990 - in die-
sem Jahr wurden noch 170 Getötete pro 1000 Unfälle 
mit Personenschaden gezählt - die infrastrukturellen 
Maßnahmen, wie etwa der Ausbau von Schutz- und 
Leiteinrichtungen, zu einer deutlichen Verbesserung 
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Abbildung 6 

Getötete Verkehrsteilnehmer nach Ortslage in den neuen Bundesländern 

der Verkehrssicherheit geführt haben, waren auch 
1994 Autobahnunfälle in den neuen Bundesländern 
einschließlich Berlin (Ost) immer noch deutlich 
schwerer als in den alten Bundesländern: So wurden 
in den neuen Ländern 56,5 Menschen pro 1 000 Un-
fälle mit Personenschaden getötet (1993: 74/1 000), in 
den alten Bundesländern wurden 38,8 Getötete pro 
1000 Unfälle mit Personenschaden gezählt (1993: 37/ 
1 000). Der Unterschied hat sich aber im Berichtszeit-
raum weiter verringert. Innerhalb von Ortschaften 
starben 1994 in den alten Bundesländern 8,6 Ver-
kehrsteilnehmer pro 1 000 Unfälle mit Personenscha-
den (1993: 9,3/1000), in den neuen Bundesländern 
waren es 17,9 (1993: 21,8/1 000). 

In der Bundesrepublik Deutschland gab es im Be-
richtszeitraum 1994 39,8 und 1995 40,4 Mio. zugelas-
sene Pkw. Der Anteil der Pkw-Benutzer an den Ver-
kehrsunfallopfern ist hoch: 60,8 % der Verkehrstoten 
und 62,7 % der Verletzten verunglückten 1994 in ei-
nem Pkw ;  15 % der Getöteten waren Fußgänger, 
11,8 % Benutzer eines motorisierten Zweirades und 
8,4 % Benutzer von Fahrrädern. Diese Anteile sind im 
Vergleich zu 1993 nahezu unverändert geblieben. 
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Abbildung 7 

Getötete Verkehrsteilnehmer nach Art der Verkehrsteilnahme in den alten Bundesländern 

Wegen der geringeren Verfügbarkeit eines Pkw für 
den einzelnen DDR-Bürger war die Anteilsstruktur 
der Verunglückten nach der Verkehrsbeteiligungsart 
in der ehemaligen DDR eine andere: Sie verunglück-
ten im Vergleich zum früheren Bundesgebiet sehr 
viel seltener mit dem Pkw. 1989 waren „nur" 34 % 
der tödlich Verunglückten und 31 % der Verletzten 
Pkw-Benutzer. 1990 waren es bereits 54 % der tödlich 
Verunglückten. Seit 1991 stagniert der Anteil (der 
getöteten Pkw-Benutzer) und liegt - trotz gestiege-
ner, aber noch immer im Vergleich zu den alten Bun-
desländern geringerer Pkw-Verfügbarkeit - auf ei-
nem Niveau von etwa 66 %, während er in den alten 
Bundesländern bei 58 % liegt. 

In Deutschland wurde im Jahre 1994 jeder fünfte 
Unfall mit Personenschaden von jungen Pkw-Fah-
rern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren verursacht. 
Nur 4 % der Unfälle wurden von Pkw-Fahrern, die 
65 Jahre oder älter waren, verursacht. Die „Fahr- 
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Abbildung 8 

Getötete Verkehrsteilnehmer nach Art der Verkehrsteilnahme in den neuen Bundesländern 

qualität" verschiedener Altersgruppen von Pkw-Fah-
rern kann durch den Anteil der Hauptverursacher an 
allen Beteiligten dargestellt werden. Hier zeigt sich 
eine deutliche Altersabhängigkeit der Fahrqualität: 
Mit steigendem Lebensalter sinkt dieser Anteil und 
erreicht seinen günstigsten Wert in der Altersgruppe 
der 40- bis 54jährigen (ca. 47 %) und steigt dann 
langsam wieder an. Hohe Anteile werden dann wie-
der bei den Senioren erreicht, die älter als 75 Jahre 
sind: Drei von vier der beteiligten Pkw-Fahrer in die-
ser Altersgruppe wurde nach Einschätzung der Poli-
zei am Unfallort  die Hauptschuld am Unfall zugewie-
sen. 

Von den 431 Kindern, die 1994 im Straßenverkehr 
tödlich verletzt wurden, starben 301 (1993: 303) auf 
Straßen der alten Bundesländer und 130 (1993: 142) 
auf Straßen der neuen Bundesländer einschließlich 
Berlin(Ost). 

Eine Untergliederung nach Altersgruppen zeigt, daß 
bei Kindern mit steigendem Alter das Unfall risiko

-

bedingt auch durch eine verstärkte Verkehrsteil-
nahme - zunimmt. So gehörten 1994 insgesamt 46% 
aller im Straßenverkehr verunglückten Kinder der 
Altersgruppe der 10- bis 14jährigen an, ein weiteres 
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Drittel war im Alter zwischen 6 und 9 Jahren, jedes 
vierte (22,7 %) verunglückte Kind war unter 6 Jahre 
alt. Fast die Hälfte (44,4 %) der verunglückten Schul-
anfänger im Alter von 6 und 7 Jahren war zu Fuß im 
Straßenverkehr unterwegs. Mit zunehmendem Alter 
belegen die Unfallzahlen allerdings eine steigende 
Attraktivität des Fahrrades: Bei den Jungen gibt es 
ab 9 Jahren und bei den Mädchen ab 10 Jahren mehr 
verunglückte Radfahrer als Fußgänger. 

Auch in den Jahren 1993 und 1994 verunglückten in 
Deutschland etwa 3 von 4 Kindern bei Unfällen in-
nerhalb geschlossener Ortschaften. Entsprechend ih-
rer bevorzugten Verkehrsbeteiligung waren sie do rt 

 überwiegend als Fußgänger oder Radfahrer in Un- 

fälle verwickelt. Außerorts verunglückten Kinder 
hauptsächlich als Mitfahrer in Personenkraftwagen 
(1994: 77 %). 
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Abbildung 10 

Getötete Kinder nach Art der Verkehrsbeteiligung in den neuen Bundesländern 

Den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen 
Hand wurden 1994 insgesamt 31 331 Unfälle gemel-
det, bei denen Kinder auf dem Weg von und zur 
Schule oder dem Kindergarten verletzt wurden. Da-
bei wurden insgesamt 26 Kinder getötet. Das sind 
6 % aller tödlich verletzten Kinder im Straßenverkehr. 
1994 wurden bei der Beförderung im Schulbus 2 115 
Kinder verletzt und 5 getötet. 

Eine besondere Bedeutung kommt im Zusammen-
hang mit der Beurteilung des Unfallgeschehens bei 
Kindern und älteren Menschen der Frage zu, inwie-
weit sie Unfälle selbst verschuldet haben oder Opfer 
fremden Fehlverhaltens geworden sind. Auf der 
Grundlage einer Auswertung der amtlichen Statistik 
kann hier als Entscheidungskriterium nur das Regel-
werk der StVO und die darauf beruhende Einstufung 
der Polizei herangezogen werden. 

Von allen 15 659 Kindern, die 1994 als Fußgänger an 
einem Unfall mit Personenschaden beteiligt waren, 
wurden insgesamt 6.973 Kinder als „Hauptverursa-
cher" (HV) benannt (44,5 %). Insgesamt 18 551 Kin-
der waren als Radfahrer an Unfällen mit Personen-
schaden beteiligt; 9 477 dieser Kinder (51,1 %) waren 
Verursacher eines Unfalls. Von den 25 280 Senioren, 

die als Pkw-Fahrer an Unfällen mit Personenschaden 
beteiligt waren, wurden 16 263 von der Polizei als 
Schuldige bezeichnet (64,3 %). Bei den beteiligten 
älteren Fußgängern (7 874) lag der entsprechende 
Anteil bei 25,9 % (2 036 HV), bei den älteren Radfah-
rern lag er bei 42,5% (6 898 Beteiligte/2 933 HV). 

Neben den Kindern stellen Menschen, die 65 Jahre 
und älter sind, eine weitere, im Straßenverkehr be-
sonders gefährdete Gruppe dar. Jahr für Jahr verun-
glücken im gesamten Bundesgebiet über 30 000 Se-
nioren auf den Straßen. 1994 verunglückte etwa die 
Hälfte (16 009, 1993: 15 252) als Pkw-Insassen, 7 758 
als Fußgänger (1993: 8 065) und 6 758 als Radfahrer 
(1993: 6 412). 
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Abbildung 11 

Getötete Senioren über 65 Jahren nach Art der Verkehrsteilnahme in den alten Bundesländern 

Von den 1 604 Senioren, die 1994 auf den Straßen im 
gesamten Bundesgebiet tödlich verletzt wurden 
(1993: 1 612), starben 658 als Fußgänger (1993: 705), 
561 als Pkw-Insassen (1993: 544) und 290 als Radfah-
rer (1993: 284). 

Für ältere Pkw-Fahrer (über 65 Jahre) ist das auf die 
Fahrleistung bezogene Risiko, bei einem Verkehrs-
unfall verletzt oder getötet zu werden, zwar etwas 
höher als für die günstig abschneidende Gruppe der 
45-65jährigen, aber es liegt deutlich niedriger als 
dasjenige der jungen Fahrer (unter 25 Jahre). 

3.2.3 Unfallursachen 

Relativ schwierig ist eine objektive Beschreibung der 
Unfallursachen deshalb, weil für die Polizei bei der 
Unfallaufnahme das personenbezogene Fehlverhal-
ten im Vordergrund steht. Straßenbauliche Unfallur-
sachen, wie beispielsweise die Unübersichtlichkeit 
von Kreuzungen, können von den Polizeibeamten im 
Einzelfall dagegen kaum festgestellt werden. Auch 
technische Defekte eines Fahrzeugs sind am Unfall-
ort  häufig nur schwer erkennbar. Notiert werden 
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Abbildung 12 

Getötete Senioren über 65 Jahren nach Art der Verkehrsteilnahme in den neuen Bundesländern 

hauptsächlich die unfallbezogenen Ursachen wie 
Straßenglätte oder Nebel, vor allem aber das Fehlver-
halten der Verkehrsteilnehmer. 
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Tabelle 3 

Die Hauptunfallursachen 1994 

Hauptunfallursachen 
1994 

(Unfälle mit Personenschaden 
innerorts außerorts 

Allgemeine Straßenverhätlnisse (Glätte u. ä)  14 776 15 864 
Unfallursachen Witterungsverhältnisse (Sichtbehinderung u. ä.) 1 486 2 480 

Personenbezogene Geschwindigkeit   40 010 61 283 
Ursachen Vorfahrt-Mißachtung   51 480 18 109 

Abstand   34 797 20 364 
Abbiegen/Wenden/Anfahren   55 762 11 319 
Alkoholeinfluß beim Fahrzeugführer   21 246 15 870 
Überholen   8 142 15 039 
Fehler gegen Fußgänger   21 822 1 380 
Fehler beim Fußgänger   30 351 2 982 

74 % der Pkw-Fahrer, die 1994 unter Alkoholeinfluß 
an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt wa-
ren, hatten mindestens einen Blutalkoholwert (BAK-
Wert) von 1,1 Promille, sie waren im Sinne der Recht-
sprechung absolut fahrunfähig. Mehr als jeder vierte 
(26 %) hatte sogar einen Alkoholgehalt von mehr als 
2,0 Promille. 

In den neuen Bundesländern waren die gemessenen 
BAK-Werte durchschnittlich höher als im früheren 
Bundesgebiet. Zwar wiesen in den neuen Bundeslän-
dern, ebenso wie in den alten, 74 % der alkoholisier-
ten unfallbeteiligten Pkw-Fahrer mindestens einen 
BAK-Wert von 1,1 Promille auf. Deutliche Unter-
schiede gab es aber bei höheren BAK-Werten. Fast 
jeder dritte Fahrer in den neuen Bundesländern, der 
unter Alkoholeinfluß an einem Unfall beteiligt war, 
und jeder vierte in den alten Bundesländern hatte 
mehr als 2,0 Promille im Blut. 

Etwa 85 % aller tödlich verunglückten Lenker von 
Pkw sind Männer. Rund 45 % der Verunglückten und 
etwa ein Viertel der getöteten Pkw-Insassen (ein

-

schließlich Kinder) sind weiblichen Geschlechts. 
Etwa 30 % der an Unfällen mit Personenschaden be-
teiligten Pkw-Fahrer sind Frauen. Insgesamt sind 
Frauen zu einem weit geringeren Anteil Hauptverur-
sacher von Unfällen als Männer (28 % Frauen/72 % 
Männer). Frauen fallen außerdem nur selten durch 
Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Von den 40 725 
alkoholisierten Unfallbeteiligten des Jahres 1994 wa-
ren nur 8,1 % Frauen, obwohl im Durchschnitt über 
ein Viertel (28,5 %) der Unfallbeteiligten Frauen wa-
ren. 

Auch andere personenbezogene Unfallursachen zei-
gen eine deutliche Alters- oder Geschlechtsabhän-
gigkeit. So werden nicht angepaßte Geschwindig-
keit, Abstandsfehler oder Fehler beim Überholen 
überdurchschnittlich häufig jüngeren Fahrern ange-
lastet, während Abbiegefehler oder Vorfahrtsmißach-
tung mit steigendem Alter deutlich zunehmen. Bei 
Frauen stehen Fehler beim Abbiegen und Vorfahrts-
fehler im Vordergrund, Männer fallen dagegen durch 
überhöhte Geschwindigkeit und riskante Überhol-
manöver auf. 

4. Straßenverkehrsunfälle in Europa 

Verkehrssicherheit läßt sich nicht durch einen allseits 
anerkannten absoluten Maßstab definieren. Es gibt 
aber inzwischen einige Eckdaten, die - mit Ein-
schränkungen - international vergleichbar sind und 
an denen sich erkennen läßt, ob ein bestimmtes Land 
im Vergleich zu seinen Nachbarn allmählich ein hö-
heres Niveau erreicht hat oder aber hinsichtlich be-
stimmter Kenngrößen zurückgefallen ist. Es läßt sich 
auch abschätzen, was in anderen Ländern an Sicher-
heit auf den Straßen „möglich" oder erreichbar ist. 
Dadurch lassen sich realistische Zielvorstellungen 

für die Verkehrssicherheitspolitik gewinnen. Dabei 
bleibt festzuhalten, daß innerstaatliche Vergleiche, 
etwa zwischen einzelnen deutschen Bundesländern, 
eine bessere methodische Basis haben als zwischen-
staatliche Vergleiche, etwa zwischen Po rtugal, Groß-
britannien und der Schweiz. 

Die Verkehrssicherheit hat sich in fast allen europäi-
schen Ländern seit etwa zwanzig Jahren verbessert, 
allerdings in verschiedenen Ländern mit unter-
schiedlichem Ausmaß. 
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Abbildung 13 

Getötete im Straßenverkehr pro 100000 Einwohner in Europa 
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Abbildung 14 

Getötete im Straßenverkehr pro 100 000 Einwohner in Einzeldarstellungen 
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Das fahrleistungsbezogene Risiko, im Verkehr getö-
tet zu werden, ist auch am Anfang der neunziger 
Jahre international rückläufig. Weniger deutlich ist 
das internationale Bild der letzten Jahre, wenn man 
die Anzahl der Getöteten auf den Bevölkerungsbe-
stand bezieht. Sieht man vom Jahr 1991 ab, zeigte 
sich nicht nur bei den günstigsten Vergleichsländern 
(Großbritannien, Schweden und den Niederlanden) 
eine gewisse Stagnation. Die Sicherheit im westli-
chen Deutschland - D(W) - hat sich seit 1970, dem 
Jahr mit der größten Zahl von Getöteten, auch im in-
ternationalen Vergleich günstig entwickelt; nach 
dem starken Rückgang der Risikowerte von 1983 auf 
1985 hat D(W) eine mittlere Position mit weiterhin 
günstiger Tendenz. Diese international mittlere Posi-
tion des westlichen Deutschlands ist auch bei Unter-
gliederung, etwa nach Altersgruppen, festzustellen. 

Betrachtet man die Entwicklung dieser Position zwi-
schen 1970 und 1995, dann läßt sich erkennen, daß 
die alten Länder im Vergleich zu anderen Staaten in 
Europa und zu den USA erhebliche Fortschritte ge-
macht haben. Unterteilt man die Länder in drei große 
Gruppen, dann läßt sich feststellen, daß Großbritan-
nien, die Niederlande und Schweden eine Gruppe 
mit sehr günstigen Quoten (Getötete pro 100 000 Ein-
wohner) darstellen, Deutschland (W), die Schweiz, 

Italien eine Gruppe mit mittlerem Niveau bilden, 
während Frankreich, Belgien und Österreich am 
Schluß liegen. Im Jahre 1970 lagen die alten Länder 
der Bundesrepublik noch deutlich in der Länder-
gruppe mit einem schlechten Sicherheitsniveau. 

Anders verlief die Entwicklung im östlichen Deutsch-
land - D(0) -. Bis 1989 lagen do rt  die Risikowerte bei 
niedriger Motorisierung und unter den sonstigen 
Systembedingungen zwar vergleichsweise niedrig, 
jedoch nicht unter denen der günstigsten hochmoto-
risierten Vergleichsländer. Mit den Zahlen des Jahres 
1990 wurde ein Strukturbruch in allen Bereichen des 
Verkehrs- und Unfallgeschehens deutlich. 1990 la-
gen die Risikowerte auf dem Niveau der ungünstig-
sten Vergleichsnationen, eine weitere Verschlechte-
rung ist 1991 eingetreten. Erst seit 1992 ist der anstei-
gende Trend gebrochen. Seit 1993 liegen die neuen 
Länder noch in der Gruppe von Staaten mit schlech-
ten Werten, allerdings mit positiver Tendenz. 

Hier ein Sicherheitsniveau herzustellen, das die alten 
Länder oder Staaten wie die Niederlande, Großbri-
tannien und Schweden inzwischen erreicht haben, 
ist eine der großen Aufgaben der Verkehrspolitik 
und der Verkehrssicherheitsarbeit der nächsten 
Jahre. 

5. Maßnahmen 

5.1 Bundesministerium für Verkehr 

Die Maßnahmen des BMV im Berichtszeitraum wa-
ren an den besonderen Problemstellungen orientiert, 
die sich aus der Vereinigung Deutschlands und der 
Öffnung der Grenzen zu den östlichen Nachbarlän-
dern ergaben. Allgemeine Grundlage für Maßnah-
men waren die zentralen Aussagen des Verkehrs-
sicherheitsprogramms der Bundesregierung von 
1984: Nicht durch ein Anwachsen staatlicher Rege-
lungen und Eingriffe sind die großen Probleme der 
Zukunft zu bewältigen, sondern durch die gezielte 
Stärkung der Eigenverantwortung und der Mitver-
antwortung für das, was im öffentlichen Lebens-
bereich „Straßenverkehr" alltäglich geschieht. Vor 
allem muß die Bereitschaft zur Rücksichtnahme 
gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern bei 
denen verstärkt werden, die motorisierte Fahrzeuge 
benutzen. 

5.1.1 Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung 

Die Haushaltsmittel, die dem BMV für Aufgaben der 
Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung zur Ver-
fügung gestellt werden, sind in den Jahren 1994 und 
1995 zurückgegangen. 1992 waren es 39 Mio. DM, 
1993 rund 35 Mio. DM. Die mittelfristige Finanzpla-
nung sah für 1994 einen Betrag von 14 Mio. DM vor. 
Durch Mittelumschichtung innerhalb der Titel des 
BMV von 10 Mio. DM und einer Aufstockung um 
1 Mio. DM ließ sich eine Erhöhung der verfügbaren 

Finanzmittel 1994 auf insgesamt 25 Mio. DM vorneh-
men. 1995 standen Mittel in Höhe von 23,5 Mio. DM 
zur Verfügung. 

Von den Finanzmitteln des BMV flossen wesentliche 
Anteile ab zur Förderung von Maßnahmen des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates (DVR), der Deut-
schen Verkehrswacht (DVW), anderer verkehrssi-
cherheitsrelevanter Organisationen sowie für die 
BMV/DVR Verkehrssicherheitskampagne „Rücksicht 
kommt an" , die in beiden Berichtsjahren die jungen 
Fahrerinnen und Fahrer zwischen 18 und 25 Jahren 
zum Schwerpunkt ihrer Aktionen gemacht hatte. 
Dem BMV verblieben für eigene Maßnahmen 1994 
rund 5,5 Mio. DM und 1995 3 Mio. DM. 

Diese Maßnahmen konzentrierten sich überwiegend 
auf die Zielgruppe „Kinder" und deren Eltern. Des-
halb wurden in besonders öffentlichkeitswirksamen, 
bereits etablierten Fernsehserien, wie beispielsweise 
Sesamstraße, deren bekannte Inhalte mit Themen 
zur Verkehrssicherheit von Kindern verknüpft. Allein 
aus Mitteln des BMV flossen in den beiden Berichts-
jahren weit über 3 Mio. DM in Kooperationen zu 
Fernsehsendungen für und mit Kindern. 

Die zunehmende Nachlässigkeit bei der Sicherung 
von Kindern im Pkw, insbesondere in den neuen 
Bundesländern, führte zur Schaltung eines Fernseh-
spots in Zusammenarbeit mit der DVW. Besondere 
Aufmerksamkeit für eine richtige Kindersicherung 
löste eine Anzeigenserie des BMV mit Statements 
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von Michael Schumacher sowie des Showmasters 
Michael Schanze aus, die in Tageszeitungen der Ak-
tionsgemeinschaft „Kavalier der Straße" veröffent-
licht wurden. An die richtige Benutzung von Kinder-
rückhalteeinrichtungen wurde außerdem in mehre-
ren TV-Beiträgen erinnert. Mehrere Pressedienste 
behandelten u. a. das Thema „Kindersitze". 

Mit rund 10 Mio. DM Aufwand wurde die BMV/ 
DVR-Verkehrssicherheitskampagne „Rücksicht kommt 
an" 1994/95 mit dem Themenschwerpunkt „Junge 
Fahrer" in Zusammenarbeit mit der DVW fortge-
setzt. 

Auf der Basis detaillie rter Analysen der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) zur Unfallsituation und 
den besonderen Lebens- und Freizeitstilen der Risi-
kogruppen der 18- bis 25jährigen Fahrer konnte ein 
neues Konzept „von der Jugend - für die Jugend" er-
arbeitet und durchgeführt werden. Da in dieser Al-
tersgruppe von großer Bedeutung, wurde die Popmu-
sik als Träger von Verkehrssicherheitsbotschaften im 
Rahmen massenmedialer Aktionen gezielt einge-
setzt, um die Jugendlichen in, ihrer Freizeit durch 
gleichaltrige Musiker anzusprechen. Während 1994 
mit einem eigens komponierten Song die Alkohol-
und Geschwindigkeitsproblematik in Großdisko-
theken, Kinos und in einem TV-Musiksender den 
Zielgruppen thematisiert wurde, verfolgte das BMV 
1995 mit „Band auf Tour" 'ein Konzept, bei dem 
12 deutschsprachige, semi-professionelle Rock- und 
Popbands mit Eigenkompositionen auf CD und Mu-
sik-Video die Verkehrssicherheitsbotschaften über 
Radio und TV den jungen Zuschauern nahebrachten. 

Hinzu kamen umfangreiche Medienaktivitäten, in 
deren Zentrum die Verbindung von Musik und Ver-
kehrssicherheitsbotschaften stand. Im „Jahr des jun-
gen Fahrers", das von der Europäischen Union für 
1995 ins Leben gerufen wurde, bewe rtete die Euro-
päische Kommission in Brüssel die Idee von „Band 
auf Tour" als förderwürdig und bezuschußte die 
Aktion. 

Die vom BMV dem DVR bewilligten Finanzmittel zu 
„Rücksicht kommt an" flossen in eine zweite massen-
mediale Aktion „clever unterwegs" . Dabei ging es 
im wesentlichen um eine zweckgerechte Verkehrs-
mittelwahl. 

Als notwendige Ergänzung zu den genannten mas-
senmedialen Aktionen „Band auf Tour" und „clever 
unterwegs" wurde ein Konzept zur personalen Kom-
munikation als Modell entwickelt und mit eigens da-
für ausgebildeten Moderatoren der DVW in dem ge-
werblichen Zweig von berufsbildenden Schulen um-
gesetzt, um die besonders gefährdeten Jugendlichen 
der Berufsgruppen Bau- und Metalltechnik direkt 
ansprechen zu können. Kooperationen mit öffentlich-
rechtlichen und privaten TV-Sendern erhöhten den 
Aufmerksamkeitswert der Kampagne nachhaltig. 
Das Video „volle Pulle", das als eine wesentliche 
Grundlage das Konzept der personalen Kommunika-
tion trägt, wurde 1995 mit einem „Award" besonders 
ausgezeichnet. 

Internationale Beachtung fand die im Auftrag des 
BMV von der BASt im Dezember 1994 organisierte 

interdisziplinäre Konferenz zum Thema „Junge Fah-
rerinnen und Fahrer" . 

Interministerielle und organisationsübergreifende Ko-
operation gab es im Jahr 1995 bei der Aktion „cool + 
clever" , einer Initiative für die Benutzung von 
Fahrradhelmen, insbesondere durch Kinder. Betei-
ligt waren hier außer dem Bundesministerium für 
Verkehr auch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deut-
sche Bundesjugendring und die Deutsche Verkehrs-
wacht e. V. 

5.1.2 Verkehrsrecht 

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Omni-
busverkehr müssen seit 1. Oktober 1993 alle Bewer-
ber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
in Kraftomnibussen an einer theoretischen und prak-
tischen Ausbildung in einer Fahrschule teilnehmen. 
Außerdem erstreckt sich die praktische Prüfung seit 
dem 1. Oktober 1993 zwingend auch auf den Bereich 
außerhalb geschlossener Ortschaften, da sich Unfälle 
mit Beteiligung von Kraftomnibussen in . der Regel 
außerorts ereignen. 

Nach den strafrechtlichen Bestimmungen in den 
§.§.  315 c, 316 Strafgesetzbuch wird bestraft, wer ein 
Fahrzeug führt, obwohl er in Folge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer „berauschen-
der Mittel" nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher 
zu führen. Anders als bei Alkohol gibt es bei Drogen 
bisher keine Grenzwerte für die Annahme absoluter 
Fahruntüchtigkeit. Eine Verurteilung wegen Fahrens 
unter Drogeneinfluß ist nur möglich, wenn die Fahr-
untüchtigkeit konkret festgestellt und bewiesen wer-
den kann. Die Feststellung der relativen Fahruntüch-
tigkeit bereitet oft Schwierigkeiten. Einen Tatbe-
stand im Ordnungswidrigkeitenrecht, ähnlich der 
0,8 Promille-Regelung, der unabhängig von der Fest-
stellung der Fahruntüchtigkeit greift, gibt es bisher 
nicht. Diese Regelungslücke will  die Bundesregie-
rung durch einen Gesetzentwurf schließen. Das Ge-
setzgebungsverfahren wurde im Sommer 1995 einge-
leitet; der Gesetzentwurf liegt inzwischen dem Deut-
schen Bundestag vor. Danach wird das Führen von 
Kraftfahrzeugen unter dem Einfluß bestimmter Dro-
gen künftig als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
und Fahrverbot beweh rt . 

Mit der am 1. August 1995 in Kraft getretenen 13. Ver-
ordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ord-
nung ist eine Verbesserung der Sicherheit an „ge-
fährlichen/kritischen" Haltestellen von Schul- und 
Linienbussen geltendes Recht geworden. Nach der 
neuen Regelung werden von den Straßenverkehrs-
behörden vor Ort die als „gefährlich/kritisch" einzu-
stufenden Bushaltestellen festgestellt. Den Busfah-
rern wird aufgegeben, das Warnblinklicht einzu-
schalten, wenn sich der Bus einer solchen Haltestelle 
nähert. Hat der Bus das Warnblinklicht eingeschaltet, 
darf er nicht mehr überholt werden; hält er an, darf 
nur noch mit Schrittgeschwindigkeit, inner- wie 
außerorts, auch im Gegenverkehr, an ihm vorbeige-
fahren werden. 
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Mit der Verlautbarung im Verkehrsblatt vom 24. Ok-
tober 1994 hat das Bundesministerium für Verkehr 
im Einvernehmen mit den für die Straßenverkehrs-
ordnung und die Verkehrspolizei zuständigen ober-
sten Landesbehörden „Kriterien für die Aufstellung 
von Hinweiszeichen auf Autohöfe an Autobahnen" 
bekanntgegeben. Damit besteht für die Länder die 
Möglichkeit, Hinweiszeichen auf Autohöfe aufzustel-
len, die an oder in unmittelbarer Nähe von Autobah-
nen liegen. Die auf den Rastanlagen der Bundesauto-
bahnen vorhandenen LKW-Parkplätze reichen beim 
gestiegenen Schwerlastverkehr nicht aus, um den 
LKW-Fahrern die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Ruhezeiten zu ermöglichen; dies gilt insbesondere 
für längere Ruhepausen. Mit der Hinweisbeschilde-
rung auf Autohöfe wird dem Rechnung getragen. 
Autohöfe in der Nähe von Bundesautobahnen bieten 
eine große Anzahl von LKW-Parkplätzen und vielfäl-
tige Versorgungsleistungen an, die auf die indivi-
duellen Bedürfnisse des Berufskraftverkehrs zuge-
schnitten sind. Aus Gründen der Verkehrssicherheit 
ist es deshalb zweckmäßig, auf geeignete Autohöfe 
hinzuweisen, deren Nutzung den Fahrern die Einhal-
tung der Ruhezeiten ermöglicht. 

5.1.3 Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 

Bereits im Vorfeld des Neu- und Umbaus von Straßen 
werden neben der Berücksichtigung von Klima, Geo-
logie und Topographie auch durch die Auswahl der 
Baustoffe und Baugemische sowie günstiger Bau-
weisen und Einbauverfahren die Voraussetzungen 
für verkehrssichere Fahrbahnbefestigungen geschaf-
fen. 

Die meisten sicherheitsrelevanten Straßenzustands-
merkmale (z. B. Schneeglätte, Aquaplaninggefahr bei 
starkem Regen) sind für den verantwortungsbewuß-
ten Straßenbenutzer einschätzbar. Dies gilt aber 
nicht für die Griffigkeit, die für den Fahrzeugführer 
kaum erkennbar ist. 

Das Kraftschlußverhalten wird vom Reifen einerseits 
und von der Fahrbahnoberfläche andererseits beein-
flußt. Während der Beitrag der Fahrbahn zur Griffig-
keit nahezu konstant bleibt, ist durch zahlreiche Mo-
dellwechsel und Entwicklungen auf der Reifenseite 
das Zusammenspiel und der Sicherheitsaspekt stän-
dig neu zu bewerten. Die straßenbautechnischen 
Vorgaben sind im „Merkblatt über die Straßengriffig-
keit und Verkehrssicherheit bei Nässe" von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Verkehr dokumentiert. Dieses Merkblatt wird derzeit 
fortgeschrieben. Die ständige Umsetzung neuer Er-
kenntnisse der Prüf- und Materialtechnik erfolgt in 
den einschlägigen Regelwerken. So wurden zuletzt 
die „Empfehlungen für die Anforderung an die Po-
lierresistenz von Mineralstoffen" mit einem Allge-
meinen Rundschreiben des Bundesministeriums für 
Verkehr veröffentlicht. Beim Bauablauf wird neben 
zahlreichen anderen Aspekten aufgrund der zuneh-
menden Anteile von Streckenausbauten „unter Ver-
kehr" die Optimierung hinsichtlich der Bauzeit be-
trieben, was auch der Verkehrssicherheit zugute 
kommt. 

Auf den Bundesfernstraßen werden rd. 52 % der 
Fahrleistungen des Kraftfahrzeugverkehrs erbracht. 
Besonders hoch ist die Konzentration des Kfz-Ver-
kehrs auf den Bundesautobahnen. Auf diese entfal-
len bei einem Längenanteil von nur ca. 1,8 % am Ge-
samtstraßennetz etwa 31 % der auf der Straße er-
brachten Fahrleistungen. Diese hohen Anteile - bei 
einem Anteil des Schwerverkehrs auf den Autobah-
nen von über 15 % - unterstreichen die Bedeutung 
der Bundesfernstraßen und ihres Erhaltungs- und 
Ausbauzustandes für eine sichere Verkehrsabwick-
lung. 

Der Deutsche Bundestag hat 1993 auf der Grundlage 
des Bundesverkehrswegeplans 1992 das Vierte Ge-
setz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes 
mit dem Bedarfsplan für den Ausbau der Bundes-
fernstraßen verabschiedet, der bis zum Jahre 2012 
für vordringliche Aus- und Neubauprojekte im Stra-
ßennetz ein Investitionsvolumen von rd. 109 Mrd. 
DM vorsieht. 

Zu den wichtigen Maßnahmen gehört die Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit der Strecken durch Erweite-
rung der Betriebsstrecken auf 6 oder 8 Fahrstreifen. 
Die derzeitige Gesamtlänge der 6- und mehrstreifi-
gen Streckenabschnitte im Netz der Bundesautobah-
nen unter Einschluß der Bauleistungen des Jah-
res 1994 beträgt 1 508 km (Netzanteil rd. 13,5 %). 
Schwerpunkte der BAB-Erweiterung liegen auf den 
Ausbaustrecken der Verkehrsprojekte Deutsche Ein-
heit und auf den stark belasteten Hauptdurchgangs-
strecken A 1 bis A 9. 

Insbesondere auf den Autobahnen der neuen 
Bundesländer sind - wie bereits im vergangenen 
Berichtszeitraum - weitere erhebliche, vor allem 
der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienende, 
Investitionen erfolgt (Erneuerung von Richtungs-
fahrbahnen, Anbau von Standstreifen, Installierung 
von Schutzplanken, Instandsetzung von Bauwer-
ken). 

Auch auf den Bundesstraßen werden zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit Zug um Zug noch vorhan-
dene Gefahrenpunkte (z. B. Kurven und Kuppen mit 
zu geringen Radien, unübersichtliche Einmündun-
gen und Kreuzungen) schrittweise umgestaltet. Ei-
nen wesentlichen Beitrag leistet das Programm zum 
Bau von Ortsumgehungen. Dieses Programm, in das 
seit 1978 ca. 30 % der für die kapazitive Erweiterung 
des Bundesfernstraßennetzes bereitgestellten Mittel 
fließt, ist fortgeführt worden. Unter Einschluß der 
bereits in den Vorjahren fertiggestellten Abschnitte 
konnten zum Beispiel im Jahre 1994 28 Ortsum-
gehungen (Gesamtlänge 175,5 km) für den Verkehr 
freigegeben werden. Weitere 128 Teilstrecken von 
Ortsumgehungen mit insgesamt 441,5 km Länge 
waren Ende 1994 in Bau. Insgesamt wurden allein in 
1994 1 076,6 Mio. DM für den Bau von Ortsumge-
hungen ausgegeben. 

Für die Beseitigung von Bahnübergängen der Deut-
schen Bahn AG im Zuge von Bundesstraßen sowie 
für andere technische Sicherungen wurden im Jahr 
1994 aus dem Straßenbauplan rd. 54 Mio. DM zur 
Verfügung gestellt. 
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Baustellen an Bundesautobahnen sind zur Erhaltung, 
also zur Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung 
und zum Ausbau der Strecken erforderlich. Sie füh-
ren jedoch häufig zu Staus und Unfällen. 1994/1995 
gab es rund 550 bzw. 750 Baustellen von längerer 
Dauer (mehr als 14 Tage an den Betriebsstrecken der 
Bundesautobahnen). Der Bund koordiniert mit den 
Ländern diese längerfristigen Bauarbeiten im Rah-
men der Baubetriebsplanung mit dem Ziel der Mini-
mierung der Anzahl der Baustellen an Strecken mit 
starker Verkehrsbelastung zu den Reisezeiten - ins-
besondere an staugefährdeten Abschnitten. Eine 
wichtige Maßnahme zur Gefahrenreduktion im Vor-
feld der Baustellen ist die Beibehaltung der vorhan-
denen Fahrstreifenanzahl, wie es die „Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen" vorsehen. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Ver

-

besserung des Verkehrsflusses werden verstärkt ver

-

kehrsabhängige Verkehrsbeeinflussungssysteme ein

-

gesetzt. Für die Errichtung solcher Systeme auf Auto-
bahnen hat das Bundesministerium für Verkehr 1994 
und 1995 den Ländern insgesamt etwa 150 Mio. DM 
zugewiesen. Derzeit sind auf den Bundesautobahnen 
70 Verkehrsbeeinflussungsanlagen mit flexibler Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf etwa 500 Strecken-
kilometern in Bet rieb. Wechselwegweiser gibt es 
auf rund 1 200 Kilometern Strecke. Mit dem auch 
1994/95 praktizierten Einsatz von Wechselwegwei-
sern konnte, je nach Länge des Umwegs, 20-40 % 
des Durchgangsverkehrs von überlasteten Bundes-
autobahnstrecken über aufnahmefähige Alternativ-
routen umgeleitet werden, was das Risiko von Staus 
und Unfällen reduzierte. Mit Wechselverkehrszei-
chen wurden die Kraftfahrer auf überlasteten oder 
unfallgefährdeten Abschnitten von Bundesautobah-
nen bei Bedarf entsprechend den aktuellen Ver-
kehrs- und Witterungsverhältnissen (etwa bei Stau 
und Nebel) vor Unfallgefahren gewarnt. Dabei wur-
den Höchstgeschwindigkeiten angeordnet oder Fahr-
streifen gesperrt. Die Zahl der Unfälle auf diesen 
Streckenabschnitten konnte um bis zu 20-30 %, die 
Zahl der Unfälle mit Personenschäden zwischen 20 
und 50 % gesenkt werden. 

Gezielte, sachgerechte Verkehrsbeeinflussung wird 
akzeptiert mit der Folge, daß Unfallschwerpunkte 
wirksam entschärft werden können und der Verkehr 
an kritischen Punkten flüssiger gehalten werden 
kann. 

Auch zur Entschärfung . von Unfallschwerpunkten 
auf Bundesstraßen werden zunehmend situationsab-
hängige Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen vorge-
sehen. Das Bundesverkehrsministerium hat 1993 ein 
Programm zur „Verkehrsbeeinflussung auf Bundes-
straßen" aufgestellt, das sich auf folgende Typen von 
Verkehrsbeeinflussungsanlagen bezieht: 

- Verkehrsabhängig gesteuerte Lichtsignalanlagen 
zur Verbesserung der Sicherheit an Knotenpunk-
ten, 

- punktuelle Anlagen zur verkehrs- oder witterungs-
abhängigen Warnung vor Gefahrenstellen, 

- Anlagen zur Streckenbeeinflussung mit verkehrs-
oder witterungsunabhängiger Steuerung des Ver-
kehrs auf kritischen Streckenabschnitten, 

- Anlagen zur Netzbeeinflussung zur Umfahrung 
von Staubereichen. 

Das Bundesverkehrsministerium hat in den vergan-
genen Jahren insgesamt für ca. 100 Anlagen an Bun-
desstraßen ca. 38 Mio. DM investiert, davon 1994 
und 1995 ca. 17 Mio. DM. Mit den im Programm ver-
anschlagten 100 Mio. DM wird die Verkehrssicher-
heit erhöht und der Verkehrsablauf auf den Bundes-
straßen in der Baulast des Bundes deutlich verbes-
sert. 

Wildschutzzäune wurden auch weiterhin nach den 
Richtlinien des Bundes an Bundesautobahnen und 
anbaufreien Bundesstraßen errichtet. Die Maßnahme 
ist eine freiwillige Leistung des Bundes zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit. 1994 wurden Wild-
schutzzäune in einer Gesamtlänge von 357 km an 
Bundesautobahnen und einer Gesamtlänge von 
126 km an Bundesstraßen errichtet. 

Zum Schutz von Fahrzeuginsassen wurden in den 
vergangenen Jahren Schutzplanken entwickelt, die 
durch ihre nachgebende Wirkungsweise beim An-
prall auch schwere Fahrzeuge umlenken können 
und durch kleinere Umlenkkräfte zu weniger schwe-
ren Verletzungen führen. Seit 1960 wurden die Bun-
desfernstraßen in den alten Bundesländern zum 
größten Teil mit Schutzplanken ausgerüstet. Als we-
sentliches Verkehrssicherheitskriterium wurde auch 
in den neuen Bundesländern die Ausstattung mit 
Mittelschutzplanken auf den Autobahnen vorrangig 
vorangetrieben und Ende 1992 abgeschlossen. Zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden hier 
außerdem zwischen Anfang 1990 und Ende 1994 am 
äußeren Fahrbahnrand weitere 1 038 km Schutzplan-
ken errichtet. Zum Schutz von motorisierten Zwei-
radfahrern werden an Stellen mit besonderer Unf all

-

häufigkeit die Pfosten der Schutzplanken mit speziell 
entwickelten Anpralldämpfern ummantelt. 

Generell beinhalten alle Richtlinien, Empfehlungen 
und Arbeitspapiere auf dem Gebiet der Straßenver-
kehrstechnik und des kommunalen Straßenbaus 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit. Neben der Vielzahl laufender Arbeiten sind fol-
gende Beispiele hervorzuheben: 

Die Richtlinien für die wegweisende Beschilderung 
auf Autobahnen (RWBA) wurden auf der Grundlage 
der RWBA 1986 überarbeitet und Ende 1995 her-
ausgegeben. Die RWBA enthalten die Regeln für 
Systematik, Gestaltung und Aufstellung der weg-
weisenden Beschilderung an Bundesautobahnen, die 
durch Zeichen 330 StVO als Autobahnen gekenn-
zeichnet sind und somit das „blaue System" in der 
Wegweisung darstellen. Im Frühjahr 1995 wurden 
die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstel-
len (RSA) nach der erforderlichen Abstimmung mit 
den Bundesländern herausgegeben. Gegenüber den 
RSA 1980/86 haben die RSA 1995 einen veränder-
ten Aufbau erhalten, der einen grundsätzlichen all-
gemeinen Teil mit Festlegungen für alle Arbeitsstel-
len enthält sowie drei Teile mit den besonderen Re-
gelungen für bestimmte Straßenkategorien (innerört-
liche Straßen, Landstraßen und Autobahnen) be-
inhaltet. 
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Im Berichtszeitraum wurden zum Beispiel auch Tech-
nische Lieferbedingungen (TL) für Betonschutz-
wand-Fertigteile, Markierungen, passive Schutzein-
richtungen und Leitkegel erarbeitet. Die TL enthal-
ten die materialtechnischen Anforderungen und die 
entsprechenden Prüfvorschriften für die jeweiligen 
Elemente. 

5.1.4 Fahrzeugtechnik 

Auf dem Gebiet der Bau- und Wirkvorschriften für 
Fahrzeuge wird durch die Übernahme von interna

-

tionalen Vorschriften in nationales Recht sowie durch 
weitere Ausgestaltung des verbleibenden Spielrau-
mes für nationale Vorschriften ein wichtiger Beitrag 
zur fahrzeugtechnischen Sicherheit und zum Schutz 
der Umwelt geleistet. Das betrifft die Arbeiten der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zur 
Harmonisierung der kraftfahrtechnischen Vorschrif-
ten für Fahrzeuge zur Personen- und Güterbeförde-
rung sowie auch der land- oder forstwirtschaftlichen 
Fahrzeuge, der Krafträder und zugehörigen Teile. 

Die Überarbeitung der geltenden Vorschriften zur 
Übernahme der harmonisierten EU-Vorschriften wird 
Schritt für Schritt durchgeführt. Außerdem sind ins-
gesamt über 90 Regelungen mit vereinheitlichten 
Vorschriften für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
sowie zugehörige Teile durch die UN-Wirtschafts-
kommission für Europa (ECE) verabschiedet worden, 
die überwiegend inhaltlich mit den EU-Vorschriften 
übereinstimmen. Davon können in Deutschland über 
70 Regelungen angewandt werden. 

Die regelmäßige technische Überwachung von Fahr-
zeugen in der EU ist durch die EU-Richtlinie 77/143/ 
EWG vorgegeben. Danach sind bereits die Zeitab-
stände für die Untersuchungen von Kraftomnibussen, 
Taxen, Krankenkraftwagen, Pkw sowie Nutzfahrzeu-
gen vorgeschrieben. Eine Einbeziehung von Motor-
rädern, Motorcaravans und Wohnwagen in eine tech-
nische Überwachung, die in allen Staaten der EU 
gelten soll, wurde von deutscher Seite vorgeschla-
gen. Die Bundesregierung setzt sich darüber hinaus 
bei den Beratungen der EU mit Nachdruck dafür ein, 
daß der Umfang der technischen Untersuchungen 
präzisiert wird, eindeutige Prüfkriterien sowie eine 
mindestens den deutschen Bremssonderuntersu-
chungen vergleichbare Überprüfung für schwere 
Fahrzeuge aufgenommen wird. 

Die nationalen und internationalen Vorschriften hin-
sichtlich des Umweltschutzes und der aktiven Si-
cherheit von Kraftfahrzeugen sind in den letzten 
Jahren wesentlich verschärft worden. 

Um die umweltorientierten Forderungen von Euro I 
bei Pkw erfüllen zu können, waren die Hersteller ge-
fordert, modernste Techniken einzusetzen. Während 
beim Dieselfahrzeug vor allem die motorische Ver-
brennung verbessert wurde, ist beim Benzinfahrzeug 
die Abgasreinigung mittels des geregelten Katalysa-
tors umgesetzt worden. 

Die Bundesregierung hat Fahrzeuge mit G-Kat be-
reits vor dem Inkrafttreten von Euro I (1993) steuer-
lich gefördert, so daß heute trotz steigender Fahrlei-
stung eine starke Reduzierung der klassischen 

Schadstoffe, wie CO, HC, NOx, Blei und Benzol zu 
verzeichnen ist. 

Bei den Partikeln wird eine Reduzierung mit zuneh-
mendem Anteil von Euro I- und insbesondere Euro 
II-Fahrzeugen (obligatorisch bei Lkw ab 1996, bei 
Pkw ab 1997) zu erkennen sein. 

Bezüglich der passiven Sicherheit der Fahrzeuge, 
insbesondere des Crash-Verhaltens bei Unfällen, be-
steht zur Zeit nur eine EU-Richtlinie bzw. ECE-Rege-
lung über das Verhalten von Lenkanlagen in Perso-
nenwagen beim Frontalaufprall. Obwohl diese inter-
nationalen Vorschriften bisher nicht in den Mitglied-
staaten der EU obligatorisch angewendet werden 
müssen, führen die deutschen Fahrzeughersteller 
umfangreiche Aufprallversuchsreihen an ihren Per-
sonenkraftwagen durch, um den Insassenschutz 
ständig zu verbessern. 

Auf internationaler Ebene wurden zwei ECE-Rege-
lungsentwürfe hinsichtlich des Frontal- und Seiten-
aufpralls von Personenwagen unter intensiver Mit-
wirkung der Bundesrepublik Deutschland verab-
schiedet; die beiden ECE-Regelungen können ab 
Oktober 1995 angewandt werden. Die Europäische 
Kommission hat zwei Richtlinienentwürfe entspre-
chend der betreffenden ECE-Regelungen im Früh-
jahr 1995 dem Wirtschafts- und Sozialausschuß, dem 
Rat und dem Europäischen Parlament zur weiteren 
Beratung übermittelt. Somit könnten diese euro-
päischen Richtlinien Ende 1996 verabschiedet wer-
den. 

Unter Federführung des Bundesumweltministeriums 
und unter Beteiligung weiterer Bundesministerien ist 
die Arbeit an einem Konzept zur besseren Entsor-
gung von Altautos weiter vorangeschritten. Unter der 
Regie der Automobilindustrie haben insgesamt fünf-
zehn Wirtschaftsverbände und weitere Wirtschafts-
zweige, die Altautos beseitigen und verwerten, im 
Berichtszeitraum die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, daß gegenüber der Bundesregierung eine 
„Freiwillige Selbstverpflichtung zur umweltgerech-
ten Altautoverwertung (Pkw) im Rahmen des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes" abgegeben werden konnte. 

Mit dieser Selbstverpflichtung sollen bei der Alt-
autoentsorgung vorrangig die abfallwirtschaftlichen 
Ziele der Bundesregierung erreicht werden, indem 
die Hersteller ihre Produktverantwortung wahrneh-
men. Hierzu zählt insbesondere die deutliche Redu-
zierung der bislang noch zu beseitigenden Abfälle, 
die bei der Demontage und Verwertung von Altautos 
anfallen. 

5.1.5 Gefahrguttransporte 

Stückgutfahrer sind seit 1. Juli 1991 in Schulungs-
programme für Gefahrguttransporte mit einbezo-
gen. Zum 1. Januar 1993 sind die Lehrinhalte für die 
Fahrerschulung für Tankwagen und Stückgutfahr-
zeuge gemäß einer internationalen Vereinbarung 
(ADR-Übereinkommen) erweitert worden, zum Bei-
spiel um die Bereiche Handhabung und Verstauung, 
Entladen, praktische Übung. Das Ablegen einer Prü-
fung nach der Schulung ist jetzt auch inte rnational 
Pflicht. Sinkende Unfallzahlen bei Tanktransporten 
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zeigen, daß sich die Gefahrgutfahrerschulung be-
währt hat. In den beim Gefahrguttransport beteilig-
ten Unternehmen und Bet rieben müssen seit 1. Okto-
ber 1991 Gefahrgutbeauftragte bestellt sein. Der Ge-
fahrgutbeauftragte muß zuverlässig und sachkundig 
sein. Die Sachkunde wird im Regelfall über eine be-
sondere Schulung erworben. Hauptverpflichtung des 
Gefahrgutbeauftragten ist, die Einhaltung der Vor-
schriften über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Unternehmen oder Betrieb zu überwachen. 

Die Vorbereitungen für eine vergleichbare Regelung 
der EU über die Bestellung und berufliche Befähi-
gung von Sicherheitsberatern für die Gefahrgutbe-
förderung auf der Straße, auf der Schiene und auf 
dem Wasser haben im Berichtszeitraum begonnen. 
Die Umsetzung ist, angesichts der vielen Mitglied-
staaten, die eine solche Regelung nicht kennen, für 
den 1. Januar 2000 vorgesehen. 

Bis zum 1. Januar 1997 ist die Richtlinie des Rates 
über einheitliche Verfahren für die Kontrollen von 
Gefahrguttransporten im Straßenverkehr von allen 
Mitgliedstaaten in ihr nationales Recht umzusetzen. 
Dann ist in allen Mitgliedstaaten ein repräsentativer 
Anteil der Gefahrguttransporte auf der Straße Kon-
trollen nach einheitlichen Prüfkriterien zu unterzie-
hen. Wirksam unterstützt werden die Straßenkontrol-
len durch die Möglichkeit von Kontrollen in den Un-
ternehmen, Maßnahmen im Falle von Verstößen so-
wie die Verbesserung der Amtshilfe zwischen den 
Mitgliedstaaten. 

Auf nationaler Ebene gibt es eine Gefahrstoff-/Ge-
fahrgut-Schnellauskunft (GSA), die ständig weiter 
ausgebaut wird. Der Teilbereich „Feuerwehr" der 
GSA enthält Daten für etwa 2 800 Stoffe mit geeigne-
ten Maßnahmen im Falle des Freiwerdens gefährli-
cher Stoffe. Der Teilbereich „Gefahrguttransport" 
der GSA enthält derzeit Daten zu rund 1 400 Stoffen. 
Insbesondere handelt es sich um Angaben zur Klassi-
fizierung, Kennzeichnung, Verpackung und Beförde-
rung gefährlicher Güter. Die Angaben haben präven-
tiven Charakter. Der Teilbereich „Schiffahrt" (das 
„Ruf- und Einsatz-Hilfeleistungs-System" (RESY)) 
wird im Rahmen der Rufbereitschaft bei Unfällen mit 
wassergefährdenden Stoffen in deutschen Häfen mit 
positiven Ergebnissen genutzt. Die chemische Indu-
strie stellt im Rahmen des Transport-Unfall-Informa-
tions- und Hilfeleistungssystems (TUIS) ihre Sach-
kenntnis und ihre technischen Mittel zur Verfügung, 
um bei etwaigen Schadensfällen Menschen, Umwelt 
und Sachen zu schützen. Dem TUIS sind inzwischen 
auch in den neuen Bundesländern insgesamt 160 Fir-
men angeschlossen. Mit der Einrichtung eines Hilfe-
leistungssystems im westeuropäischen Raum unter 
der Bezeichnung „International Chemical Environ-
ment" (ICE) wird das deutsche TUIS-System Teil ei-
nes umfassenden Europäischen Hilf eleistungssy-
stems  sein. 

Das vom BMV seit 1990 unterstützte Forschungs-
projekt „Tankfahrzeuge mit höchst erreichbarer 
Sicherheit durch expe rimentelle Unfallsimulation" 
(THESEUS) wurde im Berichtszeitraum mit einem 
Abschlußbericht beendet. Die im Abschlußbericht 
aufgeführten neuen Erkenntnisse wurden den bera

-

tenden Gremien des BMV zur Prüfung vorgelegt. 
Nach Einschaltung des Gefahrgut-Verkehrs-Beirates 
hat das BMV Forschungsvorhaben zur Risikoanalyse 
repräsentativer Transportketten sowie zur Verbesse-
rung der Ladungssicherung eingeleitet. 

5.1.6 Internationale Zusammenarbeit 

Probleme der Verkehrssicherheit auf den Straßen in 
Deutschland sind in zunehmendem Maße nur in en-
ger Abstimmung mit den europäischen Nachbarn zu 
lösen. Der fortschreitende Prozeß der europäischen 
Integration und die damit verbundenen Anstrengun-
gen der Einzelstaaten um Harmonisierung ihrer na-
tionalen Vorschriften finden im Vertrag von Maas-
tricht ihre Grundlage. In Artikel 75 Abs. 1 Buch-
stabe c) EG-Vertrag wird die Aufgabe der Verkehrs-
sicherheit der Europäischen Gemeinschaft zugewie-
sen, wobei das sog. „Subsidiaritätsprinzip" zur An-
wendung kommt. Dazu heißt es in Artikel 3 b des 
Vertrages: „In den Bereichen, die nicht in ihre aus-
schließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemein-
schaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, so-
fern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und daher we-
gen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden können". Die 
Bundesregierung vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, daß alle Fragen der Verhaltensvor-
schriften im Straßenverkehr auf nationaler Ebene 
besser und wirksamer zu regeln sind als durch zen-
trale Vorschriften, die in allen Mitgliedsländern gel-
ten sollen, aber nicht die verschiedenen Mentalitäten 
der Bürger der einzelnen EU-Mitgliedstaaten be-
rücksichtigen können. Wirksam können verhaltens-
regelnde Vorschriften sicherlich nur dann sein, wenn 
sie an den Einstellungen und Verhaltensmustern der 
Betroffenen anknüpfen, die sich in langen geschicht-
lichen und sozialen Entwicklungen in verschiedenen 
Regionen von Europa unterschiedlich entwickelt ha-
ben. 

Auf der anderen Seite lassen sich technische Normen 
und Vorschriften am effektivsten auf europäischem 
Niveau harmonisieren, weil dies auf einzelstaatlicher 
Ebene nicht in dem Umfang zu leisten wäre. 

Die Europäische Kommission hat 1993 auf der 
Grundlage eines Berichts ein Aktionsprogramm zur 
Verkehrssicherheit auf den Straßen vorgelegt, das 
folgende Schwerpunkte beschreibt: 

(1) Informations- und Erfahrungsaustausch sowie 
Schaffung einer gemeinschaftlichen Daten-
bank, 

(2) aktive und passive Fahrzeugsicherheit, 

(3) Erziehung der Verkehrsteilnehmer und Schu-
lung der Fahrer, 

(4) Maßnahmen bezüglich des Fahrverhaltens, 

(5) Maßnahmen zur Förderung der angepaßten 
Fahrweise und Auswirkungen von Alkohol, 
Drogen und Müdigkeit auf das Fahrverhalten, 

(6) Infrastruktur und Straßenverkehrssicherheit, 
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(7) Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
von Gefahrgutbeförderung auf der Straße und 

(8) Problematik der die Straßenverkehrssicherheit 
beeinträchtigenden Werbung. 

Das BMV arbeitet in den wichtigen internationalen 
Gremien der Europäischen Union (EU), der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung in Europa (OECD), der Europäischen Ver-
kehrsministerkonferenz (CEMT) und der Wirtschafts-
kommission der UNO für Europa (ECE) mit, wobei im 
Berichtszeitraum der Schwerpunkt auf der Vorberei-
tung der konkreten Ausarbeitung des Aktionspro-
grammes der EU lag. Inzwischen haben vier Arbeits-
gruppen von Fachleuten der Mitgliedstaaten Emp-
fehlungen erarbeitet zu den Themen Alkohol/Drogen 
im Straßenverkehr, Verkehrserziehung und Ausbil-
dung (Vorsitz: Deutschland), Infrastruktur und Ver-
kehrssicherheit sowie sicherheitsabträgliche Wer-
bung, in die die Erfahrungen von bereits in einigen 
Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen einge-
flossen sind. Damit will die EU den Mitgliedstaaten, 
die bisher keine systematischen Verkehrssicherheits-
maßnahmen durchführen, Hilfestellung leisten. 

Als erste konkrete Umsetzungsmaßnahme des Ak-
tionsprogramms hat die Europäische Kommission 
dem Verkehrsministerrat bereits am 26. Juli 1993 
einen „ Vorschlag für eine Entscheidung des Ra-
tes über die Einrichtung einer gemeinschaftlichen 
Datenbank über Straßenverkehrsunfälle" vorgelegt. 
Danach will die Kommission Einzeldaten zu erfaßten 
Unfällen mit Personenschaden zentral sammeln, um 
Problemschwerpunkte der Verkehrssicherheit iden-
tifizieren, nationale Maßnahmen bewe rten und 
Kosten-/Nutzenverhältnisse von nationalen gegen-
über EU-Maßnahmen ermitteln zu können. Eines der 
Ziele ist die Übertragbarkeit von Erkenntnissen und 
Ergebnissen aus Mitgliedstaaten mit detaillierten Da-
ten auf solche mit wenigen oder keinen Daten. 
Deutschland hat sich bei dem Ratsbeschluß Ende No-
vember 1993 der Stimme enthalten, weil der Bundes-
regierung ein Rückgriff auf bestehende Datenban-
ken und die Harmonisierung der Datengrundlagen 
zielführender erscheint. Deshalb wurde ab April 
1994 zunächst eine dreijährige Pilotphase eingeleitet, 
innerhalb der die EUROSTAT (Statistisches Amt der 
EU) eine Angleichung der Daten aus unterschiedli-
chen Erhebungsgrundlagen vorzunehmen versucht. 

5.2 Andere Bundesministerien 

Neben dem Bundesministerium für Verkehr sind 
auch andere Bundesministerien unmittelbar und mit-
telbar für Aufgaben in eigener Verantwortung zu-
ständig, die mit der Erhöhung der Sicherheit im Stra-
ßenverkehr eng zusammenhängen. 

Verkehrssicherheitsarbeit wird darüber hinaus auf 
anderen staatlichen Ebenen, insbesondere bei den 
Ländern sowie Kreisen und Gemeinden aufgrund 
der verfassungsmäßigen und gesetzlichen Zustän-
digkeiten durchgeführt. 

Neben dieser Ebene staatlichen Handelns, die durch 
die föderale Struktur geprägt ist, gibt es vielschichti

-

ge private Aktivitäten, die zu großen Teilen in den 
beiden großen Verkehrssicherheitsverbänden DVR 
und DVW gebündelt werden, und deren Arbeit das 
BMV wesentlich fördert und unterstützt. 

Bundesministerium des Innern 

Der Sicherheit im Straßenverkehr kommt beim Bun-
desgrenzschutz sowohl in der Aus- als auch in der 
Fortbildung erhebliche Bedeutung zu. Alle im Vorbe-
reitungsdienst des mittleren Polizeivollzugsdienstes 
im Bundesgrenzschutz stehenden Polizeivollzugsbe-
amten/innen erhalten im Rahmen der polizeifachli-
chen Ausbildung eine besonders sorgfältige Kraft-
fahrgrundausbildung, die mit dem Erwerb der Fahr-
erlaubnis der Klasse 3 abschließt. Besonderer Wert 
wird hierbei auf die Erläuterung der Gefahren des 
Straßenverkehrs und die zu ihrer Abwehr erforderli-
chen Verhaltensweisen gelegt. Die Polizeivollzugs-
beamten/innen müssen im Zeitraum eines Kalender-
jahres nach Abschluß der Kraftfahrgrundausbildung 
je zehn Fahrstunden im Beisein eines Fahrlehrers ab-
leisten. 

Der Bundesgrenzschutz arbeitet nach einem eigenen 
Verkehrssicherheitsprogramm. Es dient den Einheits-
führern und Dienststellenleitern als Orientierungshil-
fe bei der Durchführung der regelmäßigen Unterrich-
tungen zur Unfallverhütung im Straßenverkehr. Fer-
ner arbeitet der Bundesgrenzschutz mit der Arbeits-
gemeinschaft „Kavalier der Straße" im Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat zusammen. Mit dieser Zusam-
menarbeit sollen die Angehörigen des Bundesgrenz-
schutzes zu vorbildlichen Verhaltensweisen im Stra-
ßenverkehr im Interesse der Verkehrssicherheit be-
sonders motiviert werden. Diesem Ziel dient auch die 
Teilnahme des Bundesgrenzschutzes an den von der 
Deutschen Verkehrswacht e.V. initiierten Aktionen 
zur Verkehrssicherheit für junge Fahrer. 

Der Bundesgrenzschutz hat im Rahmen seiner perso-
nellen und materiellen Möglichkeiten überwiegend 
an den deutschen Ostgrenzen Fahrzeuge auf ihren 
technischen Zustand überprüft und dabei im Jahre 
1994 insgesamt 39 110 (1993: 69 385) Verkehrsmittel 
beanstandet. Davon wurden 14 480 Fahrzeuge (1993: 
18 679) die Weiterfahrt untersagt. 5 846 (1993: 6 130) 
Strafanzeigen wurden erstattet und 8 135 (1993: 
8 603) Mängelkarten ausgestellt. 

Darüber hinaus wird die Einführung eines ständigen 
Fahr- und Sicherheitstrainings geprüft, damit die 
Polizeikraftfahrer auch den erhöhten Anforderungen 
bei Einsatz- und Sonderrechtsfahrten besser gerecht 
werden können. 

Bundesministerium der Finanzen 

Die deutschen Zollstellen an den Außengrenzen der 
Europäischen Union wirken im Rahmen von zollamt-
lichen und grenzpolizeilichen Kontrollen bei der 
Überwachung des grenzüberschreitenden Straßen-
verkehrs mit. Insbesondere kontrollierende Maßnah-
men tragen dazu bei, die Verkehrssicherheit in der 
Bundesrepublik Deutschland positiv zu beeinflussen. 
Im einzelnen geht es dabei um die Kontrolle des 
Fahrpersonals (Führerschein, Fahrtüchtigkeit nach 
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äußerem Anschein, Alkoholgenuß, Übermüdung), 
der Lenk- und Ruhezeiten, der Verkehrssicherheit 
(Reifen, Beleuchtung, Ladung, Gewichte, Abmessun-
gen) sowie von Fahrzeugen zur Beförderung gefähr-
licher Güter. 

Aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 4060/89 vom 
21. Dezember 1989 werden allerdings an den Außen-
grenzen der Gemeinschaft rein verkehrsrechtliche 
Kontrollen nicht mehr vorgenommen, wenn das Ver-
kehrsmittel in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union registriert oder zugelassen ist und es sich um 
eine Beförderung zwischen Mitgliedsstaaten oder 
um das Durchfahren von Drittländern handelt. 

In den Jahren 1993 und 1994 wurde in 4 872 bzw. 
3 217 Fällen die Weiterfahrt untersagt und in 603 
bzw. 1 472 Fällen wurde Anzeige erstattet. 

Bundesministerium der Verteidigung 

Die Gesamtzahl der Unfälle im Bereich der Bundes-
wehr, an denen Dienstkraftfahrzeuge beteiligt wa-
ren, ist im Berichtszeitraum 1994/1995 weiter zurück-
gegangen. Diese erfreuliche Bilanz findet ihre Ur-
sache in vielen Einzelmaßnahmen und ist nicht zu-
letzt auch das Ergebnis der Verkehrssicherheitsarbeit 
in den Streitkräften. 

So wird hinsichtlich der Abnahmepflicht bei techni-
schen Änderungen an den Fahrzeugen der Bundes-
wehr jede dieser Änderungen durch einen amtlich 
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr begutachtet. Damit trägt das 
Bundesministerium der Verteidigung als Dienstherr 
dem besonderen Schutzbedürfnis seiner mit Dienst-
kraftfahrzeugen zu befördernden Angehörigen Rech-
nung. 

Darüber hinaus wird in verstärktem Maße bei der 
Durchführung von gesetzlich angeordneten Fahr-
zeugänderungen im Bereich der Bauvorschriften, die 
der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen, das der 
Bundeswehr zugestandene Recht, aus dienstlichen 
Gründen von diesen Vorschriften abzuweichen, nicht 
in Anspruch genommen. So wurden u. a. für den 

- Anbau von „Seitlichen Schutzvorrichtungen" 

- Einbau von „Geschwindigkeitsbegrenzern" 

- Anbau von „Zusätzlichen seitlichen Blinkleuchten" 

an mehr als 22 000 Lkw und Anhängern insgesamt 
ca. 40 Mio. DM bereitgestellt. 

Die vom Bundesministerium der Verteidigung seiner-
zeit über das gesetzlich geforderte Maß hinausge-
hende angeordnete Nachrüstung von Lkw mit Si-
cherheitsgurten konnte bis zum Ende des Jahres 
1995 an über 35 000 Kraftfahrzeugen abgeschlossen 
werden. Die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sichtbarkeit von militärspezifischen Sonderfahrzeu-
gen sowie von Großraum- und Schwerlasttransporten 
der Bundeswehr durch gelb-rote Warntafeln an der 
Fahrzeugrückseite werden auch 1996 fortgesetzt. 
Alle durchgeführten Maßnahmen sind geeignet, den 
hohen Sicherheitsstandard der Fahrzeuge auch wei-
terhin zu halten und damit einen Beitrag zum Schutz 

für Leib und Leben aller Verkehrsteilnehmer zu lei-
sten. 

Der Anteil der mit ihren Privat-Kfz an der jährlich 
wiederkehrenden „Internationalen Beleuchtungsak-
tion " teilnehmenden Angehörigen der Bundeswehr 
ist - unter Berücksichtigung der Personalreduzierung 
- nahezu konstant geblieben. Die bei der Überprü-
fung festgestellten Mängel an den p rivaten Fahr-
zeugen sind gegenüber dem Vorjahr prozentual wei-
ter zurückgegangen. 

Die im Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 1993 
durch die Verkehrs- und Transportführung der Bun-
deswehr getroffenen Maßnahmen, wie z. B. die Ertei-
lung eines „Marschkredits" für Marschvorhaben der 
Bundeswehr mit anmeldepflichtigen Fahrzeugkolon-
nen oder der Transport von Kettenfahrzeugen und 
die Beförderung von gefährlichen Gütern in großen 
Mengen mit der Eisenbahn, gelten unverändert . Die 
ihnen zugrunde liegenden militärischen Dienstvor-
schriften und Anweisungen werden fortlaufend unter 
Berücksichtigung der allgemein gültigen verkehrs-
rechtlichen Bestimmungen sowie in Abstimmung mit 
den zuständigen zivilen Stellen weiterentwickelt. So 
werden u. a. „Marschkredite" für stark befahrene 
Straßen und für Autobahnen in den Ferienzeiten 
grundsätzlich nur noch für die Nachtstunden jeweils 
von Montag bis Freitag erteilt. Diese Verfahren fin-
den grundsätzlich auch Anwendung für Gaststreit-
kräfte im Geltungsbereich der Straßenverkehrs-Ord-
nung (StVO). 

Als weiter verkehrsentlastende Maßnahme und zur 
Förderung des Verkehrsflusses hat die Bundeswehr 
seit April 1995 im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr versuchsweise die Fahr-
zeugabstände im Kolonnenverkehr auf Autobahnen 
verringert und gleichzeitig die zulässige Fahrge-
schwindigkeit erhöht. Zusätzlich wurde die Zahl der 
Fahrzeuge in einer Kolonne, ab der eine Anmelde

- 

und Genehmigungspflicht zur Durchführung des 
Marsches bestand, deutlich verringert. Dadurch kön-
nen Überholvorgänge über kürzere Distanzen 
schneller abgeschlossen und somit der Verkehrsfluß 
positiv beeinflußt werden. Ziel ist es, diese Änderun-
gen als dauerhafte militärische Vorschrift festzu-
schreiben. 

Bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen der Bundes-
wehr an Angehörige der Bundeswehr konnte der ho-
he Standard hinsichtlich der Ausbildung und Prü-
fung gehalten werden. Auch die Bewerber um eine 
Fahrerlaubnis der Bundeswehr , die bereits im Besitz 
der allgemeinen (zivilen) Fahrerlaubnis der entspre-
chenden Klasse sind, erhalten erst nach einer zusätz-
lichen Ausbildung in ausschließlich militärisch not-
wendigen Fächern und einer anschließenden erfolg-
reichen Überprüfung durch einen amtlich anerkann-
ten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahr-
zeugverkehr die Fahrerlaubnis der Bundeswehr er-
teilt. Bei den Bewerbern, die noch nicht Inhaber der 
vergleichbaren allgemeinen Fahrerlaubnis waren, 
hat sich die ganztägige lehrgangsgebundene Ausbil-
dung in einer Kraftfahrausbildungseinrichtung der 
Bundeswehr und die unmittelbar daran anschließen-
de Fahrerlaubnisprüfung bewährt. 
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Diese Bestimmungen gelten grundsätzlich auch für 
Angehörige anderer Streitkräfte, die in multinationa-
len Verbänden, z. B. im EUROKORPS in Straßburg, 
aus dienstlichen Gründen Dienstfahrzeuge der Bun-
deswehr fahren müssen. 

Wie in den vergangenen Jahren hat die Feldjäger-
truppe der Bundeswehr im Rahmen des Militärischen 
Verkehrsdienstes auch im Berichtszeitraum 1994/ 
1995 durch zahlreiche Überprüfungen von Personen 
und Dienstfahrzeugen einen maßgebenden Anteil an 
den zurückgegangenen Unfallzahlen. Dabei hat sich 
die durch interne Optimierungsmaßnahmen noch en-
gere Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsdienst-
stellen der Bundeswehr und den Führungsstäben der 
Feldjägertruppe bewäh rt . Auflagen der Verkehrsfüh-
rung zur Verminderung von Verkehrsgefährdungen 
durch den Militärverkehr können so durch die Feld-
jägertruppe überwacht werden. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen der 
Bundeswehr zur Verbesserung der allgemeinen Si-
cherheit im Straßenverkehr ist das Verkehrssicher-
heitsprogramm der Bundeswehr. Sein Ziel ist es, 
junge Soldaten über partnerschaftliches, verantwor-
tungsbewußtes und sicheres Verkehrsverhalten zu 
unterrichten. Ein Schwerpunkt dieses Programms ist 
die Durchführung von Verkehrssicherheitstrainings 
für Pkw- und Motorradfahrer in Liegenschaften der 
Bundeswehr. Diese Aktionen finden regelmäßig 
in enger Zusammenarbeit mit den Trägern der 
Verkehrssicherheitsarbeit in der Bundesrepublik 
Deutschland, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR), der Deutschen Verkehrswacht (DVW) und 
dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club 
(ADAC) statt. In den Jahren 1994 und 1995 nahmen 
mehrere tausend Soldaten und zivile Mitarbeiter der 
Bundeswehr an einem Sicherheitstraining teil. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Sowohl das BMFSFJ als auch das BMV halten es für 
erforderlich, mehr Kinder und Jugendliche zum Tra-
gen eines Helms beim Fahrradfahren zu bewegen. 
Zu diesem Zweck wurde 1995 vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
dem Bundesministerium für Verkehr, dem Deutschen 
Bundesjugendring und der Deutschen Verkehrs-
wacht die Kampagne „cool + clever" ins Leben geru-
fen. Zielgruppen der Aktion waren vor allem Kinder 
und Jugendliche in Jugendverbänden. Altersgerecht 
gestaltete Plakate, Faltblätter, Aufkleber sowie An-
zeigen warben für das Helmtragen. Aktionsmappen 
sollten Verantwortliche in den Verbänden als Multi-
plikatoren gewinnen. Ergänzend bot die Deutsche 
Verkehrswacht in ca. 20 Städten Aktionen rund um 
die Sicherheit beim Fahrradfahren an. 

Um mehr Erkenntnisse über ältere Verkehrsteilneh-
mer zu erhalten, sind mehrere Forschungsprojekte 
durchgeführt worden. Im Jahr 1994 wurde das For-
schungsprojekt „Aufgabenanalyse der Teilnahme am 
Straßenverkehr in höherem Lebensalter" abgeschlos-
sen. Die Untersuchung setzt sich mit den besonderen 
Problemen älterer Autofahrerinnen und Autofahrer 
auseinander und behandelt die Frage, wie sich durch 

die Gestaltung des Fahrzeugs, der Verkehrsanlagen, 
der Verkehrsführung sowie durch verkehrsmedizini-
sche und psychologische Maßnahmen die altersspe-
zifischen Probleme mindern lassen. Durchgeführt 
wurde die Untersuchung von der Technischen Uni-
versität Chemnitz-Zwickau. 

Derzeit wird das Forschungsprojekt „Erhaltung von 
Mobilität und sozialer Teilhabe im Alter" durchge-
führt. Zielsetzung dieses Projektes ist, den aktuellen 
Wissensstand über das Mobilitätsverhalten älterer 
Menschen, dahinterliegende Motive für möglicher-
weise vorhandene, weitreichende Mobilitätsbedürf-
nisse und die Gründe, die ihrer Verwirklichung ent-
gegenstehen, zu erforschen. Daneben sollen technik-
bedingte Faktoren festgestellt werden, die die Mobi-
lität älterer Menschen erschweren oder die Realisie-
rung ihrer Mobilitätswünsche verhindern. Darüber 
hinaus sollen technische Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, die zu einer Erleichterung der Mobilität und 
damit der Partizipationschancen im Alter beitragen 
können. Die Ergebnisse der Untersuchung werden 
konkrete Verbesserungsvorschläge zur Erleichterung 
der Mobilität älterer Menschen im Hinblick auf die 
Erhaltung ihrer gesellschaftlichen Partizipation und 
damit der Lebensqualität im Alter sein. Das Projekt 
wird am Wissenschaftszentrum Berlin realisie rt . 

Das von der Universität Chemnitz-Zwickau durchge-
führte Projekt „Anforderungen Älterer an eine be-
nutzergerechte Vernetzung individueller und ge-
meinschaftlich genutzter Verkehrsmittel" (ANBIN-
DUNG) hat zum Ziel, einen Katalog von Lösungs-
möglichkeiten zusammenzustellen und aufzuberei-
ten, der mit den zuständigen Institutionen aus der 
Praxis diskutiert und überarbeitet werden wird. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 

Durch das Umweltbundesamt werden Projekte bear-
beitet, die direkt und indirekt zu einer Erhöhung der 
Verkehrssicherheit beitragen. Schwerpunkte der 
Projekte sind im wesentlichen die Verringerung von 
Verkehrsmengen sowie der Fahrgeschwindigkei

-

ten. In einem Modellvorhaben sind in Niedersachsen 
Lärmminderungspläne für die Städte Lingen, Nien-
burg und Celle erarbeitet worden. Innerhalb eines 
weiteren Vorhabens werden in München Maßnah-
men erprobt, die zur Verminderung der straßenver-
kehrsbedingten Luftbelastung mit krebserzeugen-
den und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen 
führen. Projekte zum umweltschonenden Stadtver-
kehr in den neuen Ländern und zur Verringerung 
von Lärm und Abgasen an Hauptverkehrsstraßen so-
wie zu vorliegenden Erfahrungen mit Tempo-30-Zo-
nen berühren verschiedene Aspekte der Verkehrssi-
cherheit. 

Bundesministerium für Gesundheit 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 
wurde ein Gutachten mit dem Titel „Wirtschaftlich-
keitsreserven im Rettungsdienst" erstellt. Ziel der 
Studie ist die Untersuchung des Rettungsdienstes in 
der Bundesrepublik Deutschland auf seine Wi rt - 
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schaftlichkeit hin. Dies geschieht vor dem Hinter-
grund, daß die Ausgaben der gesetzlichen Kranken-
versicherung für Rettungs- und Krankentransporte 
seit mehreren Jahren zweistellige Steigerungsraten 
aufweisen und der Auffassung vieler Experten, daß 
im Rettungsdienst deutliche Einsparpotentiale exi-
stieren. Im Rahmen der Untersuchung werden in 
einem nationalen Teil für die 16 Bundesländer die 
Gesamtkosten des Rettungsdienstes, die durchge-
führten Einsätze, die eingesetzten Rettungsmittel so-
wie die Organisation und Struktur des Rettungsdien-
stes analysiert. Ebenso wird in einem internationalen 
Teil, der die Länder Österreich, Belgien, Schweiz, 
Dänemark, Frankreich, Niederlande und Schweden 

• umfaßt, verfahren. 

Die Untersuchung ermittelt für die Rettungsdienste 
der einzelnen Bundesländer Wirtschaftlichkeits-
potentiale von mindestens 500 Mio. DM, die durch 
eine Beschränkung auf die notwendige Infrastruktur 
(Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungs-
mittel) mittelfristig realisie rt  werden könnten. Auch 
auf der Preisseite werden Spielräume ausgewiesen. 
Der internationale Vergleich bestätigt dies. Die Wirt-
schaftlichkeit des Rettungswesens der Bundesrepu-
blik liegt dabei im Mittelfeld der verglichenen Län-
der. 

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 

Ein Ziel der Raumordnungs- und Städtebaupolitik ist 
die sinnvolle Funktionszuordnung und Funktionsmi-
schung zur Verkehrsvermeidung, um damit u. a. zu 
größerer Verkehrssicherheit beizutragen. Der vom 
Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau unter Mitwirkung der Länder 1992 er-
arbeitete Raumordnungspolitische Orientierungsrah-
men stellt Perspektiven, Leitbilder und Strategien für 
die räumliche Entwicklung des Bundesgebietes dar. 
Im Leitbild „Verkehr" wird hierbei auf die besondere 
Bedeutung von Maßnahmen zur Verkehrsvermei-
dung und Verkehrsentlastung hingewiesen. 

In den hochverdichteten Räumen ist durch eine inte-
grierte Raum- und Verkehrsplanung der ÖPNV-Vor-
rang und die Entlastung von lediglich durchfahren-
dem Straßengüterverkehr abzusichern. Die Gemein-
den im Umland der Verdichtungsräume müssen da-
bei sowohl untereinander als auch durch besonders 
leistungsfähige ÖPNV-Schnellverbindungen mit dem 
Regionszentrum verbunden sein. Die Regionalisie-
rung des Öffentlichen Personennahverkehrs soll da-
zu einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Zur Entlastung wird künftig verstärkt auch der von 
der Bundesregierung geförderte „Kombinierte La

-

dungsverkehr" beitragen, indem es zu einer besse

-

ren Abstimmung von Straße und Schiene (sowie 
Wasserstraße) bei den Gütertransporten kommt. Zu 
diesem Zweck sind die Güterverkehrs- und Güter-
verteil- Zentren zügig auszubauen. Nicht verlagerba-
rer schwerer Lkw-Verkehr ist innerhalb der hochbe-
lasteten Verdichtungsräume auf kleinere „stadtver-
träglichere" City-Lkw umzuladen. 

Im Auftrag des Ministe riums betreut die Bundesfor-
schungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
Projekte, in denen die Auswirkungen vorhandener 
Verkehrsstrukturen auf die Nutzungsansprüche und 
Nutzungschancen von Stadtbewohnern untersucht 
werden. Die Begriffe „Verkehr" und „Sicherheit" 
stehen bisher vorrangig im Zusammenhang mit ver-
kehrstechnischen Aufgabenstellungen, wie Vermei-
dung von Verkehrsunfällen oder Verringerung der 
Unfallfolgen. Aufgrund der Fürsorgepflicht für die 
Fahrgäste hat in den letzten Jahren zunehmend eine 
weitere Kategorie von Verkehrssicherheit an Bedeu-
tung gewonnen. Sie läßt sich durch Maßnahmen, wie 
Schutz von Personen und Anlagen im Öffentlichen 
Personenverkehr durch Aufsichtspersonal in Zügen 
und auf Bahnhöfen, Taxiruf durch Straßenbahn- und 
Busfahrer oder Frauen-Nachttaxi charakterisieren. 
Gegenüber diesen traditionellen Sichtweisen und 
Maßnahmen ist die Beschäftigung mit ganzheitlichen 
Planungskonzepten für Städtebau und Verkehr zur 
„Sozialen Sicherheit in öffentlichen Räumen" in 
Theorie und Praxis relativ neu. Erste Forschungser-
gebnisse in dieser Richtung wurden beispielsweise 
im Rahmen von Untersuchungen über spezifische 
Anforderungen sozialer Gruppen, wie Frauen, Kin-
der/Jugendliche oder ältere Menschen an die räumli-
che Planung erarbeitet. Erkenntnisse gibt es auch be-
züglich des Zusammenhangs von Gewalt (soziale 
Unsicherheit) einerseits und städtebaulichen Struk-
turen, wie anonyme Neubau-Wohnsiedlungen bzw. 
Verkehrsbauwerken, wie Fußgänger-/Radfahrertun-
nel, Tiefgaragen/Parkhäuser, andererseits. 

Wird soziale Unsicherheit subjektiv als Angst bei der 
Benutzung öffentlicher Räume und Einrichtungen er-
fahren, können sich daraus Verhaltensänderungen 
mit erheblichen städtebaulichen und verkehrlichen 
Folge- und Wechselwirkungen ergeben. Städtebau 
und Verkehr sind somit eng miteinander verknüpft, 
sowohl bezüglich der zum Teil soziale Unsicherheit 
auslösenden Planungsgrundsätze, als auch bezüglich 
der Effekte von daraus abgeleiteten Planungsmaß-
nahmen. 

Ein weiteres Modellvorhaben untersucht die Mög-
lichkeiten einer kinderfreundlichen Stadt- und Ver-
kehrsplanung am Beispiel der Stadt Konstanz. Die 
spezifischen Bedürfnisse von Jugendlichen und ins-
besondere von Kindern an die Nutzung des Straßen-
raumes und an dessen Gestaltung sind in den heuti-
gen Planungsempfehlungen für die Anlage von 
Stadtstraßen kaum berücksichtigt. Die kommunale 
Praxis beschränkt sich vorrangig auf punktuelle 
Schutzmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit, beispielsweise im Umfeld von Spielplätzen, 
Kindergärten und Schulen, sowie auf Aufklärungs-
maßnahmen über das „richtige" Verhalten im Stra-
ßenverkehr. Derartige vorbeugende Maßnahmen zie-
len also eher auf die Anpassung der Straßenbenutzer 
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an den motorisierten Straßenverkehr und nicht auf 
die grundsätzliche Aufwertung des Straßenraumes 
für nicht-verkehrliche Nutzungen. Im Rahmen des 
Modellvorhabens sollen diese Defizite der bestehen-
den Verkehrs- und Straßennutzungskonzepte, sowie 
der Planungsrichtlinien/-empfehlungen, durch einen 
verhaltensorientierten Untersuchungsansatz am Bei-
spiel von ausgewählten Quartieren in der Stadt Kon-
stanz aufgezeigt und neue Lösungsansätze abgelei-
tet werden. Auf dieser Grundlage werden dann in 
der zweiten Projektphase konkrete Maßnahmenkon-
zepte für die Umgestaltung von Straßenräumen ent-
wickelt und umgesetzt. Der Praxisbezug ist dadurch 
gewährleistet, daß die Teilkonzepte in die Gesamt-
verkehrsplanung der Stadt integriert werden. Aus 
städtebaulicher Sicht ist dieses Modellvorhaben von 
Bedeutung, weil es nicht allein auf kindergerechte 
Straßengestaltung und Verkehrsplanung, sondern

-

wesentlich weitergehend - auf die Attraktivitätsstei-
gerung der Gesamtstadt aus der Sicht von Kindern 
und Jugendlichen zielt. Hierfür ist beispielsweisé 
auch die räumliche Zuordnung von sonstigen Infra-
struktureinrichtungen von Bedeutung, die den spezi-
fischen Aktionsradien dieser Zielgruppen angepaßt 
sein muß. Dies setzt die Integration von Stadtpla-
nung, Freiraumplanung und Verkehrsplanung in ei-
nem ganzheitlichen Stadtentwicklungskonzept vor-
aus, das allerdings nicht kurzfristig zu erstellen und 
umzusetzen ist. 

5.3 Private Träger 

Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) wurde 
1969 als ein gemeinnütziger Verein zur Koordinie-
rung der Verkehrserziehungs- und -aufklärungsar-
beit gegründet. Er hat seinen Sitz in Bonn und eine 
Außenstelle in Berlin. Zu den ca. 270 Mitgliedern des 
DVR zählen das Bundesverkehrsministerium, nahezu 
alle Bundesländer, die kommunalen Spitzenverbän-
de , Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften, die 
Kirchen, die Berufsgenossenschaften, die Versiche-
rungen, die Industrie, Automobilclubs und die Deut-
sche Verkehrswacht. Der DVR fördert, koordiniert 
und verstärkt Maßnahmen zur Verbesserung der Si-
cherheit auf unseren Straßen. Im Rahmen dieser Ziel-
setzung befaßt sich der DVR insbesondere mit Ver-
kehrserziehung und Verkehrsaufklärung, Straßen-
verkehrs- und Fahrzeugtechnik, Verkehrsrecht, Ver-
kehrsmedizin und Öffentlichkeitsarbeit. 

Für die Verkehrssicherheitsarbeit des DVR stellte das 
BMV 1994 rd. 10,7 Mio. DM und 1995 rd. 9,65 Mio. 
DM zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die Ver-
kehrssicherheitsarbeit des DVR von seinen Mitglie-
dern und weiteren Partnern, insbesondere dem 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften, 1994 und 1995 mit jeweils 14,5 Mio. DM un-
terstützt. 

Der DVR hat auch in den Jahren 1994/95 die gemein-
sam mit seinen Mitgliedern entwickelten Programme 
fortgeführt und erweitert sowie neue Programme ent-
wickelt. Wie schon in den vorangegangenen Jahren 

galt es, insbesondere den Aufbau und die Weiterent-
wicklung der Verkehrssicherheitsarbeit in den neuen 
Bundesländern unterstützend zu begleiten. 

Die aufeinander abgestimmten Maßnahmen des Pro-
gramms „Kind und Verkehr" sollen Väter und Müt-
ter im Rahmen der Elternbildung dazu motivieren, 
ihre Kinder systematisch an die Verkehrswirklichkeit 
heranzuführen, Kraftfahrer werden über die Verhal-
tensmöglichkeiten von Kindern informiert. Das Pro-
gramm trägt weiterhin dazu bei, technische und juri-
stische Aspekte des Straßenverkehrs an die Bedürf-
nisse von Kindern anzupassen. Die Öffentlichkeit 
wird mit Unterstützung der Medien zum Schutz der 
jüngsten Verkehrsteilnehmer aufgefordert. 

In nahezu 170 000 Elternveranstaltungen seit Start 
des Programms 1980 zu den Themen „Kinder als 
Fußgänger" und „Kinder als Radfahrer" haben über 
2 000 Moderatoren mehr als 3 Mio. deutsche und 
ausländische Eltern von Vorschulkindern mit den 
Zielen und Inhalten der Verkehrserziehung vertraut 
gemacht. 1995 wurden ca. 250 neue Moderatoren 
ausgebildet, eine etwa gleich große Anzahl nahm an 
Fortbildungen teil. 

Seit 1993 wird in Zusammenarbeit mit den Kultusmi-
nisterien der Bundesländer bundesweit ein Pro-
gramm umgesetzt, das sich an Eltern von Erstkläss-
lern richtet. In Elternabenden werden sie mit Ver-
kehrssituationen und Schwierigkeiten vertraut ge-
macht, mit denen die Kleinen zu Beginn dieser neuen 
Lebensphase konfrontiert werden. 

Das Programm „Kind und Verkehr" wird größtenteils 
mit öffentlichen Mitteln des Bundesministeriums für 
Verkehr finanziert. 

Im Rahmen von Mofakursen für junge Fahrer wer-
den mit jugendspezifischen Unterrichtsmethoden die 
Voraussetzungen für einen sicheren Einstieg in den 
motorisierten Straßenverkehr geschaffen. Mit Hilfe 
des seit 1985 angebotenen Zweiradtrainings soll das 
Verhalten jugendlicher Zweiradfahrer im Straßen-
verkehr so beeinflußt werden, daß sie sicherheitsbe-
wußter am Straßenverkehr teilnehmen. Seit 1992 
werden auch spezielle Kurse für Motorroller-Fahrer 
im Rahmen des Programmes angeboten. Die Pro-
grammumsetzung erfolgt schwerpunktmäßig in Be-
trieben. 

Das Sicherheitstraining Motorrad wird sowohl auf 
fest eingerichteten Plätzen als auch auf geeigneten 
Freiflächen durchgeführt. Inzwischen entwickelten 
die das Programm umsetzenden Verbände auch eine 
gemeinsame Aus- und Fortbildungskonzeption mit 
gemeinsamen Medien. Seit 1994 trägt die Praxisbera-
tung für Moderatoren zur Qualitätssicherung des 
Programms bei. 

Bis zum Jahr 1995 konnte aufgrund der starken 
Nachfrage nach Sicherheitstrainings für Pkw -Fahrer 
(SHT) das Netz der festen Trainingsplätze im gesam-
ten Bundesgebiet auf über 70 Anlagen ausgedehnt 
werden. Vor allem die neuen Bundesländer, in denen 
es bisher nur wenig Übungsplätze gab, profitieren 
von dieser Entwicklung. Insgesamt sind beim Pkw-
SHT ca. 600 ausgebildete Moderatoren im Einsatz. 
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Auf der Grundlage vom Sicherheitsprogramm Lkw 
gibt es Spezialkurse für die Fahrer von Tankwagen 
und Reisebussen. Ziel dieser Kurse ist nicht die Ver-
besserung der Fahrfertigkeit, sondern die Sensibili-
sierung gegenüber Gefahrensituationen. 

Im Rahmen von Nachschulungskursen für Fahran-
fänger hatten bis Ende 1994 ca. 6 000 Fahrlehrer, die 
jährlich etwa 96 000 Fahranfänger nachschulen, die 
Nachschulungserlaubnis erworben, unter deren Lei-
tung Nachschüler der Fahrerlaubnis auf Probe in 
kleinen Gruppen durch gruppenorientierte Lernme-
thoden verkehrsgerechte Einstellungen und sichere 
Verhaltensweisen entwickeln. 

Kraftfahrer, die Punkte im Verkehrszentralregister in 
Flensburg haben, können diese durch Teilnahme an 
einem „Aufbauseminar für Kraftfahrer (ASK)" in 
Fahrschulen reduzieren. In den Seminaren steht das 
Fahrverhalten, das zu dem Verkehrsvergehen ge-
führt hat, im Mittelpunkt der verhaltensbeeinflussen-
den Bemühungen. Die Teilnahme an den Aufbause-
minaren ist freiwillig. 

Das Programm „Sicherheit für den Radverkehr", das 
der DVR gemeinsam mit dem Verband der Schadens-
versicherer (VdS) entwickelt hat, wird seit 1995 
schwerpunktmäßig in Bet rieben umgesetzt. Mit Hilfe 
des Programmes sollen die Unfallzahlen der Radfah-
rer gesenkt, aber auch die anderen Verkehrsteilneh-
mer mit Hinweisen über das spezifische Verhalten 
von Radfahrern sensibilisiert werden, um so ein grö-
ßeres Verständnis zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmergruppen zu erreichen. 

Das Programm „Ältere Menschen als Fußgänger im 
Straßenverkehr" soll Einstellungen und Verhaltens-
weisen älterer Fußgänger beeinflussen. Ebenso ent-
hält es Informationen für andere Verkehrsteilnehmer 
über die Probleme älterer Menschen im Straßenver-
kehr und fördert eine stärkere Berücksichtigung ih-
rer Belange bei der Straßenraumgestaltung. Seit 
1992 wird das Programm auch in den neuen Bundes-
ländern flächendeckend umgesetzt. 1995 konnten 
bei 5 800 Veranstaltungen etwa 125 000 ältere Frau-
en und Männer erreicht werden. 

Im Rahmen des Programms „Ältere aktive Kraftfah-
rer" wird mit einer 4teiligen Veranstaltungsreihe äl-
teren Autofahrern die Gelegenheit gegeben, einge-
fahrene Verhaltensweisen kritisch „unter die Lupe" 
zu nehmen. Mit 2 800 Seminaren in 1995 wurden die 
Umsetzungszahlen seit dem Programmstart 1992 
mehr als verdreifacht. 

Die Zahl beider Seniorenprogramme hat sich von ca. 
4 500 Veranstaltungen (1991) auf 8 600 Veranstaltun-
gen (1995) erhöht. 

Das seit 1985 laufende Programm „Nüchtern fahren, 
sicher ankommen" informiert neben Hinweisen, wie 
Trunkenheitsfahrten verhindert werden können, 
über Auswirkungen des Alkohols auf die Fahrtüch-
tigkeit und über materielle, rechtliche und soziale 
Folgen der alkoholisierten Teilnahme am Straßenver-
kehr. 

1994 wurde das vorgenannte Programm mittels fi

-

nanzieller Beteiligung des BMV und der Berufsge

-

nossenschaften mit Basismedien zu den Bereichen 
„Drogen und Medikamente im Straßenverkehr" er

-

weitert, um Informationslücken über medizinische 
und juristische Auswirkungen zu schließen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH) 
führt seit 1993 einmal jährlich einen Erste-Hilfe-Tag 
durch. Unter dem Motto „Erste Hilfe - einfach han-
deln" appellieren die örtlich vertretenen BAGEH-
Mitgliedsorganisationen an die gegenseitige Hilf sbe-
reitschaft der Mitbürgerinnen und Mitbürger bei 
Notfällen. Erste-Hilfe-Vorführung und Tests zur 
Überprüfung der Kenntnisse sollen aber nicht nur 
zur Hilfe selbst, sondern auch zum Erlernen oder 
Auffrischen entsprechender Kenntnisse motivieren. 

Das Programm „Sicher fahren in der Land- und 
Forstwirtschaft" wendet sich mit Moderatorenveran-
staltungen an Landwirte. 

Das von den gewerblichen Berufsgenossenschaften 
unterstützte Programm „Sicherheit auf allen Wegen" 
dient dazu, den hohen Anteil der Wegeunfälle in den 
Betrieben zu senken. Ein Schwerpunkt des Pro-
gramms lag 1994 in Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men für die Betriebe. 1994 wurden rd. 600 Ausbil-
dungsveranstaltungen gemeinsam mit den Berufsge-
nossenschaften für Mitarbeiter der Betriebe durchge-
führt. Weiter fortgeführt werden auch die speziellen 
Maßnahmen für die Betriebe in den neuen Bundes-
ländern. Etwa 295 Verkehrsmoderatoren haben 1995 
knapp 1 700 Veranstaltungen in den Betrieben 
durchgeführt. Durch die enge Koordination und Ab-
stimmung mit den aus Projektmitteln des BMV aus-
gebildeten Verkehrsmoderatoren konnten die Betrie-
be in den neuen Bundesländern wertvolle Unterstüt-
zung erhalten. 

„Apropos Verkehrssicherheit" konzentriert sich seit 
dem Start 1991 auf die östlichen Bundesländer. 
Hauptanliegen des durch das BMV und durch die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften finanzierten Pro-
gramms ist die Einstellungs- und Verhaltensbeein-
flussung von Kraftfahrer/innen sowie die Erarbeitung 
von Handlungs- und Verhaltensstrategien. Insgesamt 
sind ca. 900 Verkehrsmoderatoren im Einsatz, die in 
besonderen Fortbildungsseminaren auf die Baustei-
ne „Alkohol und Fahren?" , „Geschwindigkeit und 
Abstand", „Schwächere Verkehrsteilnehmer" und 
„Verkehrsunfall: Recht und Verhalten" vorbereitet 
worden sind. 1995 wurden in ca. 3 380 Veranstaltun-
gen ca. 53 000 Verkehrsteilnehmer erreicht. 

„Rücksicht kommt an" widmete sich in den Jahren 
1994 und 1995 der Zielgruppe der jungen Fahrerin-
nen und Fahrer zwischen 18 und 25 Jahren mit den 
Aktionen „Hackevollgas, Mensch was soll das?" 
(1994), „Band auf Tour", „clever unterwegs" , „volle 
Pulle" (1995). Die Zielgruppen wurden dabei in Frei-
zeit und Schule (Modellversuch zur personalen Kom-
munikation) mit ihren Hauptunfallursachen konfron-
tiert (weitere Ausführungen in Kapitel 5.1.1). 

Um die Verkehrssicherheitsarbeit auf regionaler 
Ebene zu verbessern, werden seit 1992 Multiplikato-
ren-Seminare ausgerichtet. Unter Anleitung qualifi-
zierter Moderatoren werden spezifische Verkehrssi-
cherheitsprobleme angesprochen und Lösungsansät- 
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ze diskutiert. Die Seminare richten sich an Mitarbei-
ter kommunaler Verwaltungen, Stadt- und Verkehrs-
planer sowie Vertreter von Verbänden vor Ort. 1995 
konnten auf 9 Veranstaltungen mehr als 200 Fachleu-
te zu diesen Fragen Erfahrungen austauschen. 

Dem Austausch von Erfahrungen und Kenntnis-
sen der Verkehrssicherheitsarbeit auf europäischer 
Ebene widmet sich der Europäische Verkehrssicher-
heitsrat (ETSC). Dieser hat zum Ziel, die europäische 
Kommission, das Europaparlament sowie nationale 
Regierungsbehörden und Organisationen in ganz 
Europa in Verkehrssicherheitsfragen zu beraten. 

Deutsche Verkehrswacht 

Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) ist ein 1924 ge-
gründeter gemeinnütziger Verein. Unter ihrem Dach 
arbeiten 16 Landesverkehrswachten und über 650 ört-
liche Verkehrswachten mit insgesamt 90 000 Mit-
gliedern. Die DVW hat aus ihrer eigenen Organi-
sation heraus mit Unterstützung entweder des Bun-
desministeriums für Verkehr oder von Sponsoren aus 
der Wirtschaft eine Reihe von Programmen und Maß-
nahmen entwickelt, mit denen wichtige Bereiche 
der Verkehrssicherheitsarbeit bundesweit abgedeckt 
werden. Schwerpunkte sind hier die schulische und 
außerschulische Verkehrserziehung und -aufklärung 
von Kindern und Jugendlichen, die „Aktion Junge 
Fahrer" und die Aufklärung erwachsener Kraftfah-
rer. 

Für die Arbeit der DVW stellte das BMV im Jahre 
1994 rund 8,1 Mio. DM und im Jahre 1995 rund 
8,4 Mio. DM zur Verfügung. Daneben wurden von 
der DVW im Berichtszeitraum Kooperationsprojekte 
mit Sponsoren in Höhe von jährlich jeweils etwa 
7,5 Mio. DM durchgeführt, die ehrenamtlichen Auf-
wendungen nicht gerechnet. 

Vom BMV werden die Aktivitäten der DVW geför-
dert, die das Programm „Kind und Verkehr" betref-
fen. Dabei geht es um die Aus- und Fortbildung von 
Moderatoren und die Durchführung von Elternveran-
staltungen. Im Berichtszeitraum wurden von den 
etwa 1 200 Moderatoren der DVW über 3 200 Eltern-
abende mit insgesamt 67 200 Teilnehmern durchge-
führt. 

Vorschulparlamente sind private Bürgerinitiativen, 
die es mittlerweile in 35 großen Städten gibt und in 
denen vorwiegend Eltern, Erzieher, Lehrer, Fahrleh-
rer und Polizeibeamte zusammenarbeiten, um Maß-
nahmen für die Sicherheit von kleinen Kindern auf 
lokaler Ebene zu entwickeln und umzusetzen. Die 
Vorschulparlamente werden finanziell von der Mer-
cedes-Benz AG gefördert und organisatorisch als Ar-
beitskreise der Verkehrswachten von der DVW be-
treut. 

In rd. 1 400 Jugendverkehrsschulen (davon entfielen 
Ende 1995 insgesamt 144 auf die neuen Länder) ler-
nen die Kinder im sog. „Schonraum" mit den Tücken 
des Straßenverkehrs unter fachlicher Aufsicht umzu-
gehen. Unterstützt werden diese Schulen seit 1949 
vom Jugendwerk der Deutschen Shell AG. 

Etwa 50 000 Schülerlotsen sind bundesweit an jedem 
Schultag im Einsatz, um Schulwege zu sichern. Seit 
1953, dem Gründungsjahr dieser Einrichtung, hat es 
nicht einen einzigen tödlichen Unfall an den von 
Schülerlotsen gesicherten Wegen gegeben. Ausrü-
stung und Ausbildung der Schülerlotsen kosten der-
zeit jährlich etwa 500 000 DM. Dieser Betrag wird 
überwiegend vom Verband der Automobilindustrie 
(VDA) zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen der schulischen Verkehrserziehung wur-
de 1994 die Empfehlung der Kultusministerkonfe-
renz verabschiedet, deren praktische Umsetzung 
durch einen ausführlichen Kommentar zu den Emp-
fehlungen sowie durch ein breites Programmangebot 
für den Verkehrsunterricht an Grundschulen und 
Schulen der Sekundarstufe I eingeleitet werden 
konnte. Schülermaterialien und Fortbildungsveran-
staltungen der DVW fördern zusätzlich deren Ver-
breitung. Ein weiteres Thema der DVW ist die Förde-
rung der Bewegungssicherheit jüngerer Kinder in 
Verbindung mit Verkehrs- und Gesundheitserzie-
hung. 

Zum Thema „Fahrradhelm" wurde gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Verkehr, dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren und Jugend und dem 
Bundesjugendring die Kampagne „cool + clever" 
durchgeführt. In einer Broschüre „Kopf sucht Helm" 
sind wichtige Informationen zum Fahrradhelm für El-
tern, Erwachsene und Multiplikatoren in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit zusammengefaßt. 

Das Projekt „FIT - Fahrrad im Trend" ist ein freizeit-
pädagogisches Programm, das sich an alle jugend-
lichen Radfahrer-/innen im Alter von 10 bis 18 Jahren 
richtet. Mit dem Ziel einer Verringerung der hohen 
Unfallquote bei Fahrradunfällen in dieser Alters-
gruppe werden die Jugendlichen vor Ort, die ge-
meinsam eine Fahrradaktivität planen und durchfüh-
ren, von FIT-Beratern und FIT-Beauftragten unter-
stützt und durch ein eigenes FIT-Büro finanziell ge-
fördert. Hierzu stehen Mittel des BMV und des Ver-
bandes der Schadenversicherer zur Verfügung. 

Die seit 1984 durchgeführte „Aktion Junge Fahrer 
(AJF)", die vom Bundesministerium für Verkehr und 
den Deutschen Autoversicherern unterstützt wird, 
richtet sich an die jungen Verkehrsteilnehmer zwi-
schen 18 und 25 Jahren. Mit Hilfe von 200 ausgebil-
deten AJF-Beratern und vielen Helfern wurden im 
Berichtszeitraum bundesweit Veranstaltungen für 
junge Menschen zum Thema Verkehrssicherheit un-
ter dem Motto „Jung, aber nicht verrückt! " durchge-
führt. Die Veranstaltungsorte waren vor allem Frei-
zeiteinrichtungen wie Diskotheken oder Sportstät-
ten, aber auch Schulen. 

Erstmals 1994/1995 beteiligte sich die Deutsche Ver-
kehrswacht an der BMV/DVR-Kampagne „Rücksicht 
kommt an", deren Themenschwerpunkt 1994 und 
1995 „Junge Fahrer" war (siehe Pkt. 5.1.1). 70 Mode-
ratoren wurden für den Modellversuch an berufsbil-
denden Schulen ausgebildet und entsprechend ein-
gesetzt. Eine Akzeptanzuntersuchung zu. dem Mo-
dellversuch wurde Ende 1995 im Auftrag des BMV 
durch die Bundesanstalt für Straßenwesen eingeleitet. 
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Beim Pkw-Sicherheitstraining wurde zur Qualitäts-
sicherung des Programms die Aus- und Fortbildung 
verbessert und die Praxisberatung eingeführt. 1994 
wurden mehr als 3 000 Kurse mit mehr als 37 000 
Teilnehmern durchgeführt. 

Zum Programm „Ältere Menschen als Fußgänger im 
Straßenverkehr" wurden 1994 im gesamten Bundes-
gebiet 2 800 Veranstaltungen durchgeführt. 

Zum Programm „Ältere aktive Kraftfahrer" sind mit 
dem Ziel, älteren Autofahrern ihre Mobilität mög-
lichst lange zu erhalten, 1994 rund 800 Veranstaltun-
gen durchgeführt worden. 

Die Internationale Kfz -Beleuchtungs -Aktion fand in 
den Jahren 1994 und 1995 zum 38. und 39. Mal statt. 
Inzwischen werden bei der jeweils im Oktober 
durchgeführten Verkehrssicherheitsmaßnahme unter 
Mitarbeit einer Vielzahl von Firmen und Verbänden, 
Automobilclubs und Behörden mehr als 18 Mio. Pla

-

ketten für die Windschutzscheibe als Beleg dafür 
ausgegeben, daß die Beleuchtungsanlage des über-
prüften Kraftfahrzeugs in Ordnung ist oder ohne 
größere Reparatur in Ordnung gebracht werden 
kann. 

In der im ARD-Programm wöchentlich ausgestrahl-
ten Fernsehsendereihe „Der 7. Sinn", wurden 1994 
42 Spots ausgestrahlt. 1995 wurde der Sendetermin 
verlegt und auf drei Sonntage im Monat begrenzt. 
Obwohl sich zeigt, daß diese Änderung der Sehbetei-
ligung nicht förderlich ist, bleibt die Beurteilung der 
Sendereihe nach Infratest unverände rt  positiv: 88 % 
sehr gut und gut, 12 % bef riedigend. 

Im Rahmen der Mediathek, einem Gemeinschafts-
projekt der DVW und der DEA-Mineralöl AG, wer-
den Medien für die Verkehrssicherheitsarbeit gesam-
melt und für Dritte bereitgestellt. Im März 1991 ge-
gründet, bietet sie zur Zeit ca. 500 VHS-Video-Filme 
zum Thema Verkehrssicherheit und -erziehung an. 

6. Wissenschaftliche Grundlagen, Fahrzeugzulassung, VZR, Überwachung 

Einen wesentlichen Teil der wissenschaftlichen Ent-
scheidungsgrundlagen für Verkehrssicherheitsmaß-
nahmen liefert die Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt). Die BASt ist eine technisch-wissenschaftliche 
Anstalt im Geschäftsbereich des BMV mit Sitz in Ber-
gisch Gladbach und mit Außenstellen in Berlin und 
Inzell. 

In der BASt sind ca. 430 Mitarbeiter tätig, davon 
150 Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen. 
Seit 1970 hat diese Institution auf Beschluß des Bun-
destages auch die Aufgabe, Unfallforschung auf dem 
Gebiet des Straßenwesens zu organisieren und selbst 
durchzuführen. Dabei hat sie nicht nur Schwachstel-
len im Straßenverkehr aufzudecken, sondern auch 
Konzepte und Maßnahmenvorschläge zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit zu entwickeln. 

Die Forschungsprogramme der BASt werden in en-
ger Abstimmung mit Maßnahmenträgern auf dem 
Gebiet der Verkehrssicherheit geplant und umge-
setzt. Dabei stehen im Jahr 7 Mio. DM für die Verga-
be von externen Forschungsaufträgen zur Verfü-
gung. Die BASt gehört damit weltweit zu den größ-
ten Forschungsinstituten auf diesem Gebiet. 

Nach Einführung der Sicherungspflicht für Kinder 
im Pkw (April 1993) wurden die Häufigkeit und Qua-
lität der Kindersicherung durch Beobachtungen im 
Straßenverkehr und ergänzende Befragungen im Be-
richtszeitraum weiterverfolgt. Zwar ging im Sommer 
1993 die Zahl völlig ungesicherter Kinder deutlich 
zurück, und die Benutzung von Kindersitzen nahm 
zu; die erfreuliche Entwicklung im Einführungsjahr 
hat sich jedoch nicht fortgesetzt. 

So ging in den alten Ländern die Gesamtsicherung 
der Kinder innerorts zwischen 1993 und 1995 um 6% 

zurück. In den neuen Ländern verschlechterte sich 
vor allem die Situation der Kinder im Alter von 6 bis 
11 Jahren. Deren Gesamtsicherung betrug 1992 le-
diglich 45 %, stieg 1993 auf 86 % an, fiel im Jahre 
1995 aber wieder auf 77 % zurück. Auch die Benut-
zung von altersgerechten Kindersitzen hat in dieser 
Gruppe abgenommen. Sie ging von 49 % (1993) auf 
18 % (1995) zurück. In den alten Ländern lag diese 
Quote im Jahre 1995 bei 27 %. Für Ost und West gilt 
gemeinsam, daß die meisten der 6- bis 11jährigen 
Kinder lediglich durch den Erwachsenengurt ge-
schützt werden, der aber nur für 13 % dieser Alters-
gruppe mit einer Größe von mehr als 150 cm geeig-
net ist. 

Untersuchungen zur „Verkehrs -Biographie" junger 
Fahrer haben die Vermutung bestätigt, daß sich das 
individuelle Risikoverhalten von Kraftfahrern lange 
vor dem Beginn der Fahrausbildung bereits entwik-
kelt. Dabei spielen elterliche Vorbilder, das soziale 
Umfeld und die Art und Häufigkeit der Verkehrsteil-
nahme im Kindes- und Jugendalter eine entschei-
dende Rolle. Nach der Fahrausbildung werden die 
Einstellungen junger Fahrer oft durch „schlechte" 
Beispiele erwachsener Kraftfahrer ungünstig ver-
stärkt. Nicht alle jungen Fahrer besitzen das gleiche 
Unfallrisiko. Lebensstilanalysen der BASt haben die 
Risiken spezifischer Fahrergruppen herausgearbeitet 
und zugleich Anspracheformen für die besonders ge-
fährdeten Fahrer im Alter bis etwa 25 Jahre ent-
wickelt. In den auf die Zielgruppe junger Fahrer ge-
richteten Maßnahmen der Kampagne „Rücksicht 
kommt an" (siehe Kapitel 5.1.1) wurden diese Er-
kenntnisse unmittelbar umgesetzt. In gleichem Zu-
sammenhang wurde eine Sonderauswertung der sta-
tistischen Unfalldaten von 1992 und 1993 zur Ziel-
gruppe der jungen Fahrer und deren regionalen  Un- 
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fallschwerpunkten erarbeitet. Insgesamt kann fest-
gehalten werden, daß die höchste räumliche Konzen-
tration nächtlicher Unfälle junger Fahrer in ihrer 
Freizeit in Großstädten und in den Ballungsgebieten 
gegeben ist. Bei Berücksichtigung der Einwohner-
verteilung wird aber deutlich, daß gerade die jungen 
Leute aus ländlichen Regionen wegen der langen 
Freizeitwege besonders stark gefährdet sind. In den 
neuen Ländern ist das höhere Risiko zum Teil Aus-
druck des Siedlungsstruktureffekts, denn die Kreise 
der neuen Länder sind überwiegend ländlich ge-
prägt. Damit sind junge Fahrer einem insgesamt hö-
heren Risiko durch relativ hohe nächtliche Fahrlei-
stungen ausgesetzt. 

Im Rahmen dieser Kampagne fand auch eine erste 
interdisziplinäre Konferenz zum jungen Fahrer im 
Dezember 1994 statt, an der Experten aus aller Welt 
teilnahmen. Im Ergebnis wurde betont, daß die Si-
cherheit junger Fahrer am wirksamsten verbessert 
werden kann, wenn die Maßnahmen differenzierter 
auf die jeweiligen Bedürfnisse und Lebensbedingun-
gen Jugendlicher zugeschnitten sind und die unter-
schiedlichen Zielgruppen in spezifischer Weise ange-
sprochen werden. 

Mit Disco-Bussen und vergleichbaren Bef örderungs-
angeboten soll den nächtlichen Freizeitunfällen vor-
nehmlich junger Fahrer entgegengewirkt werden. 
Wie hoch der Sicherheitsbeitrag solcher speziellen 
Beförderungsangebote zu veranschlagen ist und wie 
er möglicherweise weiter erhöht werden kann, wur-
de in einer bundesweit angelegten Befragungsunter-
suchung analysiert. Dabei erwies sich zum einen, 
daß die bisherigen Fahrtenangebote noch erhebliche 
Einschränkungen aufweisen. Außerdem wurde deut-
lich, daß Disco-Busse und andere Beförderungsange-
bote in erster Linie der Mobilitätssicherung Nicht

- 

Motorisierter dienen: Vorrangig diejenigen Jugendli-
chen, die aufgrund ihres Alters noch nicht selbst Pkw 
fahren können, zählen sich zu den regelmäßigen 
Disco-Bus-Nutzern. 

Immer mehr Pkw sind mit Mobiltelefonen ausgerü-
stet. Um zu untersuchen, wie sich das Telefonieren 
beim Autofahren auf das Fahrverhalten und die Ver-
kehrssicherheit auswirkt, wurden Fahrversuche im 
realen Straßenverkehr durchgeführt. Ergänzend da-
zu fanden Befragungen mit Benutzern, aber auch mit 
Herstellern und Anbietern statt. Die Fahrversuche 
haben insofern negative Auswirkungen des Telefo-
nierens aufgedeckt, als Aufmerksamkeit und Hand-
lungskoordination, insbesondere während des Wähl-
vorgangs, beeinträchtigt werden. Die Studie kommt 
jedoch zu dem Schluß, daß das Telefonieren am Steuer 
während der Fahrt nicht generell die Verkehrssicher-
heit beeinträchtigt. Autotelefone sollten allerdings 
mit Freisprechanlagen ausgerüstet sein; die Bedie-
nung sollte vereinfacht werden. Das Wählen mit dem 
Hörer in der Hand sollte beim Fahren unterbleiben, 
und in zukünftigen Geräten sollte nach Möglichkeit 
eine Spracheingabe vorgesehen werden. 

Im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms der 
Europäischen Union wurden Kriterien und Verfah-
renswege zur (Selbst-)Kontrolle der Fahrzeugwer-
bung in den Ländern der EU zusammengestellt. Ziel 

ist der Abbau sicherheitsabträglicher Werbeinhalte 
der Hersteller und des Handels. In den meisten euro-
päischen Ländern funktionieren die Kontrollsysteme 
im Dreierverband von werbenden Firmen, Werbe-
agenturen und Medien. In Deutschland sind darüber 
hinaus freiwillige Kontrolleinrichtungen der Fahr-
zeughersteller und -importeure (VDA, VDIK) tätig, 
die traditionelle Organe der Werbewirtschaft ergän-
zen. Sie haben nachweislich zur Entschärfung sicher-
heitsabträglicher Werbung beigetragen. Das Bundes-
ministerium für Verkehr ist bemüht, diese positiven 
Erfahrungen auch auf europäischer Ebene umzuset-
zen. 

Zur Fahrlehrerausbildung wurde im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der 2. EG-Führerscheinrichtlinie 
ein praxisnahes Curriculum entwickelt, das konkrete 
Vorschläge für eine schon seit längerem diskutierte 
zweiphasige Fahrlehrerausbildung sowie Vorschläge 
zur Neugestaltung der Fahrlehrerprüfung enthält. 

Weiter wurden Kriterien entwickelt, mit denen sich 
beurteilen läßt, ob Fahrsimulatoren auch für den 
Einsatz im Bereich der Ausbildung in Fahrschulen 
und bei der Fahrerlaubnisprüfung geeignet sind. 

Mit einer Umfrage in 29 europäischen Ländern wur-
den die Bedingungen dokumentiert, unter denen 
heute die Fahrausbildung und die Fahrprüfung 
stattfinden. Zusätzlich wurden die unterschiedlichen 
Qualifikationen von Fahrlehrern dargestellt, soweit 
in den betreffenden Ländern überhaupt der Besuch 
einer Fahrschule vorgesehen ist. Die Untersuchungs-
ergebnisse lassen teilweise erhebliche Differenzen 
im Hinblick auf die Dauer der Fahrausbildung und 
die Prüfungsanforderungen erkennen. 

Eine von der Europäischen Kommission eingerichtete 
Arbeitsgruppe erarbeitete zur Thematik Verkehrser-
ziehung und Fahrausbildung einen Bericht mit Vor-
schlägen zu Erziehungs-, Schulungs- bzw. Ausbil-
dungsmaßnahmen von Kindern in verschiedenen Al-
ters- und Lebensabschnitten (Fußgänger, Radfahrer, 
Mofa, etc.). 

Im Bereich der außerschulischen Verkehrserziehung 
wurden verschiedene Ansätze, wie beispielsweise 
die Ausbildung von Jugendlichen zu Moderatoren 
für Gleichaltrige, zu sogenannten „Freizeit-Anima-
teuren" auf ihre Übertragbarkeit auf deutsche Ver-
hältnisse überprüft. 

Dem Verkehrssicherheitsprogramm des Landes 
Brandenburg wurde von 1992 bis 1995 durch um-
fangreiche Begleituntersuchungen eine wissen-
schaftliche Unterstützung zuteil. 

Massenunfälle stellen auf Autobahnen durch ihre 
hohe Zahl von Beteiligten besondere Anforderungen 
an die Leistungsfähigkeit von Polizei und Rettungs-
diensten. Wenn bis zu 200 Fahrzeuge kollidieren, 
dann zieht das auch vielstündige Sperrungen der 
Autobahnen mit weiträumigen Verkehrsstörungen 
nach sich. Zum Thema Massen- und Serienunfälle 
(mind. 8 unfallbeteiligte Fahrzeuge) auf Autobahnen 
haben Untersuchungen gezeigt, daß diese sich vom 
übrigen BAB-Unfallgeschehen wesentlich unter-
scheiden. Sie sind überdurchschnittlich schwer, sie 
geschehen meistens in der Zeit von Freitag bis Sonn- 
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tag, und sie ereignen sich zu jeder Jahreszeit, wobei 
ungünstige Witterungsbedingungen eine Rolle spie-
len, und beginnen meistens mit einem Auffahrunf all. 

 Trotz steigender Verkehrsdichte gibt es aber seit 1980 
keine zunehmende Tendenz - ein Sicherheitserfolg. 

Der Verkehr und die Unfälle von Radfahrern nehmen 
vor allem in Städten immer mehr zu. Um ihre Situa-
tion zu verbessern, wurden von einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Änderungen für die Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) und ihrer Verwaltungsvorschrift 
(VwV-StVO) vorgeschlagen. Ein entsprechender Re-
ferentenentwurf des Bundesverkehrsministeriums 
befindet sich in Vorbereitung. 

Grundlagen der Änderungsvorschläge bilden Unter-
suchungen des Verbandes der Schadenversicherer 
zu Radfahrunfällen im Bereich von 3 Polizeipräsidien 
in Bayern und die Erkenntnisse aus praxisnahen For-
schungsprojekten zur Sicherung des Fahrradver-
kehrs, die von der Bundesanstalt für Straßenwesen in 
den vergangenen 15 Jahren mit einem Gesamtvolu-
men von 4 Mio. DM durchgeführt wurden. 

Die Änderungsvorschläge betreffen u.a. folgende 
Teile der StVO: 

- Schutzstreifen (mit unterbrochener Linie von der 
Fahrbahn abgetrennt) können für Radfahrer inner-
orts angelegt werden, sie bieten ihnen auf schma-
len Straßen, wo für Radwege kein Platz ist, Sicher-
heitsvorteile. 

- Radfahrende Kinder müssen aus Sicherheitsgrün-
den bis zum 8. Lebensjahr Gehwege benutzen und 
dürfen sie bis zum 10. Lebensjahr befahren - unab-
hängig davon, ob Radwege vorhanden sind oder 
nicht. Nach wie vor müssen sie beim Überqueren 
der Fahrbahn absteigen. 

- Sonderfahrstreifen für Busse können auch für Rad-
fahrer freigegeben werden. 

Vorgesehene Änderungen der zugehörigen Verwal-
tungsvorschriften legen Ausführungsformen, Min-
destabmessungen und Qualitätsstandards für die 
Radverkehrsanlagen fest. 

Das Institut für Maschinenelemente der Technischen 
Hochschule Aachen hat im Auftrag der BASt Mög-
lichkeiten untersucht, um durch technische Ausstat-
tung von Fahrrädern Unfälle mit diesen Fahrzeugen 
zu vermeiden oder in ihren Auswirkungen zu mil-
dern. 

Es wurden technische Details von ca. 2 100 Unfällen 
mit Fahrradbeteiligung und personenbezogene Da-
ten mittels einer Umfrage erhoben, der Sicherheits-
zustand von über 1 000 gebrauchten und mehr als 
400 neuen Fahrrädern bewertet und dokumentiert, 
und in speziellen Prüfungen Bremsen und Lichtanla-
ge, aber auch tragende Bauteile wie Lenker, Gabeln 
und Sattelstützen auf ihre Gebrauchstauglichkeit hin 
untersucht. Daraus wurden Vorschläge zur Verbesse-
rung der Fahrradsicherheit erarbeitet und diese an 
einem handelsüblichen Fahrrad durch entsprechen-
de Umrüstung demonstriert. 

Darüber hinaus wurden Verfahren zur Prüfung des 
Vibrations- und Korrosionsverhaltens von Teilen der 
Lichtanlage sowie zur Prüfung der Dauerfestigkeit 

von tragenden Teilen vorgestellt. Schließlich wurden 
noch die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Än-
derungsvorschläge für verkehrsrechtlich relevante 
Vorschriften aufgezeigt. 

Der Anteil der durch technische Mängel bedingten 
Unfälle wurde mit etwas mehr als 10 % der erfaßten 
Schadensereignisse ermittelt. Bei einem Drittel dieser 
Unfälle wurde eine defekte Vorderradbremse als Ur-
sache genannt. 

An den untersuchten Gebrauchtfahrrädern wurden 
technische Mängel an Lichtanlagen und am häufig-
sten an Bremsen festgestellt. Auffallend bei den Be-
anstandungen an den Bremsen war der zu große 
Leerweg, gefolgt von Belagverschleiß und einer zu 
hohen Nachgiebigkeit. Hinsichtlich der lichttechni-
schen Einrichtungen an gebrauchten Fahrrädern 
führten fehlende oder defekte Komponenten wie 
Lichtmaschine, Scheinwerfer, Rücklichter oder Re-
flektoren zu einer hohen Beanstandungsquote. 

Bei den technischen Untersuchungen an den Neu-
fahrrädern ergab sich aus den Vibrationsuntersu-
chungen, daß die Befestigung der herkömmlichen 
Seitenlichtmaschinen verbesserungsbedürftig ist; 
Korrosionsprüfungen zeigten, daß Bauteile aus Kup-
ferlegierungen und ummantelte Steckkontakte be-
vorzugt zum Einsatz kommen sollten. 

Aktive Systeme zur Regelung des Antriebsschlupfs 
bei Pkw können die Fahrstabilität in kritischen Situa-
tionen erhöhen. Es zeigte sich, daß die aktive Sicher-
heit von Pkw durch aufwendige Schlupfregelsysteme 
erheblich gesteigert werden kann. Es wurde aber 
auch festgestellt, daß einfache Strategien diesen An-
sprüchen nicht immer gerecht werden können. Die 
Beeinflussung der Fahrstabilität durch den Bremsen

- 

eingriff machte deutlich, daß bei nicht optimal ausge-
legten Systemen und vor allem bei Fehlfunktionen 
eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit hervorge-
ruf en  werden kann. 

Im Auftrag der BASt wurde im Fachgebiet Fahrzeug-
technik der TH Darmstadt das Fahr- und Bremsver-
halten von Motorradfahrern untersucht. Thema der 
Untersuchung war die Auswirkung der Ausstattung 
von Motorrädern mit ABS auf die Fahrsicherheit. Im 
Rahmen der Studie wurden Fahrversuche im öffent-
lichen Verkehr und auf abgesperrten Teststrecken 
durchgeführt. Als Versuchspersonen wurden sehr er-
fahrene und wenig erfahrene Motorradfahrer einge-
setzt. Bei den Fahrversuchen auf abgesperrter Test-
strecke überboten die erfahrenen Versuchspersonen 
bei Geradeausbremsung auf trockener Fahrbahn 
ohne ABS die Verzögerung mit ABS-Regelung ge-
ringfügig. Diese Ergebnisse sind aber nicht auf das 
Fahren in der Verkehrswirklichkeit übertragbar. Auf 
nasser Fahrbahn und bei Kurvenfahrt bleibt die Ver-
zögerung ohne ABS hinter derjenigen mit ABS-Rege-
lung zurück. Mit ABS ausgerüstete Motorräder er

-

leichtern kontrollierte Vollbremsungen in kritischen 
Situationen. 

Im Rahmen von zwei Projekten ließ die BASt soge

-

nannte „Reifenkennfelder" von Pkw - und Lkw-Rei

-

fen praxisnah ermitteln. Die Kenntnis von Reifen

-

eigenschaften unter dem Einfluß von Längs- und 
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Querkräften ermöglicht es, durch Simulation im 
Computer kritische Fahrvorgänge darstellen zu kön-
nen. Dadurch werden Entwicklungsprozesse ver-
kürzt und aufwendige Testfahrten vermieden. 

Fahrbahnen weisen im allgemeinen eine Neigung 
auf, die quer zur Fahrtrichtung verläuft. Diese Quer-
neigung dient der Entwässerung der Fahrbahn und 
verhindert Aquaplaning. Bei kurvigen Strecken kann 
es, wenn Verwindungsstrecken vermieden werden 
sollen, auch zu einer „negativen" Querneigung kom-
men: die Fahrbahn fällt dann aus Sicht des Fahrers 
nach „kurvenaußen" ab. In einem Projekt wurde un-
tersucht, welchen Einfluß diese negative Neigung 
auf die Fahrsicherheit besitzt, besonders beim Wech-
sel der Fahrstreifen. Die Ergebnisse zeigen, daß die 
negative Neigung in Kurvenradien, mit denen heut-
zutage Landstraßen gebaut werden, als sicher gelten 
kann, wenn die gefahrene Geschwindigkeit nicht hö-
her als 100 km/h liegt. 

Mittels Informationen aus den EU-Mitgliedstaaten 
erstellte eine Arbeitsgruppe auf Anregung der Euro-
päischen Kommission einen Bericht über die Sicher-
heit im Straßenverkehr zum Themenkreis „Alkohol, 
Drogen und Medikamente". Dabei erfolgte eine Be-
standsaufnahme in den fünfzehn Mitgliedstaaten der 
EU zu Promille-Grenzen und den gesetzlichen Vor-
schriften für die Messung der Alkoholisierung durch 
Blutproben und Atemtests. Erfaßt wurden auch die 
rechtlichen Grundlagen für Alkohol- und Verkehrs-
kontrollen, sowie versicherungsrechtliche Fragen 
und Informationskampagnen einschließlich ihrer Be-
wertung. In den abschließenden Empfehlungen wur-
de von der Angabe eines generellen Promille-Grenz-
werts abgesehen. Dagegen wurden eine Vereinfa-
chung und Verstärkung von Polizeikontrollen durch 
den Einsatz verbesserter Atemtestgeräte und ange-
messener Kontrollmethoden gefordert. Zudem sprach 
sich die Expertenrunde für eine stärkere Berücksich-
tigung medizinisch-psychologischer Untersuchun-
gen in Verbindung mit rehabilitativen Maßnahmen 
zur Senkung der hohen Rückfallquoten bei alkohol-
auffälligen Kraftfahrern aus, sowie für eine Inten-
sivierung von Informations- und Aufklärungskam-
pagnen. 

Die BASt hat zusammen mit dem Institut für Rechts-
medizin der Universität Köln 1994 ein Symposion mit 
über 300 in- und ausländischen Experten über den 
aktuellen Stand zum Thema „Drogen und Verkehrs-
sicherheit" veranstaltet. 

Eine Grenzwertbildung für Drogen - analog der 0,8 
bzw. 1,1 Promille-Grenze bei Alkoholfahrten - ist 
nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand der medi-
zinischen Wissenschaft nicht möglich. Es ist jedoch 
möglich, aufgrund der bisherigen Erkenntnisse über 
die Auswirkungen von Cannabis und einiger harter 
Drogen auf die Fahrtüchtigkeit von einer allgemei-
nen Gefährdung des Straßenverkehrs auszugehen, 
so daß damit die Grundlage für die Schaffung eines 
Gefährdungstatbestandes als Ordnungswidrigkeit 
gegeben ist. Das Bundesministerium für Verkehr hat 
bereits einen entsprechenden Gesetzentwurf dem 
Parlament zugeleitet. Ganz wesentlich für die Ahn-
dung von Fahrten unter Drogeneinfluß sind Kennt

-

nisse und Fähigkeiten der Polizei, drogenbeeinflußte 
Kraftfahrer zu erkennen. Auf Veranlassung der BASt 
wurde das Institut für Rechtsmedizin der Universität 
des Saarlandes beauftragt, einen Arbeitskreis, be-
stehend aus Rechtsmedizinern, Toxikologen, Verwal-
tungs- und Polizeibeamten zu bilden, um ein einheit-
liches und umfassendes Curriculum für einen einwö-
chigen Fortbildungslehrgang zu erarbeiten. 

Das Fahren unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen 
und Medikamenten hat auf die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr einen großen Einfluß. Nach Schätzungen 
gibt es in der Bundesrepublik Deutschland etwa 
2,5 Mio. alkoholkranke Menschen, 0,8 bis 1,2 Mio. 
Arzneimittelabhängige und über 100 000 Drogenab-
hängige. Mit sechs Forschungsprojekten bildet die-
ser Bereich deshalb einen Schwerpunkt im For-
schungsprogramm der Bundesanstalt für Straßenwe-
sen für die Jahre 1995 und 1996. Untersucht werden 
die Möglichkeiten des Drogennachweises bei ver-
kehrsauffälligen Kraftfahrern, die Auswirkungen von 
Drogenkonsum auf das Verkehrsverhalten und die 
Verkehrssicherheit, die Qualitätsstandards für den 
Nachweis bestimmter Stoffe im Blut, die Folgen von 
Therapien mit Hilfe von Ersatzstoffen wie Methadon 
für die Fahreignung, die Anwendungsmöglichkeiten 
für sogenannte Alkoholismusmarker und neue An-
sätze zur Definition und Beurteilung der Fahrtüchtig-
keit. Der Gebrauch von Drogen und Medikamenten 
ist in den letzten Jahren zunehmend in die verkehrs-
politische Diskussion geraten. Die Vermutung, daß 
von diesen Substanzen auch ein verkehrsbezogenes 
Risiko ausgeht, beruht auf den hohen Verschrei-
bungszahlen für bestimmte Medikamente, wie etwa 
Psychopharmaka. Das Ziel einer Untersuchung war, 
herauszufinden, wie häufig bei Autofahrern, die am 
Straßenverkehr teilnehmen, solche Substanzen nach-
weisbar sind, die das zentrale Nervensystem beein-
flussen. 

Die Bundesregierung ist explizit an einer Verbesse-
rung der Sicherheit im Reisebusverkehr interessie rt . 
Als Reaktion auf schwere Unfälle deutscher Reise-
busse im Frühjahr und Sommer 1992 wurde in einer 
1994 abgeschlossenen Untersuchung analysiert, was 
die Unfallursachen sind und welche Möglichkeiten 
es zur Verbesserung der Sicherheit im Reisebusver-
kehr gibt. 

Insgesamt werden in diesem Bericht mehr als 
40 Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im 
Reisebusverkehr empfohlen und Vorschläge für mehr 
als 20 Themenkomplexe unterbreitet, in denen durch 
weitere Forschungstätigkeit die bisherigen Erkennt-
nisse vertieft werden müssen. 

Zu den bisher umgesetzten Maßnahmen gehören u. a. 

- die Vorschrift zur Ausrüstung von Kraftomnibussen 
mit Geschwindigkeitsbegrenzern, die auf eine Ge-
schwindigkeit von 100 km/h einzustellen sind, 

- die Vorschrift, daß der Erwerb einer Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen die 
Teilnahme an einer theoretischen und praktischen 
Ausbildung in einer Fahrschule voraussetzt (nach 
der „Busfahrer-Ausbildungsrichtlinie"). 
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Schwerpunkte bei der Umsetzung weiterer Maßnah-
men sind 

- die Überarbeitung der EG-Richtlinie über die Be-
dingungen für den Zugang zum Beruf des Omni-
busunternehmers (die dafür zuständige Euro-
päische Kommission hat dazu eine Initiative ange-
kündigt, die während des Berichtszeitraumes aber 
noch nicht umgesetzt wurde), 

- Regelungen, die eine wirksamere Überwachung 
der Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr er-
möglichen, in erster Linie durch die Einführung ei-
nes manipulationssicheren Kontrollgeräts im Be-
reich der EU (entsprechende Vorschläge der Euro-
päischen Kommission werden bereits mit den Ver-
tretern der Mitgliedstaaten in Brüssel beraten), 

- erneute Initiativen der Bundesregierung mit dem 
Ziel, in die zu erarbeitenden EG-Richtlinien für 
Kraftomnibusse Vorschriften zur Erhöhung der 
passiven Sicherheit von Reisebussen aufzuneh-
men, vor allem durch die Erhöhung der Aufbaufe-
stigkeit (ECE-Regelung Nr. 66), durch Erhöhung 
der Sitzfestigkeit sowie Abpolsterung, insbesonde-
re der Rücklehnen (ECE-Regelung Nr. 80) sowie 
durch die Ausrüstung aller Sitze mit Beckengurten 
oder Dreipunktgurten. Die Vorschläge sind inzwi-
schen im Anpassungsausschuß der Europäischen 
Kommission verabschiedet worden, 

- weitere Forschungstätigkeit zu spezifischen Aspek-
ten der Omnisbussicherheit. 

Zur Verbesserung der passiven Fahrzeugsicherheit 
ist die Bundesanstalt an der Erstellung von Regelun-
gen und gesetzlichen Vorschriften beteiligt. Beson-
ders zu nennen sind die standardisierten Testverf ah-
ren zum Schutz der Fahrzeuginsassen beim Seiten-
und Frontalunfall sowie zum Fußgängerschutz. Bei 
den Schlußberatungen des Testverfahrens zum Sei-
tenschutz (ECE R. 95/RL 70/156/EWG) hat die BASt 
verschiedene Fragen zur Bodenfreiheit und zum Ma-
terial des Verformungselementes der fahrbaren Bar-
riere sowie zu den am Dummy zu messenden Schutz-
kriterien untersucht. Dieser Teil der genannten Richt-
linie wird ab 1996 stufenweise eingeführt. 

Im Rahmen der Aktivitäten einer Arbeitsgruppe des 
European Experimental Vehicles Committee (EEVC) 
hat ein internationales Forschungskonsortium unter 
Federführung der BASt und mit finanzieller Unter-
stützung der EU-Kommission ein Frontaltestverfah-
ren entwickelt und validiert. Das Strukturverhalten 
von Pkw kann damit besser überprüft werden als 
durch das bisher gesetzlich vorgeschriebene Verfah-
ren. Die am Dummy zu messenden Schutzkriterien 
lassen Aussagen über die passive Sicherheit des 
Fahrzeugs zu. An den Dummies müssen Schutzkrite-
rien für die Körperteile Kopf, Brust, Oberschenkel 
und Unterschenkel erfüllt werden. Insbesondere die 
Schutzkriterien für die unteren Extremitäten erlau-
ben eine Bewe rtung der Unversehrtheit des Fahr-
gastraumes nach einem Frontalunfall. Ein weiteres 
Testverfahren zum Schutz des Fußgängers im Falle 
eines Fahrzeugaufpralles hat die BASt mitentwickelt. 

Die Erhaltung der Mobilität ist für Rollstuhlbenutzer 
ein wichtiges Element der Lebensqualität. Viele 

Hilfsorganisationen bieten über ihre Fahrdienste eine 
Beförderungsmöglichkeit für im Rollstuhl sitzende 
Menschen an. Die BASt hat handelsübliche Roll-
stuhlrückhaltesysteme getestet. Basierend auf den 
Ergebnissen wurde ein einfaches, verbessertes Rück-
haltesystem entwickelt und mit Erfolg in Crashtests 
geprüft. 

Obwohl die Zulassungszahlen von Geländefahrzeu-
gen in den letzten Jahren stetig gestiegen sind, gibt 
es wenig Untersuchungen und Erkenntnisse zur pas-
siven Sicherheit dieses Fahrzeugtyps. Die sehr steife 
und im Falle eines Unfalls sehr „aggressive" Bauwei-
se von Geländefahrzeugen veranlaßt Untersuchun-
gen zur Sicherheit dieser Fahrzeuge unter dem Ge-
sichtspunkt des Partnerschutzes bei Kollisionen mit 
Personenkraftwagen. In mehreren Studien wurde 
aufgezeigt, daß von den häufig angebauten Front-
schutzbügeln eine Verletzungsgefahr für Fußgänger 
ausgeht. Unter Einsatz des oben angesprochenen 
Testverfahrens für den Fußgängerschutz werden der-
zeit in Zusammenarbeit mit der Zubehörindustrie si-
chere Frontschutzbügel entwickelt und erprobt. 

Nach einer langjährigen Vorbereitungs- und Ent

-

wurfsarbeit sind Anfang 1995 die neuen „Richtlinien 
für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA 95)" ein

-

geführt worden. Sie sind nunmehr die Grundlage 
aller verkehrsrechtlichen Anordnungen und schaffen 
Klarheit sowie Einheitlichkeit hinsichtlich A rt  und 
Umfang der Arbeitsstellenbeschilderung, -markie-
rung und -beleuchtung für alle Verkehrsflächen. 
Gleichzeitig werden neuartige bauliche Leitelemente 
zur Verbesserung der Verkehrsführung vorgesehen. 
Neuartig ist in Zukunft die Verkehrsführung in Ar-
beitsstellen von kürzerer Dauer, indem durch ent-
sprechende Beschilderung auf Autobahnen bei Sper-
rung des linken Fahrstreifens eine Mitbenutzung des 
Standstreifens bewirkt wird. Hierdurch läßt sich die 
Leistungsfähigkeit von zwei Fahrstreifen erhalten, 
eine Staubildung vermeiden und vor allem die An-
zahl verkehrsgefährdender Fahrmanöver gegenüber 
der bisherigen einstreifigen Verkehrsführung redu-
zieren. Gleichzeitig werden für den Verkehrsteilneh-
mer notwendige Verkehrsregelungen einsichtiger. 
Das führt zu höherer Akzeptanz und gleichmäßige-
rem Verkehrsfluß. 

Zusätzlich wird auf überflüssige Verkehrszeichen 
verzichtet und allein durch die verkehrstechnische 
Gestaltung unmittelbar auf das Geschwindigkeits-
verhalten der Verkehrsteilnehmer Einfluß genom-
men, etwa durch optische Einengungen von Überlei-
tungen auf Autobahnen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Wirksam

-

keit und Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes flie

-

ßen in Empfehlungen zur Organisation und Durch-
führung des Winterdienstes. 

Aus den internationalen Forschungsprogrammen 
PROMETHEUS und DRIVE sind zahlreiche neue 
Technologien hervorgegangen, wie etwa die Unter-
stützung der Fahrer bei der sicheren Abstandshal-
tung, die Verbesserung der Orientierung durch Navi-
gations- und Zielführungssysteme, sowie die Kom-
munikation zwischen gewerblich genutzten Fahr-
zeugen und Einsatzleitstellen. 
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Kraftfahrt-Bundesamt 

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist eine Bundes-
oberbehörde im Geschäftsbereich des BMV mit Sitz 
in Flensburg. Das KBA wurde im Jahre 1951 einge-
richtet und beschäftigt heute etwa 1 200 Mitarbeiter. 
Zu seinen Aufgaben zählen u. a. die Führung des 
Zentralen Fahrzeugregisters (ZFzR), des Verkehrs-
zentralregisters (VZR) und der Datei der Fahranfän-
ger (Fahrerlaubnis auf Probe, FaP). Des weiteren er-
stellt das KBA Statistiken als Grundlage für verkehrs-
politische und wirtschaftspolitische Entscheidungs-
träger. Schließlich hat das Amt die Aufgabe, Typ-
genehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile zu 
erteilen. 

Das Zentrale Fahrzeugregister (ZFzR) enthält die 
Fahrzeug- und Halterdaten von Kraftfahrzeugen 
(einschl. der Fahrzeuge mit Versicherungskennzei-
chen) und Anhängern mit amtlichem Kennzeichen. 
Aus diesem Register werden Auskünfte an Behör-
den, Versicherer und Privatpersonen im In- und Aus-
land erteilt. 

Das Verkehrszentralregister (VZR) enthält Entschei-
dungen von Führerscheinstellen, Bußgeldstellen so-
wie von Gerichten. Es wird hauptsächlich zu dem 
Zweck geführt, der Justiz und den Verwaltungsbe-
hörden das erforderliche Tatsachenmaterial zu ver-
schaffen, damit sie im Interesse der Verkehrssicher-
heit die notwendigen Maßnahmen treffen können, 
namentlich die Prüfung der Verkehrstauglichkeit von 
mehrfach registrierten Kraftfahrern, die Unterrich-
tung und Verwarnung solcher Kraftfahrer und not-
falls der Entzug der Fahrerlaubnis. Dieses Informa-
tions- und Sanktionssystem wirkt auch präventiv. 
Das zugrunde liegende Punktsystem hat sich sowohl 
in der Verwaltungspraxis als auch im Bewußtsein der 
Kraftfahrer zu einem wichtigen Instrument der Ver-
kehrssicherheitsarbeit entwickelt. 

Die Umsetzung der Richtlinie 91/439/EWG (2. EG-
Führerschein-Richtlinie) vom 29. Juli 1991 wurde im 
Berichtszeitraum vorbereitet. Bei dieser Gelegenheit 
sollen auch das Punktsystem auf eine gesetzliche 
Grundlage (bisher nur durch eine Verwaltungsvor-
schrift geregelt) gestellt und die einzelnen Maßnah-
men neu gestaltet werden. Darüber hinaus werden 
auch die Vorschriften über das Verkehrszentralregi-
ster (VZR) novelliert. 

Zentrales Führerscheinregister: 

Die neuen Bedingungen (kein Führerscheinum-
tausch auch bei Wohnsitzwechsel in einen anderen 
EU-Staat, keine Überwachung an den Binnengren-
zen) erfordern immer häufiger Auskünfte über Be-
stand, Inhalt und Gültigkeit einer Fahrerlaubnis aus 
anderen EU-Staaten. Der Inhaber einer deutschen 
Fahrerlaubnis, der z. B. in England wohnt und wegen 
Führerscheinverlustes ein Ersatzpapier benötigt oder 
der z. B. in Spanien bei einer Verkehrskontrolle bean-
standet wird, ist auf rasche, zuverlässige Informatio-
nen aus den deutschen Führerscheinunterlagen an-
gewiesen. Auch wird ein Führerscheintourismus in 
Europa nur durch einen effektiven, grenzüberschrei-
tenden Informationsaustausch verhindert. 

Das heutige Verkehrszentralregister reicht hierfür 
nicht aus. Es enthält lediglich Fahrverbote und Fahr-
erlaubnisentzug. Die übrigen Führerscheindaten 
sind ausschließlich bei den über 700 örtlichen Führer-
scheinstellen erfaßt. Ein „Durchfragen" bei 700 ört-
lichen Stellen bringt aber jeden Informationsaus-
tausch zum Erliegen. Alle übrigen EU-Staaten haben 
deshalb Zentrale Führerscheinregister errichtet oder 
beabsichtigen dies. Auch Deutschland kann diesen 
EU-Standard nicht ablehnen. Ein zentrales Register 
in Flensburg ist unerläßlich, wobei dann die 700 örtli-
chen wegfallen können. 

Die dargestellten gesetzgeberischen Aktivitäten tra-
gen letztlich auch dazu bei, daß nicht geeignete und 
nicht berechtigte Fahrzeugführer schneller und 
leichter entdeckt werden können. 

Der Bereich Technik des KBA dient mit Genehmi-
gung und Überwachung von serienmäßig gefertig-
ten Fahrzeugen und Fahrzeugteilen gemäß den natio-
nalen und internationalen Bau- und Betriebsvorschrif-
ten der einheitlichen und gleichbleibenden Sicherheit 
im Straßenverkehr. Mit der Erteilung von Betriebser-
laubnissen wird vom KBA festgestellt, ob ein Fahrzeug 
oder Fahrzeugteil den geltenden nationalen oder in-
ternationalen Vorschriften entspricht. Damit wird ein 
Sicherheitsstandard im Straßenverkehr mit dem Ziel 
festgelegt, die Anzahl von Unfällen aufgrund fahr-
zeugtechnischen Versagens oder technischer Mängel 
von Straßenfahrzeugen gering zu halten und Personen 
im Falle eines Unfalls bestmöglich zu schützen und 
vor Verletzungen zu bewahren. Außerdem soll die 
Einhaltung der Umweltstandards namentlich zum Ge-
räusch- und Abgasverhalten sichergestellt werden. 

Bei Fahrzeugmängeln initiiert und unterstützt das 
Kraftfahrt-Bundesamt Rückrufmaßnahmen. 

Aussagekräftige Statistiken zum VZR werden als 
Hintergrund- und Referenzdaten für die Unfallfor-
schung und als Analysedaten zur Untersuchung der 
Wirkung verkehrsrechtlicher Maßnahmen benötigt. 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat in einem 
Forschungsprojekt eine systematische „Grundstati-
stik" zum VZR im Kraftfahrt-Bundesamt erstellt, die 
den Zugang und Bestand an Personen und Mitteilun-
gen sowie das Deliktgeschehen einschließlich der 
Kurzzeit-Legalbewährung ausweist. 

Bundesamt für Güterverkehr 

Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) (bis zum 
31. Dezember 1993 Bundesanstalt für den Güterfern-
verkehr) ist eine Behörde im Geschäftsbereich des 
BMV mit Sitz in Köln und 11 Außenstellen in den 
Bundesländern. Die etwa 950 Mitarbeiter erfüllen 
auch Aufgaben der Überwachung des Güterkraftver-
kehrs im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Umwelt-
schutz und Fahrpersonalvorschriften (Lenk- und Ru-
hezeiten). Bei Straßenkontrollen des BAG werden 
jährlich rund 600 000 Fahrzeuge kontrolliert (etwa je 
zur Hälfte in- und ausländische Fahrzeuge). Über-
wacht werden: Güterkraftverkehrsrecht, Fahrperso-
nalrecht einschließlich Sozialversicherungsausweis 
und Arbeitserlaubnis, Gefahrgutrecht, Straßenver-
kehrsrecht (Abmessungen, zulässige Gesamtge- 
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wichte, Geräusche und Emissionen), Vorschriften 
über die Verwendung von Containern (CSC), Kraft-
fahrzeugsteuergesetz, Lebensmitteltransportrecht, Ab-
fallrecht und Entrichtung der Autobahnbenutzungs-
gebühr. Das Bundesamt kontrolliert auch den Einsatz 
von sog. grünen Genehmigungen im Rahmen der bi-
lateralen Kontingente bei Fahrzeugen aus ost- und 
südosteuropäischen Staaten. Dies sind Genehmigun-
gen für umweltfreundliche und besonders verkehrs-
sichere Fahrzeuge. Geprüft wird hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit, ob der hintere Unterfahrschutz und 
die seitliche Schutzvorrichtung ausreichend sind und 
ob eine ausreichende Prüfungsbescheinigung vor-
handen ist. Seit Ende 1992 kontrolliert das BAG auch 
Omnibusse hinsichtlich der Einhaltung der Fahrper-
sonalvorschriften. Feststellungen über besonders ge-
fährliche Zuwiderhandlungen gegen das Straßenver-
kehrsgesetz, sowie gegen bestimmte Vorschriften 
des Tierschutzgesetzes, übermittelt das Bundesamt 
den zuständigen Behörden. Eine enge Zusammenar-
beit mit der Polizei und den Ordnungsbehörden der 
Länder fördert die Arbeitseffizienz und reduziert 
die unzulässige und verkehrssicherheitsgefährdende 

Umgehung von Ordnungsvorschriften im Straßengü-
ter- und -personenverkehr. Die Beanstandungsquote 
liegt bei ca. 20 % für ausländische und deutsche 
Fahrzeuge. Dabei handelt es sich etwa zu 2//3 um Ver-
stöße gegen Sozialvorschriften. 

Das Bundesamt wird bei der Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten als Ermittlungs- und/oder als 
Bußgeldbehörde tätig. Wegen Zuwiderhandlungen 
Gebietsfremder gegen bestimmte Rechtsvorschriften 
erläßt es jährlich mehr als 26 000 Bußgeldbescheide. 
Der Hauptanteil hiervon bet rifft Verstöße gegen So-
zialvorschriften. 

Das Bundesamt koordiniert unter anderem auf dem 
Gebiet der Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
Amtshilfeersuchen der EU-Mitgliedstaaten und der 
Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) zur Aufklärung des Sachverhalts mit den zu-
ständigen Länderbehörden. Umgekehrt leitet es Er-
suchen deutscher Behörden wegen Zuwiderhandlun-
gen Gebietsfremder an die Mitgliedstaaten und 
EWR-Vertragsstaaten weiter. 

7. Rettungswesen 1994/95 

7.1 Vorbemerkung 

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe so-
wohl im Bereich der Daseinsfürsorge als auch der 
Gefahrenabwehr. Er hat sich in Deutschland in den 
letzten Jahrzehnten zu einem national und interna-
tional anerkannten System entwickelt. Neben den 
ambulanten und klinischen Einrichtungen im Ge-
sundheitswesen ist er flächendeckend organisiert. 

Nach dem Grundgesetz sind die Länder für den 
Rettungsdienst zuständig. Sie regeln diesen Bereich 
durch eigene Rettungsdienstgesetze. Hintergrund 
für die Organisation des Rettungswesens bilden die 
historischen Rahmenbedingungen (Besatzungsrecht), 
die Mitwirkung von Hilfsorganisationen (entspre-
chend dem Subsidiaritätsprinzip) und die Zusam-
menarbeit mit der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Unterstützt wird der flächendeckende boden-
gebundene Rettungsdienst durch die Luftrettung, die 
Berg- und Wasserrettungsdienste. 

Die praktische Arbeit leisten vor allem: 

- Feuerwehren, 

- Deutsches Rotes Kreuz (DRK), 

- Arbeiter Samariter Bund (ASB), 

- Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), 

- Malteser Hilfsdienst (MHD). 

Daneben engagieren sich andere p rivate Initiativen 
und Vereine, wie etwa die Deutsche Lebensrettungs-
gesellschaft (DLRG). 

Die Zahl der gewerblichen Anbieter im Rettungswe

-

sen variiert von Bundesland zu Bundesland. Sie sind 

vor allem auf dem Gebiet der Krankentransporte 
tätig. Aufgrund ihrer privatwirtschaftlichen Organi-
sation ist ihr Anteil nicht genau zu ermitteln. Vieles 
deutet aber auf eine Anteilssteigerung hin. 

Die Rettungskette beinhaltet die Teilbereiche „Erste 
Hilfe", „Notfa11me1dung", „organisierter Rettungs-
dienst" und „Krankenhaus". Zur Gewährleistung ei-
ner optimalen Notfallversorgung müssen alle Glieder 
der Rettungskette reibungslos ineinandergreifen. 

7.2 Rettungskette 

7.2.1 Erste Hilfe 
Seit 1969 sind gemäß § 8 a und § 8 b der StVZO alle 
Fahrerlaubnisbewerber verpflichtet, die Teilnahme 
an einer Ausbildung in „Lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen" (Fahrerlaubnisklassen 1, 3, 4 und 5) oder 
die Teilnahme an einem „Erste-Hilfe"-Kurs (Fahr-
erlaubnisklasse 2) nachzuweisen. 

Der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages 
hat die Bundesregierung mit Beschluß vom 21. Juni 
1995 ersucht, spätestens mit der Vorlage des näch-
sten Unfallverhütungsberichtes ein Konzept zur 
Nachschulung der Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer in der Ersten Hilfe vorzulegen. Das Bun-
desverkehrsministerium nimmt hierzu wie folgt Stel-
lung: 

Der Kurs „Lebensrettende Sofortmaßnahmen" dau-
ert vier Doppelstunden, kostet ca. 35 DM und vermit-
telt die Grundzüge der lebensrettenden Erstversor-
gung von Unfallverletzten im Straßenverkehr. Um- 

 



Drucksache 13/4826  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

fangreichere und detaillie rtere Kenntnisse zur Hilfe-
leistung bei Notfällen jeder A rt  werden in Erste-Hil-
fe-Kursen (acht Doppelstunden) vermittelt. Grund-
sätzliche Probleme sind die Erhaltung der erworbe-
nen Kenntnisse und die Motivation zur Hilfeleistung. 
Deshalb wird eine spätere Wiederholung der Kurse 
oder die Nachschulung in Erster Hilfe empfohlen. 
Die obligatorische Einführung von Wiederholungs-
kursen oder Nachschulungen ist jedoch zumindest 
derzeit nicht vertretbar. Eine Wiederholung, z. B. in 
fünfjährigem Turnus, würde pro Jahr ca. 10 Mio. 
Fahrerlaubnisinhaber verpflichten und neben dem 
Zeitaufwand zu einer jährlichen Kostenbelastung 
von insgesamt ca. 350 Mio. DM führen. Selbst wenn 
man statt vier nur zwei Doppelstunden für einen Wie-
derholungskursus zugrunde legt, käme man auf eine 
jährliche Kostenbelastung von ca. 175 Mio. DM. In 
Anbetracht des flächendeckenden organisierten Ret-
tungsdienstes mit relativ kurzen Eintreffzeiten am 
Unfallort , steht der Aufwand für einen Wiederho-
lungskurs in keinem angemessenen Verhältnis zum 
angestrebten Zweck. Auch sind die psycho-sozialen 
Hemmschwellen, die trotz vorhandenem fachlichen 
Wissen dazu führen, daß vor einer Hilfeleistung zu-
rückgeschreckt wird, durch Pflichtkurse nicht zu be-
seitigen. Wichtig ist aber die schnelle und exakte 
Notfallmeldung. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Lkw- und 
Busfahrer, die zu den sogenannten Vielfahrern gehö-
ren, häufig bereits im Rahmen ihrer betrieblichen 
und sonstigen Fortbildung Nachschulungen in Erster 
Hilfe erhalten, so daß insoweit eine gesetzliche Rege-
lung auch nicht unbedingt erforderlich erscheint. 

7.2.2 Notfallmeldung 

Die sofortige Benachrichtigung der Rettungsleitstelle 
ist mitentscheidend für die schnelle Rettung. An 
allen 165 000 öffentlichen Telefonstellen im Bun-
desgebiet, die die Deutsche Telekom AG mit Münz-
oder Kartentelefon eingerichtet hat und betreibt, ist 
der Zugang zu den Notrufnummern 110 und 112 
entgeltfrei und ohne Verwendung von Münzen bzw. 
Telefonkarten möglich. Zusätzlich wird an über 
90 000 Standorten - davon ca. 7 000 mechanische 
Hebelnotrufmelder - in den alten Bundesländern au-
tomatisch mit der Wahl der Notrufnummern die 
Standortkennung an die Rettungsleitstellen übermit-
telt. Die schnell anwachsende Verbreitung von Funk-
telefonen (Handies) bei den Verkehrsteilnehmern er-
möglicht inzwischen zunehmend das Absetzen von 
Notrufen auch in Gebieten ohne installierte Notruf-
melder. 

Auf den Autobahnen sind besondere Notrufmelder 
aufgestellt. An Bundesstraßen und anderen unfallbe-
lasteten Strecken sind, unterstützt durch private In-
itiativen, Notruftelefone installiert. 

Es hat sich gezeigt, daß Notrufmeldungen, die über 
Autotelefone und tragbare Telefone erfolgen, häufig 
schlecht lokalisierbar sind oder einen falschen Zu-
ständigkeitsbereich erreichen. Eine Modifizierung 
dieser neuen Technologien ist in Planung. 

Damit die notwendigen Rettungsmaßnahmen einge

-

leitet werden können, muß die Meldung vollständig 

sein und direkt die Rettungsleitstellen erreichen. Das 
Notrufschema beinhaltet in Kurzform die relevanten 
Inhalte für die Notfallmeldung. 

Zu nennen sind: 

- Wo geschah es? 

- Was geschah? 

- Wie viele Verletzte? 

- Welche Art  der Verletzung? 

- Warten auf Rückfragen (durch die Leitstelle)! 

7.2.3 Organisierter Rettungsdienst 

Rettungsdienst ist organisierte Hilfe, sie umfaßt die 
Notfallrettung und den Krankentransport. Notfallret-
tung ist die Durchführung lebensrettender Maßnah-
men bei Notfallpatienten am Notfallort und die Her-
stellung der Transportfähigkeit, sowie die Beförde-
rung dieser Personen unter fachgerechter Betreuung 
in ein geeignetes Krankenhaus. Krankentransport ist 
die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonsti-
gen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpa-
tienten sind, unter Betreuung von nichtärztlichem 
Personal. 

Notfallpatienten sind Verletzte oder Erkrankte, die 
sich in Lebensgefahr befinden, bei denen schwere 
gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn 
sie nicht schnellstmögliche geeignete medizinische 
Hilfe erhalten. Alle Einsätze des organisierten Ret-
tungsdienstes innerhalb eines Rettungsbereichs wer-
den durch die Rettungsleitstelle koordiniert. Die Ret-
tungsleitstelle nimmt die Meldung entgegen und be-
urteilt sie nach ihrer Dringlichkeit. Handelt es sich 
um einen Notfall, so wird dieser - aufgrund des Mel-
debildes - als Notfalleinsatz ohne Notarzt oder als 
Notfalleinsatz mit Notarzt durchgeführt. Liegt kein 
akuter Notfall vor, so werden diese Einsätze als 
dringliche oder disponible (planbare) Krankentrans-
porte eingestuft. Die Leitstelle alarmiert das notwen-
dige Rettungsmittel, sucht ein geeignetes Kranken-
haus aus und informiert es über Ankunft und Zu-
stand des Notfallpatienten. 

Der Rettungsdienst stützt sich auf nichtärztliche und 
ärztliche Mitarbeiter. Seit 1989 existiert durch das 
Rettungsassistentengesetz das bundeseinheitliche 
Berufsbild des Rettungsassistenten. Daneben arbei-
ten Rettungssanitäter und Rettungshelfer mit; ihre 
Tätigkeit erfolgt haupt- oder ehrenamtlich oder im 
Rahmen des Zivildienstes. Seit Einführung des Beru-
fes Rettungsassistent mit einer zweijährigen Ausbil-
dung ist die Zahl des ehrenamtlichen Rettungs-
dienstpersonals zurückgegangen. Bei Notfällen mit 
Notarzteinsatz stehen Notärzte zur Verfügung. Die 
Einführung des „Leitenden Notarztes" ist inzwischen 
in fast allen Bundesländern erfolgt. Er ist für die Ko-
ordination und den reibungslosen Ablauf von Not-
falleinsätzen bei Großschadensereignissen (Massen-
unfall mit Verletzten oder Erkrankten) zuständig. Die 
Einbindung des niedergelassenen Arztes in den Ret-
tungsdienst wird je nach Bundesland unterschiedlich 
gehandhabt. 
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Abbildung 15 

Hubschrauberstationen in der Bundesrepublik Deutschland 
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Neben dem bodengebundenen Rettungsdienst gibt 
es in Deutschland ein nahezu flächendeckendes 
Luftrettungssystem. 

7.2.4 Klinik/Krankenhaus 

Der Zeitfaktor spielt bei der Wirksamkeit des Ret-
tungsdienstes eine entscheidende Rolle. Dazu gehört 
auch die Zeit, die zwischen Versorgung am Notfallort 
und angemessener Versorgung im Krankenhaus ver-
streicht. 

Die reibungslose Aufnahme der Notfallpatienten in 
ein Krankenhaus ist deshalb eine wesentliche Forde-
rung. Dazu sind notwendig: 

- kurze Wege vom Rettungsfahrzeug zur Notfallauf-
nahme, 

- bedarfsgerechte organisatorische und bauliche 
Einrichtungen, 

- Fachärzte und Pflegepersonal mit notfall- und in-
tensivmedizinischer Ausbildung, 

- umfassende Information des Krankenhauses über 
Notfallumstände und durchgeführte Maßnahmen. 

7.3 Leistungen des Rettungsdienstes 

Das Bundesverkehrsministerium läßt seit Jahren 
kontinuierlich Untersuchungen zur „Analyse des Lei-
stungsniveaus im Rettungswesen" der Bundesrepu-
blik Deutschland durchführen. Die Ergebnisse der 
Untersuchung werden im Unfallverhütungsbericht 
mit dem Ziel dargestellt, einen aussagefähigen Über-
blick über das Leistungsgeschehen im bodengebun-
denen öffentlichen Rettungsdienst zu vermitteln. 

Die Ergebnisse der Hochrechnung für die alten 
Bundesländer basieren seit 1985 auf den Angaben 
aus zuletzt 33 Rettungsdienstbereichen. Die neuen 
Länder werden in analoger Vorgehensweise seit 
1991 mit 27 Rettungsdienstbereichen in die Untersu-
chung einbezogen. Die nachfolgenden Ergebnisse 
der Hochrechnung 1994/95 beruhen somit auf Anga-
ben aus 60 repräsentativ ausgewählten Rettungs-
dienstbereichen der alten und neuen Länder. 

7.3.1 Das Einsatzaufkommen 
des organisierten Rettungsdienstes 

Nach vorliegenden Ergebnissen der Hochrechnung 
für die Jahre 1994/95 werden in der Bundesrepublik 
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Tabelle 4 

Anzahl und Verteilung der Rettungsdiensteinsätze 
(1985 bis 1994/1995) 

Einsatz 
1985 1987 1988/1989 1990/1991 1992/1993') 1994/1995 

in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % 

Notfall 
mit Notarzt   0,560 32,0 0,620 35,0 0,730 38,0 0,840 39,0 1,430 45,0 1,457 43,4 

ohne Notarzt 1,170 68,0 1,160 65,0 1,180 62,0 1,320 61,0 1,770 55,0 1,899 56,6 

Notfall   1,730 29,0 100,0 1,780 30,0 100,0 1,910 31,0 100,0 2,160 33,0 100,0 3,200 39,0 100,0 3,356 39,7 100,0 

Kranken- 
transport    4,240 71,0 4,140 70,0 4,260 69,0 4,370 67,0 5,040 61,0 5,091 60,3 

Einsätze 
gesamt   5,970 100,0 5,920 100,0 6,170 100,0 6,530 100,0 8,240 100,0 8,447 100,0 

') Ab 1993 einschließlich der neuen Länder 

Deutschland pro Jahr rd. 8,5 Mio. Einsätze durch-
geführt. Unter Berücksichtigung der Doppelfahrten 
- bedingt durch das „Rendez-vous-System" beim 
Notarzteinsatz (s. 7.3.3) - fanden insgesamt 9,5 Mio. 
Einsatzfahrten im öffentlichen Rettungsdienst statt. 
Damit nahm statistisch durchschnittlich jeder 10. Ein-
wohner den öffentlichen Rettungsdienst einmal im 
Jahr in Anspruch. 

Von den insgesamt rd. 8,5 Mio. rettungsdienstlichen 
Hilfeersuchen, die in den Rettungsleitstellen bundes-
weit eingehen, entfallen rd. 5 Mio. Einsätze (60 %) 
auf die Kategorie Krankentransport. Davon werden 
etwa zwei Drittel als zeitlich planbar eingestuft. Es 
muß davon ausgegangen werden, daß der Anteil der 
Krankentransporte an den gesamten Rettungsdienst-
einsätzen höher als hier angegeben liegt, da der An-
teil der statistisch nicht erfaßten gewerblichen An-
bieter speziell im Bereich der Krankentransporte zu-
genommen hat. Die Anzahl der Notfalleinsätze be-
trägt im Vergleichszeitraum jährlich rd. 3,4 Mio.; das 
sind rd. 40 % des Gesamteinsatzaufkommens. 

Damit entfallen 43 Notfalleinsätze auf 1 000 Einwoh-
ner. Der Aufkommensanteil der Notfalleinsätze an 
der Gesamteinsatzleistung hat sich von 29 % im Jahr 
1985 auf 39,7 % im Erhebungszeitraum 1994/95 er-
höht. 

Die Fehleinsatzquote liegt bei 7,3 %, jede 14. Alar-
mierung war nicht indiziert. 
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7.3.2 Struktur der Notfalleinsätze 

Rund jeder achte Notfalleinsatz (11,9%) gilt einem 
Verkehrsunfall (dem niedrigsten Wert seit 1985). 
Häufigster Notfallanlaß ist der internistische Not-
fall (44,1 %). Auf den sonstigen Notfall, wie Suizide, 
hilflose Personen oder dringende Blut- oder Or-
ganspenden entfallen weniger als ein Drittel (28 %) 
der Notfallanlässe, gefolgt von den sonstigen Un-
fällen, wie Haus-, Sport- oder Freizeitunfälle mit 
14,1%. 

Abbildung 17 

Einsatzanlässe bei Notfalleinsätzen mit und ohne Notarztbeteiligung in % (1985 bis 1995) 
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Abbildung 18 

Struktur der Notfalleinsätze mit und ohne Notarzt (1994/95) 

7.3.3 Notarztversorgung 

Bundesweit haben sich aufgrund örtlicher Strukturen 
zwei unterschiedliche Organisationsformen des bo-
dengebundenen Notarztdienstes entwickelt: 

- Das Stations-System: Ein Notarztwagen (NAW) ist 
an einer Klinik oder an einer besonderen Rettungs-
wache stationiert und rückt von dort im Alarmfall 
mit dem Notarzt zum Notfallort aus. 

- Das Rendez-vous-System: Der Notarzt wird von 
seinem Tätigkeitsort (Klinik oder Praxis) mit ei-
nem Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF, ein Pkw mit 
einer Zusatzausstattung) zum Notfallort gefahren. 
Gleichzeitig fährt auch ein Rettungswagen (RTW) 
von der Rettungswache zum Notfallort. Das Ren-
dez-vous-System hat in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Inzwischen wer-
den drei Viertel aller Notarzteinsätze so bedient. 
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In der Mehrzahl der Fälle gilt die Alarmierung des 
Notarztes einem internistischen Notf all (58,1 %). 
Andere Einsatzanlässe sind eher von nachgeord-
neter Bedeutung. Nur etwa jeder siebte Einsatz 
des Notarztes gilt dabei einem Verkehrsunfall 
(13,4 %). 

Die Alarmierung des Notarztes ist insbesondere 
vom Einsatzanlaß abhängig: Jeder zweite Verkehrs-
unfall (49,0%), der einen Notfalleinsatz erforder-
lich macht, wird von einem Notarzt bedient, wäh-
end bei drei von fünf internistischen Notfällen 
(57,2 %) eine Versorgung durch den Notarzt er-
folgt. Arbeitsunfälle weisen eine Notarztquote von 
42,8 % auf. Die Notarztbeteiligung bei sonstigen Not-
fällen bzw. sonstigen Unfällen liegt teilweise unter 
einem Drittel. Die durchschnittliche Fehlfahrtquote 
bei Alarmierungen des Notarztes (NAW/NEF) be-
trägt 9,5 %. 

Abbildung 19 

Bedienung von Notarzteinsätzen 
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Abbildung 20 

Struktur der Notarzteinsätze (1994/95) 

7.3.4 Eintreffzeiten 

Die Bedienschnelligkeit des Rettungsdienstes ist ein 
wichtiges Beurteilungsmerkmal für seine Leistungs-
fähigkeit. Das zentrale Meßkriterium ist hierbei die 
Eintreffzeit. Eintreffzeiten oder Hilfsfristen werden in 
den Ländern unterschiedlich definie rt  und zeitlich 
festgelegt. Im vorliegenden Bericht bezieht sich der 
Begriff auf die Zeitspanne vom Eingang der Meldung 
in der zuständigen Rettungsleitstelle bis zum Eintref-
fen des Rettungsmittels am Notfallort. Vorgaben hier-
zu erfolgen in der Regel in den Rettungsdienstgeset-

zen der Länder, woraus gleichzeitig der Ausbaustan-
dard der bedarfsgerechten rettungsdienstlichen In-
frastruktur folgt. Neben der mittleren Eintreffzeit ist 
insbesondere der Anteil der Eintreffzeiten, die über 
der Vorgabe (Hilfsfrist) liegen, ein wesentliches Kri-
terium zur Beurteilung der Einhaltung der Landes-
norm. 

Beim späteren Eintreffen des Notarztes im Rendez-
vous-System beginnt das Team des zuerst eintreffen-
den Rettungsfahrzeuges ohne Zeitverzögerung mit 
den notfallmedizinischen Maßnahmen. 
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7.4 Rettungsdienst und Verkehrsunfälle 

Im Berichtszeitraum 1994/95 gibt es jährlich rd. 
398 000 Notfalleinsätze des öffentlichen Rettungs-
dienstes zu Verkehrsunfällen. Die Bedeutung des 
Verkehrsunfalls als Einsatzanlaß für das Tätigwerden 
des öffentlichen Rettungsdienstes geht damit anteil-
mäßig zurück. Galten 1985 noch 15,7 % der Notfall-
einsätze Verkehrsunfällen, so beträgt der Vergleichs-
wert im aktuellen Berichtszeitraum 11,9 %. Im Durch-
schnitt tritt unter Verwendung von Sonderrechten 
auf der Anfahrt zu Verkehrsunfällen das erste Ret-
tungsmittel nach 7,4 Minuten am Unfallort ein. 95 
der Verkehrsunfälle werden innerhalb von 15,7 Mi-
nuten bedient. 

Der Durchschnittswert für das Eintreffen des bo-
dengebundenen Notarztes beträgt 9,0 Minuten, 95 % 

der Notärzte sind binnen 18,6 Minuten eingetrof-
fen. 

Die Eintreffzeit der Notfalleinsätze bei Verkehrsun-
fällen ist je nach Tageszeit und Ortslage verschieden. 
Tagsüber beträgt innerorts die Eintreffzeit für das er-
ste Rettungsmittel unter Verwendung von Sonder-
rechten auf der Anfahrt durchschnittlich 6,2 Minuten, 
in der Nacht durchschnittlich 7,0 Minuten, Verkehrs-
unfälle an Straßen außerorts sind am Tag durch-
schnittlich innerhalb von 8,9 Minuten bedient, in der 
Nacht erst nach 10,3 Minuten. 

Bedingt durch den Wandel der Altersstruktur in 
Deutschland muß davon ausgegangen werden, daß 
die Zahl der durch internistische Notfälle beim Füh-
ren von Kraftfahrzeugen ausgelösten Straßenver-
kehrsunfälle zunehmen wird. 

Abbildung 21 

Eintreffzeiten für das 1. Rettungsmittel bei Verkehrsunfällen (1994/95) 
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Tabelle 5 

Verteilung der Eintreffzeiten bei Verkehrsunfällen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1994/1995 

Eintreffzeit bis .. . 

Anfahrt mit Sonderrechten 
zu Notfällen 

Mittel

-

wert 
95-Prozent 
Eintreffzeit 2 Min. 5 Min. 7 Min. 10 Min. 12 Min. 15 Min. 20 Min. 

- in  % - 

Eintreffen 1. Rettungsmittel   6,9 39,6 60,5 80,3 88,4 94,3 98,1 7,4 Min. 15,7 Min. 

Eintreffen Notarzt   4,0 28,6 47,1 67,8 79,5 88,3 96,8 9,0 Min. 18,6 Min. 

Abbildung 22 

Mittlere Eintreffzeit des 1. Rettungsmittels mit Sonderrechten bei Verkehrsunfällen 
- Bundesrepublik Deutschland 1994/95 - 
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7.5 Forschung zum Rettungswesen 

Im Rahmen von Forschungsprojekten der BASt wur-
den verschiedene Aspekte der Rettungskette unter-
sucht: 

Erste Hilfe 

Es wurde die Entwicklung einer Konzeption zur Be-
urteilung der Laienausbildung in Erster Hilfe in Auf-
trag gegeben, um im Sinne des Qualitätsmanage-
ments zur weiteren Optimierung dieser Ausbildung 
beizutragen. 

Notfallmeldung 

Die beiden Projekte in diesem Bereich überschnei-
den sich mit dem nächsten Glied der Rettungskette, 
dem Organisierten Rettungsdienst. Ein Thema war 
die Sicherheit bei Sondersignaleinsätzen. Einsatz-
fahrzeuge im Rettungsdienst sind bei Sondersignal-
einsätzen einem achtfach höheren Unfallrisiko aus-
gesetzt. Ansätze für eine praxisnahe Verbesserung 
der Sicherheit solcher Fahrten wurden gesucht und 
Ausbildungskonzepte für Fahrer von Einsatzfahrzeu-
gen und Führerscheinbewerber vorgestellt. Die zwei-
te Studie beschäftigte sich mit den Gründen für die 
Nachalarmierung eines Notarztes im Rettungsdienst, 
die in einer Häufigkeit von 7 % auftritt. Bei beiden 
Forschungsprojekten spielen die Notfallmeldung und 
ihre Weiterverarbeitung in den Rettungsleitstellen 
durch den Disponenten eine entscheidende Rolle. 

Organisierter Rettungsdienst 

Die zuletzt genannten Untersuchungen bestätigen 
die zentrale Rolle, die der Leitstellendisponent spielt. 
Hier ist ein weiterer Forschungsbedarf vorhanden. 
1989 erfolgte die Einführung des Berufsbildes „Ret-
tungsassistent" . Eine Bestandsaufnahme der bisheri-
gen Erfahrungen mit diesem Berufsbild erfolgte im 
Rahmen einer Studie, welche die Attraktivität des 
Berufes „Rettungsassistent" untersuchte. Die Arbeit 
zeigt allgemeine Merkmale der Berufsattraktivität 
auf und überträgt sie auf den Beruf des Rettungsassi-
stenten. Arbeitsinhalte wie Vielseitigkeit der Tätig-
keit, hohe Verantwortung und Teamarbeit gehören 
zu den positiven Aspekten. Deutlich negativen Ein-
fluß haben die Arbeitsbedingungen mit langen, fami-
lienunfreundlichen Arbeitszeiten im Schichtdienst 
sowie die geringe Wertschätzung der Tätigkeit durch 
die Gesellschaft. 

Klinik/Krankenhaus 

Zum letzten Punkt der Rettungskette wurde ein For-
schungsprojekt vergeben, das die Verbesserung der 
Zusammenarbeit von Rettungsdienst und Kranken-
haus behandelt. Defizite liegen neben personellen 
Schwachstellen vor allem im Bereich der Kommuni-
kation. Hier wurde insbesondere auf eine standardi-
sierte und datenfunkgestützte Patientenanmeldung 
hingewiesen. 

 






